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der NATIONAL-BANK Aktiengesellschaft

 GRUNDREGELN FÜR DIE BEZIEHUNG 
ZWISCHEN KUNDE UND BANK 

1. Geltungsbereich und Änderungen dieser Geschäftsbedingugen 
und der Sonderbedingungen für einzelne Geschäftsbeziehungen
(1) Geltungsbereich
 Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für die gesamte 
Geschäftsverbindung zwischen dem Kunden und den inländi-
schen Geschäftsstellen der Bank (im Folgenden „Bank“ genannt). 
Daneben gelten für einzelne Geschäftsbeziehungen (z. B. für das 
Wertpapiergeschäft, den Zahlungsverkehr und den Sparverkehr) 
Sonderbedingungen, die Abweichungen von oder Ergänzungen 
zu diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen enthalten; sie 
werden bei der Kontoeröffnung oder bei Erteilung eines Auftra-
ges mit dem Kunden vereinbart. Unterhält der Kunde auch Ge-
schäftsverbindungen zu ausländischen Geschäftsstellen, sichert 
das Pfandrecht der Bank (Nummer 14 dieser Geschäftsbedingun-
gen) auch die Ansprüche dieser ausländischen Geschäftsstellen.

(2) Änderungen
 Änderungen dieser Geschäftsbedingungen und der Sonderbe-
dingungen werden dem Kunden spätestens zwei Monate vor 
dem vorgeschlagenen Zeitpunkt ihres Wirksamwerdens in Text-
form angeboten. Hat der Kunde mit der Bank im Rahmen der 
Geschäftsbeziehung einen elektronischen Kommunikationsweg 
vereinbart (z. B. das Online Banking), können die Änderungen 
auch auf diesem Wege angeboten werden. Der Kunde kann den 
Änderungen vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt ihres Wirksam-
werdens entweder zustimmen oder sie ablehnen. Die Zustim-
mung des Kunden gilt als erteilt, wenn er seine Ablehnung nicht 
vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des Wirksamwerdens der 
Änderungen angezeigt hat. Auf diese Genehmigungswirkung 
wird ihn die Bank in ihrem Angebot besonders hinweisen. Wer-
den dem Kunden Änderungen von Bedingungen zu Zahlungs-
diensten (z. B. Überweisungsbedingungen) angeboten, kann er 
den von der Änderung betroffenen Zahlungsdiensterahmenver-
trag vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des Wirksamwerdens 
der Änderungen auch fristlos und kostenfrei kündigen. Auf die-
ses Kündigungsrecht wird ihn die Bank in ihrem Angebot beson-
ders hinweisen.

2. Bankgeheimnis und Bankauskunft
(1) Bankgeheimnis
Die Bank ist zur Verschwiegenheit über alle kundenbezogenen 
Tatsachen und Wertungen verpflichtet, von denen sie Kenntnis 
erlangt (Bankgeheimnis). Informationen über den Kunden darf 
die Bank nur weitergeben, wenn gesetzliche Bestimmungen dies 
gebieten oder der Kunde eingewilligt hat oder die Bank zur Ertei-
lung einer Bankauskunft befugt ist.

(2) Bankauskunft
 Eine Bankauskunft enthält allgemein gehaltene Feststellungen 
und Bemerkungen über die wirtschaftlichen Verhältnisse des 
Kunden, seine Kreditwürdigkeit und Zahlungsfähigkeit; betrags-
mäßige Angaben über Kontostände, Sparguthaben, Depot- oder 

sonstige der Bank anvertraute Vermögenswerte sowie Angaben 
über die Höhe von Kreditinanspruchnahmen werden nicht ge-
macht.

(3) Voraussetzungen für die Erteilung einer Bankauskunft
 Die Bank ist befugt, über juristische Personen und im Handelsre-
gister eingetragene Kaufleute Bankauskünfte zu erteilen, sofern 
sich die Anfrage auf ihre geschäftliche Tätigkeit bezieht. Die Bank 
erteilt jedoch keine Auskünfte, wenn ihr eine anders lautende 
Weisung des Kunden vorliegt. Bankauskünfte über andere Perso-
nen, insbesondere über Privatkunden und Vereinigungen, erteilt 
die Bank nur dann, wenn diese generell oder im Einzelfall aus-
drücklich zugestimmt haben. Eine Bankauskunft wird nur erteilt, 
wenn der Anfragende ein berechtigtes Interesse an der gewünsch-
ten Auskunft glaubhaft dargelegt hat und kein Grund zu der An-
nahme besteht, dass schutzwürdige Belange des Kunden der Aus-
kunftserteilung entgegenstehen.

(4) Empfänger von Bankauskünften
 Bankauskünfte erteilt die Bank nur eigenen Kunden sowie an-
deren Kreditinstituten für deren Zwecke oder die ihrer Kunden.

3. Haftung der Bank; Mitverschulden des Kunden
(1) Haftungsgrundsätze
 Die Bank haftet bei der Erfüllung ihrer Verpflichtungen für je-
des Verschulden ihrer Mitarbeiter und der Personen, die sie zur 
Erfüllung ihrer Verpflichtungen hinzuzieht. Soweit die Sonder-
bedingungen für einzelne Geschäftsbeziehungen oder sonstige 
Vereinbarungen etwas Abweichendes regeln, gehen diese Rege-
lungen vor. Hat der Kunde durch ein schuldhaftes Verhalten (z. B. 
durch Verletzung der in Nummer 11 dieser Geschäftsbedingun-
gen aufgeführten Mitwirkungspflichten) zu der Entstehung ei-
nes Schadens beigetragen, bestimmt sich nach den Grundsätzen 
des Mitverschuldens, in welchem Umfang Bank und Kunde den 
Schaden zu tragen haben.

(2) Weitergeleitete Aufträge
 Wenn ein Auftrag seinem Inhalt nach typischerweise in der Form 
ausgeführt wird, dass die Bank einen Dritten mit der weiteren 
Erledigung betraut, erfüllt die Bank den Auftrag dadurch, dass 
sie ihn im eigenen Namen an den Dritten weiterleitet (weiter-
geleiteter Auftrag). Dies betrifft z. B. die Einholung von Bankaus-
künften bei anderen Kreditinstituten oder die Verwahrung und 
Verwaltung von Wertpapieren im Ausland. In diesen Fällen be-
schränkt sich die Haftung der Bank auf die sorgfältige Auswahl 
und Unterweisung des Dritten.

(3) Störung des Betriebs
 Die Bank haftet nicht für Schäden, die durch höhere Gewalt, 
Aufruhr, Kriegs- und Naturereignisse oder durch sonstige von 
ihr nicht zu vertretende Vorkommnisse (z. B. Streik, Aussperrung, 
Verkehrsstörung, Verfügungen von hoher Hand im In- oder Aus-
land) eintreten.
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4. Grenzen der Aufrechnungsbefugnis des Kunden, der kein Ver-
braucher ist
Ein Kunde, der kein Verbraucher ist, kann gegen Forderungen der 
Bank nur aufrechnen, wenn seine Forderungen unbestritten oder 
rechtskräftig festgestellt sind. Diese Aufrechnungsbeschränkung
gilt nicht für eine vom Kunden zur Aufrechnung gestellte Forde-
rung, die ihren Rechtsgrund in einem Darlehen oder einer Finan-
zierungshilfe gemäß §§ 513, 491 bis 512 BGB hat.

5. Verfügungsberechtigung nach dem Tod des Kunden
 Nach dem Tod des Kunden hat derjenige, der sich gegenüber der 
Bank auf die Rechtsnachfolge des Kunden beruft, der Bank seine 
erbrechtliche Berechtigung in geeigneter Weise nachzuweisen. 
Wird der Bank eine Ausfertigung oder eine beglaubigte Abschrift 
der letztwilligen Verfügung (Testament, Erbvertrag) nebst zuge-
höriger Eröffnungsniederschrift vorgelegt, darf die Bank denje-
nigen, der darin als Erbe oder Testamentsvollstrecker bezeichnet 
ist, als Berechtigten ansehen, ihn verfügen lassen und insbe-
sondere mit befreiender Wirkung an ihn leisten. Dies gilt nicht, 
wenn der Bank bekannt ist, dass der dort Genannte (z. B. nach 
Anfechtung oder wegen Nichtigkeit des Testaments) nicht ver-
fügungsberechtigt ist, oder wenn ihr dies infolge Fahrlässigkeit 
nicht bekannt geworden ist.

6. Maßgebliches Recht und Gerichtsstand bei kaufmännischen 
und öffentlich-rechtlichen Kunden
(1) Geltung deutschen Rechts
 Für die Geschäftsverbindung zwischen dem Kunden und der 
Bank gilt deutsches Recht.

(2) Gerichtsstand für Inlandskunden
 Ist der Kunde ein Kaufmann und ist die streitige Geschäftsbe-
ziehung dem Betriebe seines Handelsgewerbes zuzurechnen, 
so kann die Bank diesen Kunden an dem für die kontoführende 
Stelle zuständigen Gericht oder bei einem anderen zuständigen 
Gericht verklagen; dasselbe gilt für eine juristische Person des öf-
fentlichen Rechts und für öffentlich-rechtliche Sondervermögen. 
Die Bank selbst kann von diesen Kunden nur an dem für die kon-
toführende Stelle zuständigen Gericht verklagt werden.

(3) Gerichtsstand für Auslandskunden
 Die Gerichtsstandsvereinbarung gilt auch für Kunden, die im 
Ausland eine vergleichbare gewerbliche Tätigkeit ausüben, so-
wie für ausländische Institutionen, die mit inländischen juristi-
schen Personen des öffentlichen Rechts oder mit einem inländi-
schen öffentlich-rechtlichen Sondervermögen vergleichbar sind.

KONTOFÜHRUNG

7. Rechnungsabschlüsse bei Kontokorrentkonten (Konten in lau-
fender Rechnung)
(1) Erteilung der Rechnungsabschlüsse
 Die Bank erteilt bei einem Kontokorrentkonto, sofern nicht etwas 
anderes vereinbart ist, jeweils zum Ende eines Kalenderquartals 
einen Rechnungsabschluss; dabei werden die in diesem Zeit-
raum entstandenen beiderseitigen Ansprüche (einschließlich 
der Zinsen und Entgelte der Bank) verrechnet. Die Bank kann auf 
den Saldo, der sich aus der Verrechnung ergibt, nach Nummer 
12 dieser Geschäftsbedingungen oder nach der mit dem Kunden 
anderweitig getroffenen Vereinbarung Zinsen berechnen.

(2)  Frist für Einwendungen; Genehmigung durch Schweigen
 Einwendungen wegen Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit ei-
nes Rechnungsabschlusses hat der Kunde spätestens vor Ablauf 
von sechs Wochen nach dessen Zugang zu erheben; macht er 
seine Einwendungen in Textform geltend, genügt die Absendung 
innerhalb der Sechs-Wochen-Frist. Das Unterlassen rechtzeitiger 
Einwendungen gilt als Genehmigung. Auf diese Folge wird die 

Bank bei Erteilung des Rechnungsabschlusses besonders hinwei-
sen. Der Kunde kann auch nach Fristablauf eine Berichtigung des 
Rechnungsabschlusses verlangen, muss dann aber beweisen,  
dass zu Unrecht sein Konto belastet oder eine ihm zustehende 
Gutschrift nicht erteilt wurde.

8. Storno- und Berichtigungsbuchungen der Bank 
(1) Vor Rechnungsabschluss
 Fehlerhafte Gutschriften auf Kontokorrentkonten (z. B. wegen 
einer falschen Kontonummer) darf die Bank bis zum nächsten 
Rechnungsabschluss durch eine Belastungsbuchung rückgängig 
machen, soweit ihr ein Rückzahlungsanspruch gegen den Kun-
den zu steht (Stornobuchung); der Kunde kann in diesem Fall 
gegen die Belastungsbuchung nicht einwenden, dass er in Höhe 
der Gutschrift bereits verfügt hat.

(2) Nach Rechnungsabschluss
 Stellt die Bank eine fehlerhafte Gutschrift erst nach einem Rech-
nungsabschluss fest und steht ihr ein Rückzahlungsanspruch 
gegen den Kunden zu, so wird sie in Höhe ihres Anspruchs sein 
Konto belasten (Berichtigungsbuchung). Erhebt der Kunde ge-
gen die Berichtigungsbuchung Einwendungen, so wird die Bank 
den Betrag dem Konto wieder gutschreiben und ihren Rückzah-
lungsanspruch gesondert geltend machen.

 (3) Information des Kunden; Zinsberechnung
 Über Storno- und Berichtigungsbuchungen wird die Bank den 
Kunden unverzüglich unterrichten. Die Buchungen nimmt die 
Bank hinsichtlich der Zinsberechnung rückwirkend zu dem Tag 
vor, an dem die fehlerhafte Buchung durchgeführt wurde.

9. Einzugsaufträge
 (1)  Erteilung von Vorbehaltsgutschriften bei der Einreichung
 Schreibt die Bank den Gegenwert von Schecks und Lastschriften 
schon vor ihrer Einlösung gut, geschieht dies unter dem Vorbe-
halt ihrer Einlösung, und zwar auch dann, wenn diese bei der 
Bank selbst zahlbar sind. Reicht der Kunde andere Papiere mit 
dem Auftrag ein, von einem Zahlungspflichtigen einen Forde-
rungsbetrag zu beschaffen (z. B. Zinsscheine), und erteilt die 
Bank über den Betrag eine Gutschrift, so steht diese unter dem 
Vorbehalt, dass die Bank den Betrag erhält. Der Vorbehalt gilt 
auch dann, wenn die Schecks, Lastschriften und anderen Papiere 
bei der Bank selbst zahlbar sind. Werden Schecks oder Lastschrif-
ten nicht eingelöst oder erhält die Bank den Betrag aus dem 
Einzugsauftrag nicht, macht die Bank die Vorbehaltsgutschrift 
rückgängig. Dies geschieht unabhängig davon, ob in der Zwi-
schenzeit ein Rechnungsabschluss erteilt wurde.

(2) Einlösung von Lastschriften und vom Kunden ausgestellter 
Schecks
 Lastschriften sowie Schecks sind eingelöst, wenn die Belastungs-
buchung nicht spätestens am zweiten Bankarbeitstag1  - bei 
SEPA-Firmenlastschriften nicht spätestens am dritten Bankar-
beitstag - nach ihrer Vornahme rückgängig gemacht wird. Bar-
schecks sind bereits mit Zahlung an den Scheckvorleger einge-
löst. Schecks sind auch schon dann eingelöst, wenn die Bank im 
Einzelfall eine Bezahltmeldung absendet. Schecks, die über die 
Abrechnungsstelle der Bundesbank vorgelegt werden, sind ein-
gelöst, wenn sie nicht bis zu dem von der Bundesbank festge-
setzten Zeitpunkt zurückgegeben werden.

10. Fremdwährungsgeschäfte und Risiken bei Fremdwährungs-
konten
(1) Auftragsausführung bei Fremdwährungskonten
 Fremdwährungskonten des Kunden dienen dazu, Zahlungen 
an den Kunden und Verfügungen des Kunden in fremder Wäh-
rung bargeldlos abzuwickeln. Verfügungen über Guthaben auf 
Fremdwährungskonten (z. B. durch Überweisungen zu Lasten 
 1  Bankarbeitstage sind alle Werktage außer: Sonnabende, 24. und 31. 
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des Fremdwährungsguthabens) werden unter Einschaltung von
Banken im Heimatland der Währung abgewickelt, wenn sie die 
Bank nicht vollständig innerhalb des eigenen Hauses ausführt.

 (2) Gutschriften bei Fremdwährungsgeschäften mit dem Kunden
 Schließt die Bank mit dem Kunden ein Geschäft (z. B. ein Devisen-
termingeschäft) ab, aus dem sie die Verschaffung eines Betrages 
in fremder Währung schuldet, wird sie ihre Fremdwährungsver-
bindlichkeit durch Gutschrift auf dem Konto des Kunden in die-
ser Währung erfüllen, sofern nicht etwas anderes vereinbart ist.

 (3)  Vorübergehende Beschränkung der Leistung durch die Bank
 Die Verpflichtung der Bank zur Ausführung einer Verfügung zu 
Lasten eines Fremdwährungsguthabens (Absatz 1) oder zur Er-
füllung einer Fremdwährungsverbindlichkeit (Absatz 2) ist in 
dem Umfang und so lange ausgesetzt, wie die Bank in der Wäh-
rung, auf die das Fremdwährungsguthaben oder die Verbind-
lichkeit lautet, wegen politisch bedingter Maßnahmen oder Er-
eignisse im Lande dieser Währung nicht oder nur eingeschränkt 
verfügen kann. In dem Umfang und solange diese Maßnahmen 
oder Ereignisse andauern, ist die Bank auch nicht zu einer Erfül-
lung an einem anderen Ort außerhalb des Landes der Währung, 
in einer anderen Währung (auch nicht in Euro) oder durch An-
schaffung von Bargeld ver pflichtet. Die Verpflichtung der Bank 
zur Ausführung einer Verfügung zu Lasten eines Fremdwäh-
rungsguthabens ist dagegen nicht ausgesetzt, wenn sie die Bank 
vollständig im eigenen Haus ausführen kann. Das Recht des Kun-
den und der Bank, fällige gegenseitige Forderungen in derselben 
Währung miteinander zu verrechnen, bleibt von den vorstehen-
den Regelungen unberührt.

(4) Wechselkurs
 Die Bestimmung des Wechselkurses bei Fremdwährungsge-
schäften ergibt sich aus dem „Preis- und Leistungsverzeichnis“. 
Bei Zahlungsdiensten gilt ergänzend der Zahlungsdiensterah-
menvertrag.

MITWIRKUNGSPFLICHTEN DES KUNDEN 

11. Mitwirkungspflichten des Kunden
(1) Mitteilung von Änderungen
 Zur ordnungsgemäßen Abwicklung des Geschäftsverkehrs ist 
es erforderlich, dass der Kunde der Bank Änderungen seines 
Namens und seiner Anschrift sowie das Erlöschen oder die Än-
derung einer gegenüber der Bank erteilten Vertretungsmacht 
(insbesondere einer Vollmacht) unverzüglich mitteilt. Diese Mit-
teilungspflicht besteht auch dann, wenn die Vertretungsmacht 
in ein öffentliches Register (z. B. in das Handelsregister) eingetra-
gen ist und ihr Erlöschen oder ihre Änderung in dieses Register 
eingetragen wird. Darüber hinaus können sich weitergehende 
gesetzliche Mitteilungspflichten, insbesondere aus dem Geld-
wäschegesetz, ergeben

(2) Klarheit von Aufträgen
 Aufträge müssen ihren Inhalt zweifelsfrei erkennen lassen. Nicht 
eindeutig formulierte Aufträge können Rückfragen zur Folge ha-
ben, die zu Verzögerungen führen können. Vor allem hat der Kun-
de bei Aufträgen auf die Richtigkeit und Vollständigkeit seiner 
Angaben, insbesondere der Kontonummer und der Bankleitzahl 
oder der IBAN2  und des BIC3  sowie der Währung, zu achten. Än-
derungen, Bestätigungen oder Wiederholungen von Aufträgen 
müssen als solche gekennzeichnet sein.

(3) Besonderer Hinweis bei Eilbedürftigkeit der Ausführung ei-
nes Auftrages
 Hält der Kunde bei der Ausführung eines Auftrages besondere 
Eile für nötig, hat er dies der Bank gesondert mitzuteilen. Bei for-
mularmäßig erteilten Aufträgen muss dies außerhalb des For-
mulars erfolgen.

 (4)  Prüfung und Einwendungen bei Mitteilungen der Bank
 Der Kunde hat Kontoauszüge, Wertpapierabrechnungen, Depot- 
und Erträgnisaufstellungen, sonstige Abrechnungen, Anzeigen 
über die Ausführung von Aufträgen sowie Informationen über 
erwartete Zahlungen und Sendungen (Avise) auf ihre Richtigkeit 
und Vollständigkeit unverzüglich zu überprüfen und etwaige 
Einwendungen unverzüglich zu erheben. 

 (5)  Benachrichtigung der Bank bei Ausbleiben von Mitteilungen
 Falls Rechnungsabschlüsse und Depotaufstellungen dem Kun-
den nicht zugehen, muss er die Bank unverzüglich benachrich-
tigen. Die Benachrichtigungspflicht besteht auch beim Ausblei-
ben anderer Mitteilungen, deren Eingang der Kunde erwartet 
(Wertpapierabrechnungen, Kontoauszüge nach der Ausführung 
von Aufträgen des Kunden oder über Zahlungen, die der Kunde 
erwartet).

KOSTEN DER BANKDIENSTLEISTUNGEN

12. Zinsen, Entgelte und Aufwendungen
 (1) Zinsen und Entgelte im Geschäft mit Verbrauchern
Die Höhe der Zinsen und Entgelte für die üblichen Bankleistun-
gen, die die Bank gegenüber Verbrauchern erbringt, einschließ-
lich der Höhe von Zahlungen, die über die für die Hauptleistung 
vereinbarten Entgelte hinausgehen, ergeben sich aus dem „Prei-
saushang - Regelsätze im standardisierten Privatkundenge-
schäft“ und aus dem „Preis- und Leistungsverzeichnis“. Wenn ein 
Verbraucher eine dort aufgeführte Hauptleistung in Anspruch 
nimmt und dabei keine abweichende Vereinbarung getroffen 
wurde, gelten die zu diesem Zeitpunkt im Preisaushang oder 
Preis- und Leistungsverzeichnis angegebenen Zinsen und Entgel-
te. Eine Vereinbarung, die auf eine über das vereinbarte Entgelt 
für die Hauptleistung hinausgehende Zahlung des Verbrauchers 
gerichtet ist, kann die Bank mit dem Verbraucher nur ausdrück-
lich treffen, auch wenn sie im Preisaushang oder im Preis- und 
Leistungsverzeichnis ausgewiesen ist. Für die Vergütung der 
nicht im Preisaushang oder im Preis- und Leistungsverzeichnis 
aufgeführten Leistungen, die im Auftrag des Verbrauchers er-
bracht werden und die, nach den Umständen zu urteilen, nur ge-
gen eine Vergütung zu erwarten sind, gelten, soweit keine ande-
re Vereinbarung getroffen wurde, die gesetzlichen Vorschriften.

 (2) Zinsen und Entgelte im Geschäft mit Kunden, die keine Ver-
braucher sind
 Die Höhe der Zinsen und Entgelte für die üblichen Bankleis-
tungen, die die Bank gegenüber Kunden, die keine Verbraucher 
sind, erbringt, ergeben sich aus dem „Preisaushang - Regelsät-
ze im standardisierten Privatkundengeschäft“ und aus dem 
„Preis- und Leistungsverzeichnis“, soweit der Preisaushang und 
das Preis- und Leistungsverzeichnis übliche Bankleistungen 
gegenüber Kunden, die keine Verbraucher sind (z. B. Geschäfts-
kunden), ausweisen. Wenn ein Kunde, der kein Verbraucher ist, 
eine dort aufgeführte Bankleistung in Anspruch nimmt und da-
bei keine abweichende Vereinbarung getroffen wurde, gelten 
die zu diesem Zeitpunkt im Preisaushang oder Preis- und Leis-
tungsverzeichnis angegebenen Zinsen und Entgelte. Im Übrigen  
bestimmt die Bank, sofern keine andere Vereinbarung getroffen 
wurde und gesetzliche Bestimmungen dem nicht entgegenste-
hen, die Höhe von Zinsen und Entgelten nach billigem Ermessen 
(§ 315 des Bürgerlichen Gesetzbuches).

 2  International Bank Account Number (Internationale Bankkontonummer).
3 Bank Identifier Code (Bank-Identifizierungs-Code).
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(3) Nicht entgeltfähige Leistungen
 Für eine Leistung, zu deren Erbringung die Bank kraft Gesetzes 
oder aufgrund einer vertraglichen Nebenpflicht verpflichtet ist 
oder die sie im eigenen Interesse wahrnimmt, wird die Bank kein 
Entgelt berechnen, es sei denn, es ist gesetzlich zulässig und wird 
nach Maßgabe der gesetzlichen Regelung erhoben. 

(4) Änderung von Zinsen; Kündigungsrecht des Kunden bei Er-
höhung
 Die Änderung der Zinsen bei Krediten mit einem veränderlichen 
Zinssatz erfolgt aufgrund der jeweiligen Kreditvereinbarungen 
mit dem Kunden. Die Bank wird dem Kunden Änderungen von 
Zinsen mitteilen. Bei einer Erhöhung kann der Kunde, sofern 
nichts anderes vereinbart ist, die davon betroffene Kreditverein-
barung innerhalb von sechs Wochen nach der Bekanntgabe der 
Änderung mit sofortiger Wirkung kündigen. Kündigt der Kunde, 
so werden die erhöhten Zinsen für die gekündigte Kreditverein-
barung nicht zugrunde gelegt. Die Bank wird zur Abwicklung 
eine angemessene Frist einräumen.

 (5) Änderung von Entgelten bei typischerweise dauerhaft in An-
spruch genommenen Leistungen
 Änderungen von Entgelten für Bankleistungen, die vom Kunden 
im Rahmen der Geschäftsverbindung typischerweise dauerhaft 
in Anspruch genommen werden (z. B. Konto- und Depotfüh-
rung), werden dem Kunden spätestens zwei Monate vor dem 
vorgeschlagenen Zeitpunkt ihres Wirksamwerdens in Textform 
angeboten. Hat der Kunde mit der Bank im Rahmen der Ge-
schäftsbeziehung einen elektronischen Kommunikationsweg 
vereinbart (z. B. das Online Banking), können die Änderungen 
auch auf diesem Wege angeboten werden. Der Kunde kann den 
Änderungen vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt ihres Wirk-
samwerdens entweder zustimmen oder sie ablehnen. Die Zu-
stimmung des Kunden gilt als erteilt, wenn er seine Ablehnung 
nicht vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des Wirksamwerdens 
der Änderung angezeigt hat. Auf diese Genehmigungswirkung 
wird ihn die Bank in ihrem Angebot besonders hinweisen. Wer-
den dem Kunden Änderungen angeboten, kann er den von der 
Änderung betroffenen Vertrag vor dem vorgeschlagenen Zeit-
punkt des Wirksamwerdens der Änderungen auch fristlos und 
kostenfrei kündigen. Auf dieses Kündigungsrecht wird ihn die 
Bank in ihrem Angebot hinweisen. Kündigt der Kunde, wird 
das geänderte Entgelt für die gekündigte Geschäftsbeziehung 
nicht zugrunde gelegt. Die vorstehende Vereinbarung gilt ge-
genüber Verbrauchern nur dann, wenn die Bank Entgelte für 
Hauptleistungen ändern will, die vom Verbraucher im Rahmen 
der Geschäftsverbindung typischerweise dauerhaft in Anspruch 
genommen werden. Eine Vereinbarung über die Änderung eines 
Entgelts, das auf eine über die Hauptleistung hinausgehende 
Zahlung des Verbrauchers gerichtet ist, kann die Bank mit dem 
Verbraucher nur ausdrücklich vereinbaren.

(6) Ersatz von Aufwendungen
 Ein möglicher Anspruch der Bank auf Ersatz von Aufwendungen 
richtet sich nach den gesetzlichen Vorschriften.

(7) Besonderheiten bei Verbraucherdarlehensverträgen und Zah-
lungsdiensteverträgen mit Verbrauchern für Zahlungen 
 Bei Verbraucherdarlehensverträgen und Zahlungsdiensteverträ-
gen mit Verbrauchern für Zahlungen richten sich die Zinsen und 
die Kosten (Entgelte und Auslagen) nach den jeweiligen vertrag-
lichen Vereinbarungen und Sonderbedingungen sowie ergän-
zend nach den gesetzlichen Vorschriften. Die Änderung von Ent-
gelten von Zahlungsdiensterahmenverträgen (z. B. Girovertrag) 
richtet sich nach Absatz 5.

SICHERHEITEN FÜR DIE ANSPRÜCHE DER BANK GEGEN 
DEN KUNDEN 

13. Bestellung oder Verstärkung von Sicherheiten
(1)  Anspruch der Bank auf Bestellung von Sicherheiten
 Die Bank kann für alle Ansprüche aus der bankmäßigen Ge-
schäftsverbindung die Bestellung bankmäßiger Sicherheiten 
verlangen, und zwar auch dann, wenn die Ansprüche bedingt 
sind (z. B. Aufwendungsersatzanspruch wegen der Inanspruch-
nahme aus einer für den Kunden übernommenen Bürgschaft). 
Hat der Kunde gegenüber der Bank eine Haftung für Verbind-
lichkeiten eines anderen Kunden der Bank übernommen (z. B. als 
Bürge), so besteht für die Bank ein Anspruch auf Bestellung oder 
Verstärkung von Sicherheiten im Hinblick auf die aus der Haf-
tungsübernahme folgende Schuld jedoch erst ab ihrer Fälligkeit.

(2) Veränderung des Risikos
Hat die Bank bei der Entstehung von Ansprüchen gegen den Kun-
den zunächst ganz oder teilweise davon abgesehen, die Bestel-
lung oder Verstärkung von Sicherheiten zu verlangen, kann sie 
auch später noch eine Besicherung fordern. Voraussetzung hier-
für ist jedoch, dass Umstände eintreten oder bekannt werden, 
die eine erhöhte Risikobewertung der Ansprüche gegen den Kun-
den rechtfertigen. Dies kann insbesondere der Fall sein, wenn
•  sich die wirtschaftlichen Verhältnisse des Kunden nachtei-

lig verändert haben oder sich zu verändern drohen oder
•   sich die vorhandenen Sicherheiten wertmäßig verschlech-

tert haben oder zu verschlechtern drohen.
 Der Besicherungsanspruch der Bank besteht nicht, wenn aus-
drücklich vereinbart ist, dass der Kunde keine oder ausschließlich 
im Einzelnen benannte Sicherheiten zu bestellen hat. Bei Verbrau-
cherdarlehensverträgen besteht der Anspruch auf die Bestellung 
oder Verstärkung von Sicherheiten nur, soweit die Sicherheiten im 
Kreditvertrag angegeben sind. Übersteigt der Nettodarlehensbe-
trag 75.000 Euro, besteht ein Anspruch auf Bestellung oder Ver-
stärkung auch dann, wenn in einem vor dem 21. März 2016 abge-
schlossenen AllgemeinVerbraucherdarlehensvertrag im Sinne von 
§ 491 Abs. 2 BGB keine oder keine abschließenden Angaben über 
Sicherheiten enthalten sind. 

(3) Fristsetzung für die Bestellungoder Verstärkung von Sicher-
heiten
 Für die Bestellung oder Verstärkung von Sicherheiten wird die 
Bank eine angemessene Frist einräumen. Beabsichtigt die Bank, 
von ihrem Recht zur fristlosen Kündigung nach Nummer 19 Ab-
satz 3 dieser Geschäftsbedingungen Gebrauch zu machen, falls 
der Kunde seiner Verpflichtung zur Bestellung oder Verstärkung 
von Sicherheiten nicht fristgerecht nachkommt, wird sie ihn zuvor 
hierauf hinweisen.

14. Vereinbarung eines Pfandrechts zugunsten der Bank
(1) Einigung über das Pfandrecht
 Der Kunde und die Bank sind sich darüber einig, dass die Bank ein 
Pfandrecht an den Wertpapieren und Sachen erwirbt, an denen 
eine inländische Geschäftsstelle im bankmäßigen Geschäftsver-
kehr Besitz erlangt hat oder noch erlangen wird. Die Bank erwirbt 
ein Pfandrecht auch an den Ansprüchen, die dem Kunden gegen 
die Bank aus der bankmäßigen Geschäftsverbindung zustehen 
oder künftig zustehen werden (z. B. Kontoguthaben).

 (2) Gesicherte Ansprüche
 Das Pfandrecht dient der Sicherung aller bestehenden, künftigen 
und bedingten Ansprüche, die der Bank mit ihren sämtlichen 
in- und ausländischen Geschäftsstellen aus der bankmäßigen 
Geschäftsverbindung gegen den Kunden zustehen. Hat der Kun-
de gegenüber der Bank eine Haftung für Verbindlichkeiten eines
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anderen Kunden der Bank übernommen (z. B. als Bürge), so si-
chert das Pfandrecht die aus der Haftungsübernahme folgende 
Schuld jedoch erst ab ihrer Fälligkeit.

(3) Ausnahmen vom Pfandrecht
 Gelangen Gelder oder andere Werte mit der Maßgabe in die 
Verfügungsgewalt der Bank, dass sie nur für einen bestimmten 
Zweck verwendet werden dürfen (z. B. Bareinzahlung zur Ein-
lösung eines Wechsels), erstreckt sich das Pfandrecht der Bank 
nicht auf diese Werte. Dasselbe gilt für die von der Bank selbst 
ausgegebenen Aktien (eigene Aktien) und für die Wertpapiere, 
die die Bank im Ausland für den Kunden verwahrt. Außerdem 
erstreckt sich das Pfandrecht nicht auf die von der Bank selbst 
ausgegebenen eigenen Genussrechte/Genussscheine und nicht 
auf die verbrieften und nicht verbrieften nachrangigen Verbind-
lichkeiten der Bank.

(4) Zins- und Gewinnanteilscheine
 Unterliegen dem Pfandrecht der Bank Wertpapiere, ist der Kunde 
nicht berechtigt, die Herausgabe der zu diesen Papieren gehö-
renden Zins- und Gewinnanteilscheine zu verlangen.

15. Sicherungsrechte bei Einzugspapieren und diskontierten 
Wechseln
(1) Sicherungsübereignung
Die Bank erwirbt an den ihr zum Einzug eingereichten Schecks 
und Wechseln im Zeitpunkt der Einreichung Sicherungseigen-
tum. An diskontierten Wechseln erwirbt die Bank im Zeitpunkt 
des Wechselankaufs uneingeschränktes Eigentum; belastet sie 
diskontierte Wechsel dem Konto zurück, so verbleibt ihr das Si-
cherungseigentum an diesen Wechseln.

 (2) Sicherungsabtretung
 Mit dem Erwerb des Eigentums an Schecks und Wechseln gehen 
auch die zugrunde liegenden Forderungen auf die Bank über; ein 
Forderungsübergang findet ferner statt, wenn andere Papiere 
zum Einzug eingereicht werden (z. B. Lastschriften, kaufmänni-
sche Handelspapiere).

(3) Zweckgebundene Einzugspapiere
 Werden der Bank Einzugspapiere mit der Maßgabe eingereicht, 
dass ihr Gegenwert nur für einen bestimmten Zweck verwendet 
werden darf, erstrecken sich die Sicherungsübereignung und die 
Sicherungsabtretung nicht auf diese Papiere.

(4) Gesicherte Ansprüche der Bank
Das Sicherungseigentum und die Sicherungsabtretung dienen 
der Sicherung aller Ansprüche, die der Bank gegen den Kunden 
bei Einreichung von Einzugspapieren aus seinen Kontokorrent-
konten zustehen oder die infolge der Rückbelastung nicht ein-
gelöster Einzugspapiere oder diskontierter Wechsel entstehen. 
Auf Anforderung des Kunden nimmt die Bank eine Rückübertra-
gung des Sicherungseigentums an den Papieren und der auf sie 
übergegangenen Forderungen an den Kunden vor, falls ihr im 
Zeitpunkt der Anforderung keine zu sichernden Ansprüche ge-
gen den Kunden zustehen oder sie ihn über den Gegenwert der 
Papiere vor deren endgültiger Bezahlung nicht verfügen lässt.

16. Begrenzung des Besicherungsanspruchs und Freigabever-
pflichtung
(1) Deckungsgrenze
Die Bank kann ihren Anspruch auf Bestellung oder Verstärkung 
von Sicherheiten so lange geltend machen, bis der realisierbare 
Wert aller Sicherheiten dem Gesamtbetrag aller Ansprüche aus 
der bankmäßigen Geschäftsverbindung (Deckungsgrenze) ent-
spricht.

(2) Freigabe
 Falls der realisierbare Wert aller Sicherheiten die Deckungsgren-
ze nicht nur vorübergehend übersteigt, hat die Bank auf Verlan-
gen des Kunden Sicherheiten nach ihrer Wahl freizugeben, und 
zwar in Höhe des die Deckungsgrenze übersteigenden Betrages; 
sie wird bei der Auswahl der freizugebenden Sicherheiten auf die 
berechtigten Belange des Kunden und eines dritten Sicherungs-
gebers, der für die Verbindlichkeiten des Kunden Sicherheiten 
bestellt hat, Rücksicht nehmen. In diesem Rahmen ist die Bank 
auch verpflichtet, Aufträge des Kunden über die dem Pfandrecht 
unterliegenden Werte auszuführen (z. B. Verkauf von Wertpapie-
ren, Auszahlung von Sparguthaben).

(3) Sondervereinbarungen
 Ist für eine bestimmte Sicherheit ein anderer Bewertungsmaßstab 
als der realisierbare Wert oder ist eine andere Deckungsgrenze 
oder ist eine andere Grenze für die Freigabe von Sicherheiten ver-
einbart, so sind diese maßgeblich.

17. Verwertung von Sicherheiten
(1) Wahlrecht der Bank
Wenn die Bank verwertet, hat die Bank unter mehreren Sicher-
heiten die Wahl. Sie wird bei der Verwertung und bei der Aus-
wahl der zu verwertenden Sicherheiten auf die berechtigten 
Belange des Kunden und eines dritten Sicherungsgebers, der für 
die Verbindlichkeiten des Kunden Sicherheiten bestellt hat, Rück-
sicht nehmen.

(2) Erlösgutschrift nach dem Umsatzsteuerrecht
 Wenn der Verwertungsvorgang der Umsatzsteuer unterliegt, 
wird die Bank dem Kunden über den Erlös eine Gutschrift er-
teilen, die als Rechnung für die Lieferung der als Sicherheit die-
nenden Sache gilt und den Voraussetzungen des Umsatzsteuer-
rechts entspricht.
 

KÜNDIGUNG

18. Kündigungsrechte des Kunden
(1) Jederzeitiges Kündigungsrecht
 Der Kunde kann die gesamte Geschäftsverbindung oder einzel-
ne Geschäftsbeziehungen (z. B. den Scheckvertrag), für die we-
der eine Laufzeit noch eine abweichende Kündigungsregelung 
vereinbart ist, jederzeit ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist 
kündigen.

 (2) Kündigung aus wichtigem Grund
 Ist für eine Geschäftsbeziehung eine Laufzeit oder eine abwei-
chende Kündigungsregelung vereinbart, kann eine fristlose 
Kündigung nur dann ausgesprochen werden, wenn hierfür ein 
wichtiger Grund vorliegt, der es dem Kunden, auch unter Berück-
sichtigung der berechtigten Belange der Bank, unzumutbar wer-
den lässt, die Geschäftsbeziehung fortzusetzen.

(3) Gesetzliche Kündigungsrechte
Gesetzliche Kündigungsrechte bleiben unberührt.

19. Kündigungsrechte der Bank
(1) Kündigung unter Einhaltung einer Kündigungsfrist
 Die Bank kann die gesamte Geschäftsverbindung oder einzelne 
Geschäftsbeziehungen, für die weder eine Laufzeit noch eine 
abweichende Kündigungsregelung vereinbart ist, jederzeit unter 
Einhaltung einer angemessenen Kündigungsfrist kündigen (z. B. 
den Scheckvertrag, der zur Nutzung von Scheckvordrucken be-
rechtigt). Bei der Bemessung der Kündigungsfrist wird die Bank 
auf die berechtigten Belange des Kunden Rücksicht nehmen.
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Für die Kündigung eines Zahlungsdiensterahmenvertrages (z. B. 
laufendes Konto oder Kartenvertrag) und eines Depots beträgt 
die Kündigungsfrist mindestens zwei Monate.

(2) Kündigung unbefristeter Kredite
 Kredite und Kreditzusagen, für die weder eine Laufzeit noch eine 
abweichende Kündigungsregelung vereinbart ist, kann die Bank 
jederzeit ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist kündigen. Die 
Bank wird bei der Ausübung dieses Kündigungsrechts auf die be-
rechtigten Belange des Kunden Rücksicht nehmen. 
 Soweit das Bürgerliche Gesetzbuch Sonderregelungen für die 
Kündigung eines Verbraucherdarlehensvertrages vorsieht, kann 
die Bank nur nach Maßgabe dieser Regelungen kündigen.

(3) Kündigung aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Kün-
digungsfrist
 Eine fristlose Kündigung der gesamten Geschäftsverbindung 
oder einzelner Geschäftsbeziehungen ist zulässig, wenn ein 
wichtiger Grund vorliegt, der der Bank deren Fortsetzung auch 
unter Berücksichtigung der berechtigten Belange des Kunden 
unzumutbar werden lässt. Ein wichtiger Grund liegt insbeson-
dere vor,
•  wenn der Kunde unrichtige Angaben über seine Vermö-

gensverhältnisse gemacht hat, die für die Entscheidung 
der Bank über eine Kreditgewährung oder über andere 
mit Risiken für die Bank verbundene Geschäfte (z. B. Aus-
händigung einer Zahlungskarte) von erheblicher Bedeu-
tung waren; bei Verbraucherdarlehen gilt dies nur, wenn 
der Kunde für die Kreditwürdigkeitsprüfung relevante 
Informationen wissentlich vorenthalten oder diese ge-
fälscht hat und dies zu einem Mangel der Kreditwürdig-
keitsprüfung geführt hat, oder

•  wenn eine wesentliche Verschlechterung der Vermögens-
verhältnisse des Kunden oder der Werthaltigkeit einer 
Sicherheit eintritt oder einzutreten droht und dadurch 
die Rückzahlung des Darlehens oder die Erfüllung einer 
sonstigen Verbindlichkeit gegenüber der Bank – auch 
unter Verwertung einer hierfür bestehenden Sicherheit – 
gefährdet ist oder

•  wenn der Kunde seiner Verpflichtung zur Bestellung oder 
Verstärkung von Sicherheiten nach Nummer 13 Absatz 2 
dieser Geschäftsbedingungen oder aufgrund einer sons-
tigen Vereinbarung nicht innerhalb der von der Bank ge-
setzten angemessenen Frist nachkommt.

 Besteht der wichtige Grund in der Verletzung einer vertraglichen 
Pflicht, ist die Kündigung erst nach erfolglosem Ablauf einer zur 
Abhilfe bestimmten angemessenen Frist oder nach erfolgloser 
Abmahnung zulässig, es sei denn, dies ist wegen der Besonder-
heiten des Einzelfalles (§ 323 Absätze 2 und 3 des Bürgerlichen 
Gesetzbuches) entbehrlich.
 

 (4)  Kündigung von Verbraucherdarlehensverträgen bei Verzug
 Soweit das Bürgerliche Gesetzbuch Sonderregelungen für die 
Kündigung wegen Verzuges mit der Rückzahlung eines Verbrau-
cherdarlehensvertrages vorsieht, kann die Bank nur nach Maß-
gabe dieser Regelungen kündigen.

(5) Kündigung eines Basiskontovertrages
 Einen Basiskontovertrag kann die Bank nur nach den zwischen der 
Bank und dem Kunden auf der Grundlage des Zahlungskontenge-
setzes getroffenen Vereinbarungen und den Bestimmungen des 
Zahlungskontogesetzes kündigen.

(6) Abwicklung nach einer Kündigung
 Im Falle einer Kündigung ohne Kündigungsfrist wird die Bank 
dem Kunden für die Abwicklung (insbesondere für die Rückzah-
lung eines Kredits) eine angemessene Frist einräumen, soweit 

nicht eine sofortige Erledigung erforderlich ist (z. B. bei der Kün-
digung des Scheckvertrages die Rückgabe der Scheckvordrucke).

SCHUTZ DER EINLAGEN 

20. Einlagensicherungsfonds 
(1) Schutzumfang
 Die Bank ist dem Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes 
deutscher Banken e.V. angeschlossen. Der Einlagensicherungs-
fonds sichert gemäß seinem Statut – vorbehaltlich der darin vor-
gesehenen Ausnahmen – Einlagen, d. h. Guthaben, die sich im 
Rahmen von Bankgeschäften aus Beträgen, die auf einem Konto 
verblieben sind, oder aus Zwischenpositionen ergeben und die 
nach den geltenden Bedingungen von der Bank zurückzuzahlen 
sind.
 Nicht gesichert werden unter anderem die zu den Eigenmitteln 
der Bank zählenden Einlagen, Verbindlichkeiten aus Inhaber- und 
Orderschuldverschreibungen sowie Einlagen von Kreditinstituten 
im Sinne des Art. 4 Abs. 1 Nr. 1 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013, 
Finanzinstituten im Sinne des Art. 4 Abs. 1 Nr. 26 der Verordnung 
(EU) Nr. 575/2013, Wertpapierfirmen im Sinne des Art. 4 Abs. 1 Nr. 
1 der Richtlinie 2004/39/EG und Gebietskörperschaften.

 Einlagen von anderen Gläubigern als natürlichen Personen und 
rechtsfähigen Stiftungen werden nur geschützt, wenn
(i)   es sich bei der Einlage um keine Verbindlichkeit aus ei-

ner Namensschuldverschreibung oder einem Schuld-
scheindarlehen handelt und

(ii)  die Laufzeit der Einlage nicht mehr als 18 Monate be-
trägt. Auf Einlagen, die bereits vor dem 1. Januar 2020 
bestanden haben, findet die Laufzeitbeschränkung keine 
Anwendung. Nach dem 31. Dezember 2019 entfällt der 
Bestandsschutz nach vorstehendem Satz, sobald die be-
treffende Einlage fällig wird, gekündigt werden kann oder 
anderweitig zurückgefordert werden kann, oder wenn die 
Einlage im Wege einer Einzel- oder Gesamtrechtsnachfol-
ge übergeht.

 Verbindlichkeiten der Banken, die bereits vor dem 1. Oktober 
2017 bestanden haben, werden nach Maßgabe und unter den 
Voraussetzungen der bis zum 1. Oktober 2017 geltenden Rege-
lungen des Statuts des Einlagensicherungsfonds gesichert. Nach 
dem 30. September 2017 entfällt der Bestandsschutz nach dem 
vorstehenden Satz, sobald die betreffende Verbindlichkeit fällig 
wird, gekündigt oder anderweitig zurückgefordert werden kann, 
oder wenn die Verbindlichkeit im Wege einer Einzel- oder Ge-
samtrechtsnachfolge übergeht.

(2) Sicherungsgrenzen
 Die Sicherungsgrenze je Gläubiger beträgt bis zum 31. Dezem-
ber 2019 20%, bis zum 31. Dezember 2024 15% und ab dem 1. 
Januar 2025 8,75% der für die Einlagensicherung maßgeblichen 
Eigenmittel der Bank im Sinne von Art. 72 der Verordnung (EU) 
Nr. 575/2013. Für Einlagen, die nach dem 31. Dezember 2011 
begründet oder prolongiert werden, gelten, unabhängig vom 
Zeitpunkt der Begründung der Einlage, die jeweils neuen Siche-
rungsgrenzen ab den vorgenannten Stichtagen. Für Einlagen, die 
vor dem 31. Dezember 2011 begründet wurden, gelten die al-
ten Sicherungsgrenzen bis zur Fälligkeit der Einlage oder bis zum 
nächstmöglichen Kündigungstermin. Diese Sicherungsgrenze 
wird dem Kunden von der Bank auf Verlangen bekanntgegeben. 
Sie kann auch im Internet unter www.bankenverband.de abge-
fragt werden.
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 (3) Geltung des Statuts des Einlagensicherungsfonds
 Wegen weiterer Einzelheiten der Sicherung wird auf § 6 des Sta-
tuts des Einlagensicherungsfonds verwiesen, das auf Verlangen 
zur Verfügung gestellt wird.

(4) Forderungsübergang
 Soweit der Einlagensicherungsfonds oder ein von ihm Beauftrag-
ter Zahlungen an einen Kunden leistet, gehen dessen Forderun-
gen gegen die Bank in entsprechender Höhe mit allen Neben-
rechten Zug um Zug auf den Einlagensicherungsfonds über.

 (5) Auskunftserteilung
 Die Bank ist befugt, dem Einlagensicherungsfonds oder einem 
von ihm Beauftragten alle in diesem Zusammenhang erforder-
lichen Auskünfte zu erteilen und Unterlagen zur Verfügung zu 
stellen.

OMBUDSMANNVERFAHREN

21. Beschwerde- und Alternative Streitbeilegungsverfahren
 Der Kunde hat folgende außergerichtliche Möglichkeiten: 

-   Der Kunde kann sich mit einer Beschwerde an die im 
Preis- und Leistungsverzeichnis genannte Kontaktstelle 
der Bank wenden. Die Bank wird Beschwerden in geeig-
neter Weise beantworten, bei Zahlungsdiensteverträgen 
erfolgt dies in Textform (z. B. mittels Brief, Telefax oder 
E-Mail).

-  Die Bank nimmt am Streitbeilegungsverfahren der Ver-
braucherschlichtungsstelle „Ombudsmann der privaten 
Banken“ (www.bankenombudsmann.de) teil. Dort hat 
der Verbraucher die Möglichkeit, zur Beilegung einer 
Streitigkeit mit der Bank den Ombudsmann der privaten 
Banken anzurufen. Betrifft der Beschwerdegegenstand 
eine Streitigkeit über einen Zahlungsdienstevertrag (§ 
675f. des Bürgerlichen Gesetzbuches), können auch Kun-
den, die nicht Verbraucher sind, den Ombudsmann der 
privaten Banken anrufen. Näheres regelt die „Verfahren-
sordnung für die Schlichtung von Kundenbeschwerden 
im deutschen Bankgewerbe“, die auf Wunsch zur Verfü-
gung gestellt wird oder im Internet unter www.banken-
verband.de abrufbar ist. Die Beschwerde ist in Textform 
(z. B. mittels Brief, Telefax oder E-Mail) an die Kundenbe-
schwerdestelle beim Bundesverband deutscher Banken e. 
V., Postfach 04 03 07, 10062 Berlin, Telefax: (030) 1663-
3169, E-Mail: ombudsmann@bdb.de zu richten.

-  Ferner besteht für den Kunden die Möglichkeit, sich je-
derzeit schriftlich oder zur dortigen Niederschrift bei der 
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Grau-
rheindorfer Straße 108, 53117 Bonn, über Verstöße der 
Bank gegen das Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz (ZAG), 
die §§ 675c bis 676c des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) 
oder gegen Artikel 248 des Einführungsgesetzes zum Bür-
gerlichen Gesetzbuche (EGBGB) zu beschweren.

-  Die Europäische Kommission hat unter http://ec.europa.
eu/consumers/odr/ eine Europäische Online-Streitbei-
legungsplattform (OS-Plattform) errichtet. Die OS-Platt-
form kann ein Verbraucher für die außergerichtliche Bei-
legung einer Streitigkeit aus Online-Verträgen mit einem 
in der EU niedergelassenen Unternehmen nutzen.
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Für die Ausführung von Überweisungsaufträgen von Kunden 
gelten die folgenden Bedingungen:

1. ALLGEMEIN

1.1 Wesentliche Merkmale der Überweisung einschließlich des 
Dauerauftrags
 Der Kunde kann die Bank beauftragen, durch eine Überweisung 
Geldbeträge bargeldlos zugunsten eines Zahlungsempfängers 
an den Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers zu über-
mitteln. Der Kunde kann die Bank auch beauftragen, jeweils zu 
einem bestimmten wiederkehrenden Termin einen gleich blei-
benden Geldbetrag an das gleiche Konto des Zahlungsempfän-
gers zu überweisen (Dauerauftrag).

1.2 Kundenkennungen
 Für das Verfahren hat der Kunde folgende Kundenkennung des 
Zahlungsempfängers zu verwenden:

Die für die Ausführung der Überweisung erforderlichen Angaben 
bestimmen sich nach den Nummern 2.1, 3.1.1 und 3.2.1.

1.3   Erteilung des Überweisungsauftrags und Autorisierung
1.3.1   Der Kunde erteilt der Bank einen Überweisungsauftrag 
mittels eines von der Bank zugelassenen Formulars oder in der 
mit der Bank anderweitig vereinbarten Art und Weise (z. B. per 
Online Banking) mit den erforderlichen Angaben gemäß Num-
mer 2.1 bzw. Nummern 3.1.1 und 3.2.1.

  Der Kunde hat auf Leserlichkeit, Vollständigkeit und Richtigkeit 
der Angaben zu achten. Unleserliche, unvollständige oder feh-
lerhafte Angaben können zu Verzögerungen und zu Fehlleitun-
gen von Überweisungen führen; daraus können Schäden für 
den Kunden entstehen. Bei unleserlichen, unvollständigen oder 
fehlerhaften Angaben kann die Bank die Ausführung ablehnen 
(siehe auch Nummer 1.7). Hält der Kunde bei der Ausführung 
der Überweisung besondere Eile für nötig, hat er dies der Bank 
gesondert mitzuteilen. Bei formularmäßig erteilten Überwei-
sungen muss dies außerhalb des Formulars erfolgen, falls das 
Formular selbst keine entsprechende Angabe vorsieht.

1.3.2 Der Kunde autorisiert den Überweisungsauftrag durch Un-
terschrift oder in der anderweitig mit der Bank vereinbarten Art 
und Weise (z. B. per Online Banking-PIN/TAN). In dieser Autori-
sierung ist zugleich die ausdrückliche Zustimmung enthalten, 
dass die Bank die für die Ausführung der Überweisung notwen-
digen personenbezogenen Daten des Kunden abruft (aus ihrem 
Datenbestand), verarbeitet, übermittelt und speichert.

1.3.3 Auf Verlangen des Kunden teilt die Bank vor Ausführung 
eines einzelnen Überweisungsauftrags die maximale Ausfüh-
rungsfrist für diesen Zahlungsvorgang sowie die in Rechnung zu 
stellenden Entgelte und gegebenenfalls deren Aufschlüsselung 
mit.

1.3.4 Der Kunde ist berechtigt, für die Erteilung des Überwei-
sungsauftrages an die Bank auch einen Zahlungsauslösedienst 
gemäß § 1 Absatz 33 Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz zu nutzen, 
es sei denn, das Zahlungskonto des Kunden ist für ihn nicht on-
line zugänglich.

1.4 Zugang des Überweisungsauftrags bei der Bank
1.4.1 Der Überweisungsauftrag wird wirksam, wenn er der Bank 
zugeht. Das gilt auch, wenn der Überweisungsauftrag über einen 
Zahlungsauslösedienstleister erteilt wird. Der Zugang erfolgt durch 
den Eingang des Auftrags in den dafür vorgesehenen Empfangs-
vorrichtungen der Bank (z. B. mit Abgabe in den Geschäftsräumen 
oder Eingang auf dem Online Banking-Server der Bank).

1.4.2 Fällt der Zeitpunkt des Eingangs des Überweisungsauftrags 
nach der Nummer 1.4.1 Satz 3 nicht auf einen Geschäftstag4 der 
Bank, so gilt der Überweisungsauftrag erst am darauffolgenden 
Geschäftstag als zugegangen.

1.4.3 Geht der Überweisungsauftrag nach dem an der Emp-
fangsvorrichtung der Bank oder in ihrem „Preis- und Leistungs-
verzeichnis“ angegebenen Annahmezeitpunkt ein, so gilt der 
Überweisungsauftrag im Hinblick auf die Bestimmung der Aus-
führungsfrist (siehe Nummer 2.2.2) erst als am darauffolgenden 
Geschäftstag5 als zugegangen.

der NATIONAL-BANK AG*

BEDINGUNGEN FÜR DEN  
ÜBERWEISUNGSVERKEHR

Zielgebiet Währung Kundenkennung des Zah-
lungsempfängers

Inland Euro IBAN1

Grenzüberschrei-
tend innerhalb des 
EWR2

Euro IBAN

Inland oder inner-
halb des EWR

Andere 
Währung 
als Euro

• IBAN und BIC3

  oder
• Kontonummer und BIC

Außerhalb des 
EWR

Euro oder 
andere 
Währung

• IBAN und BIC oder
• Kontonummer und BIC

1  International Bank Account Number (Internationale Bankkontonummer).
2  Zum EWR = Europäischen Wirtschaftsraum gehören derzeit: Belgien, Bulgarien, 

Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich (einschließlich Französisch 
Guayana, Guadeloupe, Martinique, Mayotte, Réunion), Griechenland, Irland, Is-
land, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Nie-
derlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, 
Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn sowie Zypern.

3 Bank Identifier Code (Bank-Identifizierungscode).
*  Nachfolgend als „Bank“ bezeichnet. Nähere Angaben zur Bank sind in ihrem 

„Preis- und Leistungsverzeichnis“ enthalten.
4  Die Geschäftstage der Bank ergeben sich aus ihrem „Preis- und Leistungsverzeichnis“.
5 Siehe vorherige Fußnote.
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1.5 Widerruf des Überweisungsauftrags
1.5.1 Bis zum Zugang des Überweisungsauftrags bei der Bank 
(siehe Nummern 1.4.1 und 1.4.2) kann der Kunde diesen durch 
Erklärung gegenüber der Bank  widerrufen.  Nach dem Zugang 
des Überweisungsauftrags ist vorbehaltlich der Absätze 2 und 
3 ein Widerruf nicht mehr möglich. Nutzt der Kunde für die Er-
teilung seines Überweisungsauftrags einen Zahlungsauslöse-
dienstleister, so kann er den Überweisungsauftrag abweichend 
von Satz 1 nicht mehr gegenüber der Bank widerrufen, nachdem 
er dem Zahlungsauslösedienstleister die Zustimmung zur Aus-
lösung der Überweisung erteilt hat.

1.5.2 Haben Bank und Kunde einen bestimmten Termin für 
die Ausführung der Überweisung vereinbart (siehe Nummer 
2.2.2.2), kann der Kunde die Überweisung beziehungsweise den 
Dauerauftrag (siehe Nummer 1.1) bis zum Ende des vor dem ver-
einbarten Tag liegenden Geschäftstags6 der Bank widerrufen. 
Nach dem rechtzeitigen Zugang des Widerrufs eines Dauerauf-
trags bei der Bank werden keine weiteren Überweisungen mehr 
aufgrund des bisherigen Dauerauftrags ausgeführt. 

1.5.3 Nach den in den Nummern 1.5.1 und 1.5.2 genannten Zeit-
punkten kann der Überweisungsauftrag nur widerrufen werden, 
wenn Kunde und Bank dies vereinbart haben. Die Vereinbarung 
wird wirksam, wenn es der Bank gelingt, die Ausführung zu ver-
hindern oder den Überweisungsbetrag zurückzuerlangen. Nutzt 
der Kunde für die Erteilung seines Überweisungsauftrags einen 
Zahlungsauslösedienstleister, bedarf es ergänzend der Zustim-
mung des Zahlungsauslösedienstleisters und des Zahlungsemp-
fängers. Für die Bearbeitung eines solchen Widerrufs des Kunden 
berechnet die Bank das in ihrem „Preis- und Leistungsverzeich-
nis“ ausgewiesene Entgelt.

1.6 Ausführung des Überweisungsauftrags
1.6.1 Die Bank führt den Überweisungsauftrag des Kunden aus, 
wenn die zur Ausführung erforderlichen Angaben (siehe Num-
mern 2.1, 3.1.1 und 3.2.1) in der vereinbarten Art und Weise (sie-
he Nummer 1.3.1) vorliegen, dieser vom Kunden autorisiert ist 
(siehe Nummer 1.3.2) und ein zur Ausführung der Überweisung 
ausreichendes Guthaben in der Auftragswährung vorhanden 
oder ein ausreichender Kredit eingeräumt ist (Ausführungsbe-
dingungen).

1.6.2 Die Bank und die weiteren an der Ausführung der Überwei-
sung beteiligten Zahlungsdienstleister sind berechtigt, die Über-
weisung ausschließlich anhand der vom Kunden angegebenen 
Kundenkennung des Zahlungsempfängers (siehe Nummer 1.2) 
auszuführen.

1.6.3 Die Bank unterrichtet den Kunden mindestens einmal mo-
natlich über die Ausführung von Überweisungen auf dem für 
Kontoinformationen vereinbarten Weg. Mit Kunden, die keine 
Verbraucher sind, kann die Art und Weise sowie die zeitliche Fol-
ge der Unterrichtung gesondert vereinbart werden.

1.7 Ablehnung der Ausführung
1.7.1 Sind die Ausführungsbedingungen (siehe Nummer 1.6.1) 
nicht erfüllt, kann die Bank die Ausführung des Überweisungs-
auftrags ablehnen. Hierüber wird die Bank den Kunden un-
verzüglich, auf jeden Fall aber innerhalb der in Nummer 2.2.1 
beziehungsweise Nummer 3.1.2 und 3.2.2 vereinbarten Frist, 
unterrichten. Dies kann auch auf dem für Kontoinformationen 
vereinbarten Weg geschehen. Dabei wird die Bank, soweit mög-
lich, die Gründe der Ablehnung sowie die Möglichkeiten ange-
ben, wie Fehler, die zur Ablehnung geführt haben, berichtigt 
werden können.

1.7.2 Ist eine vom Kunden angegebene Kundenkennung für 
die Bank erkennbar keinem Zahlungsempfänger, keinem Zah-
lungskonto oder keinem Zahlungsdienstleister des Zahlungs-
empfängers zuzuordnen, wird die Bank dem Kunden hierüber 
unverzüglich eine Information zur Verfügung stellen und ihm 
gegebenenfalls den Überweisungsbetrag wieder herausgeben.

1.7.3 Für die berechtigte Ablehnung der Ausführung eines auto-
risierten Überweisungsauftrags berechnet die Bank das in ihrem 
„Preis- und Leistungsverzeichnis“ ausgewiesene Entgelt.

1.8 Übermittlung der Überweisungsdaten
1.8.1 Im Rahmen der Ausführung der Überweisung übermittelt 
die Bank die in der Überweisung enthaltenen Daten (Überwei-
sungsdaten) unmittelbar oder unter Beteiligung zwischenge-
schalteter Stellen an den Zahlungsdienstleister des Zahlungs-
empfängers. Der Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers 
kann dem Zahlungsempfänger die Überweisungsdaten, zu de-
nen auch die IBAN des Zahlers gehört, ganz oder teilweise zur 
Verfügung stellen.

1.8.2 Bei grenzüberschreitenden Überweisungen und bei 
Eilüberweisungen im Inland können die Überweisungsdaten 
auch über das Nachrichtenübermittlungssystem Society for 
Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT) mit 
Sitz in Belgien an den Zahlungsdienstleister des Zahlungsemp-
fängers weitergeleitet werden. Aus Gründen der Systemsicher-
heit speichert SWIFT die Überweisungsdaten vorübergehend in 
seinen Rechenzentren in der Europäischen Union, in der Schweiz 
und in den USA.

1.9 Anzeige nicht autorisierter oder fehlerhaft ausgeführter 
Überweisungen
 Der Kunde hat die Bank unverzüglich nach Feststellung über ei-
nen nicht autorisierten oder fehlerhaft ausgeführten Überwei-
sungsauftrag zu unterrichten. Dies gilt auch im Fall der Beteili-
gung eines Zahlungsauslösedienstleisters.

1.10 Entgelte und deren Änderung
1.10.1 Entgelte für Verbraucher 
Die Entgelte im Überweisungsverkehr ergeben sich aus dem 
„Preis- und Leistungsverzeichnis“ der Bank.
Änderungen der Entgelte im Überweisungsverkehr werden 
dem Kunden spätestens zwei Monate vor dem Zeitpunkt ihres 
Wirksamwerdens in Textform angeboten. Hat der Kunde mit der 
Bank im Rahmen der Geschäftsbeziehung einen elektronischen 
Kommunikationsweg vereinbart, können die Änderungen auch 
auf diesem Wege angeboten werden. Der Kunde kann den Ände-
rungen vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt ihres Inkrafttretens 
entweder zustimmen oder sie ablehnen. Die Zustimmung des 
Kunden gilt als erteilt, wenn er seine Ablehnung nicht vor dem 
vorgeschlagenen Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Änderun-
gen angezeigt hat. Auf diese Genehmigungswirkung wird ihn die 
Bank in ihrem Angebot besonders hinweisen.
Werden dem Kunden Änderungen der Entgelte angeboten, kann 
er die Geschäftsbeziehung vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt 
des Wirksamwerdens der Änderungen auch fristlos und kosten-
frei kündigen. Auf dieses Kündigungsrecht wird ihn die Bank in 
ihrem Angebot besonders hinweisen.
Die Änderung von Entgelten für den Zahlungsdiensterahmen-
vertrag (Girovertrag) richtet sich nach Nummer 12 Absatz 5 der 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

1.10.2 Entgelte für Kunden, die keine Verbraucher sind
Bei Entgelten und deren Änderung für Überweisungen von Kunden, 
die keine Verbraucher sind, verbleibt es bei den Regelungen in Num-
mer 12 Absätze 2 bis 6 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

6  Siehe Fußnote 4.
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1.11 Wechselkurs
Erteilt der Kunde einen Überweisungsauftrag in einer anderen 
Währung als der Kontowährung, wird das Konto gleichwohl in 
der Kontowährung belastet. Die Bestimmung des Wechselkurses 
bei solchen Überweisungen ergibt sich aus der Umrechnungsre-
gelung im „Preis- und Leistungsverzeichnis“ der Bank.
Eine Änderung des in der Umrechnungsregelung genannten Re-
ferenzwechselkurses wird unmittelbar und ohne vorherige Be-
nachrichtigung des Kunden wirksam. Der Referenzwechselkurs 
wird von der Bank zugänglich gemacht oder stammt aus einer 
öffentlich zugänglichen Quelle.

1.12 Meldepflichten nach Außenwirtschaftsrecht
Der Kunde hat die Meldepflichten nach dem Außenwirtschafts-
recht zu beachten.

2. ÜBERWEISUNGEN INNERHALB DEUTSCHLANDS UND 
IN ANDERE STAATEN DES EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTS-
RAUMS (EWR)7 IN EURO ODER IN  ANDEREN EWR-WÄH-
RUNGEN8 

2.1 Erforderliche Angaben
Der Kunde muss im Überweisungsauftrag folgende Angaben 
machen:
• Name des Zahlungsempfängers,
•   Kundenkennung des Zahlungsempfängers (siehe Num-

mer 1.2), ist bei Überweisungen in anderen EWR-Wäh-
rungen als Euro der BIC unbekannt, ist statt dessen der 
vollständige Name und die Adresse des Zahlungsdienst-
leisters des Zahlungsempfängers anzugeben,

•   Währung (gegebenenfalls in Kurzform gemäß  Anlage 1),
•  Betrag,
•  Name des Kunden, 
•  IBAN des Kunden.

2.2 Maximale Ausführungsfrist
2.2.1 Fristlänge
Die Bank ist verpflichtet sicherzustellen, dass der Überweisungs-
betrag spätestens innerhalb der in ihrem „Preis- und Leistungs-
verzeichnis“ angegebenen Ausführungsfrist beim Zahlungs-
dienstleister des Zahlungsempfängers eingeht.

2.2.2 Beginn der Ausführungsfrist
2.2.2.1 Die Ausführungsfrist beginnt mit dem Zeitpunkt des Zu-
gangs des Überweisungsauftrags des Kunden bei der Bank (siehe 
Nummer 1.4).

2.2.2.2 Vereinbaren die Bank und der Kunde, dass die Ausfüh-
rung der Überweisung an einem bestimmten Tag oder am Ende 
eines bestimmten Zeitraums oder an dem Tag, an dem der Kunde 
der Bank den zur Ausführung erforderlichen Geldbetrag in der 
Auftragswährung zur Verfügung gestellt hat, beginnen soll, so 
ist der im Auftrag angegebene oder anderweitig vereinbarte Ter-
min für den Beginn der Ausführungsfrist maßgeblich. Fällt der 
vereinbarte Termin nicht auf einen Geschäftstag9 der Bank, so 
beginnt die Ausführungsfrist am darauffolgenden Geschäftstag.

2.2.2.3 Bei Überweisungsaufträgen in einer vom Konto des Kun-
den abweichenden Währung beginnt die Ausführungsfrist erst 
an dem Tag, an dem der Überweisungsbetrag in der Auftrags-
währung vorliegt.

2.3 Erstattungs-, Berichtigungs- und Schadensersatzansprüche 
des Kunden
2.3.1   Erstattung bei einer nicht autorisierten Überweisung
Im Falle einer nicht autorisierten Überweisung (siehe Nummer 
1.3.2) hat die Bank gegen den Kunden keinen Anspruch auf Er-
stattung ihrer Aufwendungen. Sie ist verpflichtet, dem Kunden 
den Überweisungsbetrag zu erstatten und, sofern der Betrag ei-
nem Konto des Kunden belastet worden ist, dieses Konto wieder 
auf den Stand zu bringen, auf dem es sich ohne die Belastung 
mit der nicht autorisierten Überweisung befunden hätte. Die-
se Verpflichtung ist spätestens bis zum Ende des Geschäftstags 
gemäß „Preis- und Leistungsverzeichnis“ zu erfüllen, der auf 
den Tag folgt, an welchem der Bank angezeigt wurde, dass die 
Überweisung nicht autorisiert ist oder die Bank auf andere Wei-
se davon Kenntnis erhalten hat. Hat die Bank einer zuständigen 
Behörde berechtigte Gründe für den Verdacht, dass ein betrüge-
risches Verhalten des Kunden vorliegt, schriftlich mitgeteilt, hat 
die Bank ihre Verpflichtung aus Satz 2 unverzüglich zu prüfen 
und zu erfüllen, wenn sich der Betrugsverdacht nicht bestätigt. 
Wurde die Überweisung über einen Zahlungsauslösedienstleis-
ter ausgelöst, so treffen die Pflichten aus den Sätzen 2 bis 4 die 
Bank.

2.3.2 Ansprüche bei nicht erfolgter, fehlerhafter oder verspäte-
ter Ausführung einer autorisierten Überweisung
2.3.2.1 Im Falle einer nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausfüh-
rung einer autorisierten Überweisung kann der Kunde von der 
Bank die unverzügliche und ungekürzte Erstattung des Überwei-
sungsbetrags insoweit verlangen, als die Zahlung nicht erfolgte 
oder fehlerhaft war. Wurde der Betrag dem Konto des Kunden 
belastet, bringt die Bank dieses wieder auf den Stand, auf dem 
es sich ohne den nicht erfolgten oder fehlerhaft ausgeführten 
Zahlungsvorgang befunden hätte. Wird eine Überweisung vom 
Kunden über einen Zahlungsauslösedienstleister ausgelöst, so 
treffen die Pflichten aus den Sätzen 1 und 2 die Bank. Soweit 
vom Überweisungsbetrag von der Bank oder zwischengeschalte-
ten Stellen Entgelte abgezogen worden sein sollten, übermittelt
die Bank zugunsten des Zahlungsempfängers unverzüglich den 
abgezogenen Betrag.

2.3.2.2 Der Kunde kann über Nummer 2.3.2.1 hinaus von der 
Bank die Erstattung von Entgelten und Zinsen insoweit verlan-
gen, als ihm diese im Zusammenhang mit der nicht erfolgten 
oder fehlerhaften Ausführung der Überweisung in Rechnung ge-
stellt oder seinem Konto belastet wurden.

2.3.2.3 Im Falle einer verspäteten Ausführung einer autorisierten 
Überweisung kann der Kunde von der Bank fordern, dass die Bank 
vom Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers verlangt, die 
Gutschrift des Zahlungsbetrags auf dem Zahlungskonto des Zah-
lungsempfängers so vorzunehmen, als sei die Überweisung ord-
nungsgemäß ausgeführt worden. Die Pflicht aus Satz 1 gilt auch, 
wenn die Überweisung vom Kunden über einen Zahlungsauslöse-
dienstleister ausgelöst wird. Weist die Bank nach, dass der  Zah-
lungsbetrag rechtzeitig beim Zahlungsdienstleister des Zahlungs-
empfängers eingegangen ist, entfällt diese Pflicht. Die Pflicht nach 
Satz 1 gilt nicht, wenn der Kunde kein Verbraucher ist.

2.3.2.4 Wurde eine Überweisung nicht oder fehlerhaft ausge-
führt, wird die Bank auf Verlangen des Kunden den Zahlungsvor-
gang nachvollziehen und den Kunden über das Ergebnis unter-
richten.

2.3.3   Schadensersatz wegen Pflichtverletzung
2.3.3.1   Bei nicht erfolgter, fehlerhafter oder verspäteter Aus-
führung einer autorisierten Überweisung oder bei einer nicht 
autorisierten Überweisung kann der Kunde von der Bank einen 
Schaden, der nicht bereits von den Nummern 2.3.1 und 2.3.2 

7   Zur Definition der EWR-Staaten siehe Fußnote 2.
8  Zu den EWR-Währungen gehören derzeit: Euro, Bulgarischer Lew, Dänische Krone, 

Isländische Krone, Kroatische Kuna, Norwegische Krone, Polnischer Zloty, Rumä-
nischer Leu, Schwedische Krone, Schweizer Franken, Tschechische Krone, Ungari-
scher Forint.

9   Siehe Fußnote 4.
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erfasst ist, ersetzt verlangen. Dies gilt nicht, wenn die Bank die 
Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat. Die Bank hat hierbei 
ein Verschulden, das einer zwischengeschalteten Stelle zur Last 
fällt, wie eigenes Verschulden zu vertreten, es sei denn, dass die 
wesentliche Ursache bei einer zwischengeschalteten Stelle liegt, 
die der Kunde vorgegeben hat. Hat der Kunde durch ein schuld-
haftes Verhalten zu der Entstehung eines Schadens beigetragen, 
bestimmt sich nach den Grundsätzen des Mitverschuldens, in 
welchem Umfang Bank und Kunde den Schaden zu tragen haben.

2.3.3.2 Die Haftung nach Nummer 2.3.3.1 ist auf EUR 12.500 be-
grenzt. Diese betragsmäßige Haftungsgrenze gilt nicht
• für nicht autorisierte Überweisungen,
• bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der Bank,
•  für Gefahren, die die Bank besonders übernommen hat, und
•  für den Zinsschaden, wenn der Kunde Verbraucher ist.

2.3.4 Ansprüche von Kunden, die keine Verbraucher sind
Abweichend von den Ansprüchen in Nummer 2.3.2 und in Num-
mer 2.3.3 haben Kunden, die keine Verbraucher sind, bei einer 
nicht erfolgten, fehlerhaft oder verspätet ausgeführten autori-
sierten Überweisung oder nicht autorisierten Überweisung ne-
ben etwaigen Herausgabeansprüchen nach § 667 BGB und §§ 
812 ff. BGB lediglich Schadensersatzansprüche nach Maßgabe 
folgender Regelungen:
•  Die Bank haftet für eigenes Verschulden. Hat der Kunde 

durch ein schuldhaftes Verhalten zu der Entstehung eines 
Schadens beigetragen, bestimmt sich nach den Grundsät-
zen des Mitverschuldens, in welchem Umfang Bank und 
Kunde den Schaden zu tragen haben.

•  Für das Verschulden der von der Bank zwischengeschal-
teter Stellen haftet die Bank nicht. In diesen Fällen be-
schränkt sich die Haftung der Bank auf die sorgfältige 
Auswahl und Unterweisung der ersten zwischengeschal-
teten Stelle (weitergeleiteter Auftrag).

•  Ein Schadensersatzanspruch des Kunden ist der Höhe 
nach auf den Überweisungsbetrag zuzüglich der von der 
Bank in Rechnung gestellten Entgelte und Zinsen be-
grenzt. Soweit es sich hierbei um die Geltendmachung 
von Folgeschäden handelt, ist der Anspruch auf höchs-
tens EUR 12.500 je Überweisung begrenzt. Diese Haf-
tungsbeschränkungen gelten nicht für Vorsatz oder grobe 
Fahrlässigkeit der Bank und für Gefahren, die die Bank 
besonders übernommen hat sowie für nicht autorisierte 
Überweisungen.

2.3.5 Haftungs- und Einwendungsausschluss
2.3.5.1  Eine Haftung der Bank nach den Nummern 2.3.2 bis 2.3.4 

ist in folgenden Fällen ausgeschlossen:
•  Die Bank weist gegenüber dem Kunden nach, dass der Über-

weisungsbetrag rechtzeitig und ungekürzt beim Zahlungs-
dienstleister des Zahlungsempfängers eingegangen ist.

•  Die Überweisung wurde in Übereinstimmung mit der 
vom Kunden angegebenen fehlerhaften Kundenkennung 
des Zahlungsempfängers (siehe Nummer 1.2) ausge-
führt. In diesem Fall kann der Kunde von der Bank jedoch 
verlangen, dass sie sich im Rahmen ihrer Möglichkeiten 
darum bemüht, den Zahlungsbetrag wiederzuerlangen. 
Ist die Wiedererlangung des Überweisungsbetrags nicht 
möglich, so ist die Bank verpflichtet, dem Kunden auf 
schriftlichen Antrag alle verfügbaren Informationen mit-
zuteilen, damit der Kunde gegen den tatsächlichen Emp-
fänger der Überweisung einen Anspruch auf Erstattung 
des Überweisungsbetrags geltend machen kann. Für die 
Tätigkeiten der Bank nach den Sätzen 2 und 3 dieses Un-
terpunktes berechnet die Bank das in ihrem „Preis- und 
Leistungsverzeichnis“ ausgewiesene Entgelt.

2.3.5.2 Ansprüche des Kunden nach den Nummern 2.3.1 bis 
2.3.4 und Einwendungen des Kunden gegen die Bank aufgrund 
nicht oder fehlerhaft ausgeführter Überweisungen oder auf-
grund nicht autorisierter Überweisungen sind ausgeschlossen, 
wenn der Kunde die Bank nicht spätestens 13 Monate nach dem 
Tag der Belastung mit einer nicht autorisierten oder fehlerhaft 
ausgeführten Überweisung hiervon unterrichtet hat. Der Lauf 
der Frist beginnt nur, wenn die Bank den Kunden über die Belas-
tungsbuchung der Überweisung entsprechend dem für Kontoin-
formationen vereinbarten Weg spätestens innerhalb eines Mo-
nats nach der Belastungsbuchung unterrichtet hat; anderenfalls 
ist für den Fristbeginn der Tag der Unterrichtung maßgeblich. 
Schadensersatzansprüche nach Nummer 2.3.3 kann der Kunde 
auch nach Ablauf der Frist in Satz 1 geltend machen, wenn er 
ohne Verschulden an der Einhaltung dieser Frist verhindert war. 
Die Sätze 1 bis 3 gelten auch dann, wenn der Kunde die Überwei-
sung über einen Zahlungsauslösedienstleister auslöst.

2.3.5.3 Ansprüche des Kunden sind ausgeschlossen, wenn die ei-
nen Anspruch begründenden Umstände
•  auf einem ungewöhnlichen und unvorhersehbaren Er-

eignis beruhen, auf das die Bank keinen Einfluss hat und 
dessen Folgen trotz Anwendung der gebotenen Sorgfalt 
nicht hätten vermieden werden können, oder

•   von der Bank aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung 
herbeigeführt wurden.

3. ÜBERWEISUNGEN INNERHALB DEUTSCHLANDS UND 
IN ANDERE STAATEN DES EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTS-
RAUMS (EWR)10 IN WÄHRUNGEN EINES STAATES AUSSER-
HALB DES EWR11 SOWIE ÜBERWEISUNGEN IN STAATEN 
AUSSERHALB DES EWR

3.1 Überweisungen innerhalb Deutschlands und in andere Staa-
ten des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) in Währungen ei-
nes Staates außerhalb des EWR (Drittstaatenwährung)

3.1.1 Erforderliche Angaben
Der Kunde muss für die Ausführung der Überweisung folgende 
Angaben machen:
• Name des Zahlungsempfängers,
•  Kundenkennung des Zahlungsempfängers, (siehe Num-

mer 1.2); ist bei grenzüberschreitenden Überweisungen 
der BIC unbekannt, ist statt dessen der vollständige Name 
und die Adresse des Zahlungsdienstleisters des Zahlungs-
empfängers anzugeben,

•  Zielland (gegebenenfalls in Kurzform gemäß  Anlage 1),
•  Währung (gegebenenfalls in Kurzform gemäß  Anlage 1),
• Betrag,
• Name des Kunden,
• Kontonummer oder IBAN des Kunden.

3.1.2 Ausführungsfrist
Die Überweisungen werden baldmöglichst bewirkt.

3.1.3 Erstattungs-, Berichtigungs- und Schadensersatzansprü-
che des Kunden
3.1.3.1 Erstattung bei einer nicht autorisierten Überweisung 
Im Falle einer nicht autorisierten Überweisung (siehe Nummer 
1.3.2) hat die Bank gegen den Kunden keinen Anspruch auf Er-
stattung ihrer Aufwendungen. Sie ist verpflichtet, dem Kunden 
den Zahlungsbetrag zu erstatten und, sofern der Betrag einem 
Konto des Kunden belastet worden ist, dieses Konto wieder auf 
den Stand zu bringen, auf dem es sich ohne die Belastung durch 

10 Zur Definition der EWR-Staaten siehe Fußnote 2.
11 Zur Definition der EWR-Währungen siehe Fußnote 8.
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die nicht autorisierte Überweisung befunden hätte. Diese Ver-
pflichtung ist spätestens bis zum Ende des Geschäftstags gemäß 
„Preis- und Leistungsverzeichnis“, zu erfüllen, der auf den Tag 
folgt, an welchem der Bank angezeigt wurde, dass die Überwei-
sung nicht autorisiert ist oder die Bank auf andere Weise davon 
Kenntnis erhalten hat. Hat die Bank einer zuständigen Behörde 
berechtigte Gründe für den Verdacht, dass ein betrügerisches 
Verhalten des Kunden vorliegt, schriftlich mitgeteilt, hat die 
Bank ihre Verpflichtung aus Satz 2 unverzüglich zu prüfen und zu 
erfüllen, wenn sich der Betrugsverdacht nicht bestätigt. Wurde 
die Überweisung über einen Zahlungsauslösedienstleister aus-
gelöst, so treffen die Pflichten aus den Sätzen 2 bis 4 die Bank.

3.1.3.2 Ansprüche bei nicht erfolgter, fehlerhafter oder verspäte-
ter Ausführung einer autorisierten Überweisung

3.1.3.2.1 Im Falle einer nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausfüh-
rung einer autorisierten Überweisung kann der Kunde von der 
Bank die unverzügliche und ungekürzte Erstattung des Überwei-
sungsbetrages insoweit verlangen, als die Zahlung nicht erfolgt 
oder fehlerhaft war. Wurde der Betrag dem Konto des Kunden 
belastet, bringt die Bank dieses wieder auf den Stand, auf dem 
es sich ohne den nicht erfolgten oder fehlerhaft ausgeführten 
Zahlungsvorgang befunden hätte. Wird eine Überweisung vom 
Kunden über einen Zahlungsauslösedienstleister ausgelöst, so 
treffen die Pflichten aus den Sätzen 1 und 2 die Bank. Soweit 
vom Überweisungsbetrag von der Bank oder zwischengeschalte-
ten Stellen Entgelte abgezogen worden sein sollten, übermittelt 
die Bank zugunsten des Zahlungsempfängers unverzüglich den 
abgezogenen Betrag.

3.1.3.2.2 Der Kunde kann über den Absatz 1 hinaus von der Bank 
die Erstattung derjenigen Entgelte und Zinsen insoweit verlan-
gen, als ihm diese im Zusammenhang mit der nicht erfolgten 
oder fehlerhaften Ausführung der Überweisung in Rechnung ge-
stellt oder auf seinem Konto belastet wurden.

3.1.3.2.3 Im Falle einer verspäteten Ausführung einer autori-
sierten Überweisung kann der Kunde von der Bank fordern, dass 
die Bank vom Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers 
verlangt, die Gutschrift des Zahlungsbetrags auf dem Zahlungs-
konto des Zahlungsempfängers so vorzunehmen, als sei die 
Überweisung ordnungsgemäß ausgeführt worden. Die Pflicht 
aus Satz 1 gilt auch, wenn die Überweisung vom Kunden über 
einen Zahlungsauslösedienstleister ausgelöst wird. Weist die 
Bank nach, dass der Zahlungsbetrag rechtzeitig beim Zahlungs-
dienstleister des Zahlungsempfängers eingegangen ist, entfällt 
diese Pflicht. Die Pflicht nach Satz 1 gilt nicht, wenn der Kunde 
kein Verbraucher ist.

3.1.3.2.4 Wurde eine Überweisung nicht oder fehlerhaft ausgeführt, 
wird die Bank auf Verlangen des Kunden den Zahlungsvorgang nach-
vollziehen und den Kunden über das Ergebnis unterrichten.

3.1.3.3 Schadensersatz wegen Pflichtverletzung
3.1.3.3.1 Bei nicht erfolgter, fehlerhafter oder verspäteter Ausfüh-
rung einer autorisierten Überweisung oder bei einer nicht auto-
risierten Überweisung kann der Kunde von der Bank einen Scha-
den, der nicht bereits von Nummern 3.1.3.1 und 3.1.3.2 erfasst ist, 
ersetzt verlangen. Dies gilt nicht, wenn die Bank die Pflichtverlet-
zung nicht zu vertreten hat. Die Bank hat hierbei ein Verschulden, 
das einer zwischengeschalteten Stelle zur Last fällt, wie eigenes 
Verschulden zu vertreten, es sei denn, dass die wesentliche Ursa-
che bei einer zwischengeschalteten Stelle liegt, die der Kunde vor-
gegeben hat. Hat der Kunde durch ein schuldhaftes Verhalten zu 
der Entstehung eines Schadens beigetragen, bestimmt sich nach 
den Grundsätzen des Mitverschuldens, in welchem Umfang Bank 
und Kunde den Schaden zu tragen haben.

3.1.3.3.2 Die Haftung nach Absatz 1 ist auf 12.500 Euro begrenzt. 
Diese betragsmäßige Haftungsgrenze gilt nicht
• für nicht autorisierte Überweisungen,
• bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der Bank,
•  für Gefahren, die die Bank besonders übernommen hat, und
•  für den Zinsschaden, wenn der Kunde Verbraucher ist.

3.1.3.4 Sonderregelung für die außerhalb des EWR getätigten 
Bestandteile der Überweisung
Für die außerhalb des EWR getätigten Bestandteile der Überwei-
sung bestehen abweichend von den Ansprüchen in den Num-
mern 3.1.3.2 und 3.1.3.3 bei einer nicht erfolgten, fehlerhaft 
oder verspätet ausgeführten autorisierten Überweisung neben 
etwaigen Herausgabeansprüchen nach § 667 BGB und §§ 812 ff. 
BGB lediglich Schadensersatzansprüche nach Maßgabe folgen-
der Regelungen:
•  Die Bank haftet für eigenes Verschulden. Hat der Kunde 

durch ein schuldhaftes Verhalten zu der Entstehung eines 
Schadens beigetragen, bestimmt sich nach den Grundsät-
zen des Mitverschuldens, in welchem Umfang Bank und 
Kunde den Schaden zu tragen haben.

•  Für das Verschulden der von der Bank zwischengeschal-
teten Stellen haftet die Bank nicht. In diesen Fällen be-
schränkt sich die Haftung der Bank auf die sorgfältige 
Auswahl und Unterweisung der ersten zwischengeschal-
teten Stelle (weitergeleiteter Auftrag).

 •  Die Haftung der Bank ist auf höchstens EUR 12.500 je 
Überweisung begrenzt. Diese Haftungsbeschränkung gilt 
nicht für Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit der Bank und 
für Gefahren, die die Bank besonders übernommen hat.

3.1.3.5 Ansprüche von Kunden, die keine Verbraucher sind
Abweichend von den Ansprüchen in den Nummern 3.1.3.2 und 
3.1.3.3 haben Kunden, die keine Verbraucher sind, bei einer nicht 
erfolgten, fehlerhaft oder verspätet ausgeführten autorisierten 
Überweisung oder bei einer nicht autorisierten Überweisung 
neben etwaigen Herausgabeansprüchen nach § 667 BGB und §§ 
812 ff. BGB lediglich Schadensersatzansprüche nach Maßgabe 
folgender Regelungen:
•  Die Bank haftet für eigenes Verschulden. Hat der Kunde 

durch ein schuldhaftes Verhalten zu der Entstehung eines 
Schadens beigetragen, bestimmt sich nach den Grundsät-
zen des Mitverschuldens, in welchem Umfang Bank und 
Kunde den Schaden zu tragen haben.

•  Für das Verschulden der von der Bank zwischengeschal-
teten Stellen haftet die Bank nicht. In diesen Fällen be-
schränkt sich die Haftung der Bank auf die sorgfältige 
Auswahl und Unterweisung der ersten zwischengeschal-
teten Stelle (weitergeleiteter Auftrag).

•  Ein Schadensersatzspruch des Kunden ist der Höhe nach 
auf den Überweisungsbetrag zuzüglich der von der Bank 
in Rechnung gestellten Entgelte und Zinsen begrenzt. 
Soweit es sich hierbei um die Geltendmachung von  
Folgeschäden handelt, ist der Anspruch auf höchstens EUR 
12.500 je Überweisung begrenzt. Diese Haftungsbeschrän-
kungen gelten nicht für Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit 
der Bank und für Gefahren, die die Bank besonders über-
nommen hat sowie für nicht autorisierte Überweisungen.

3.1.3.6 Haftungs- und Einwendungsausschluss
3.1.3.6.1 Eine Haftung der Bank nach Nummern 3.1.3.2 bis 
3.1.3.5 ist in folgenden Fällen ausgeschlossen:
•  Die Bank weist gegenüber dem Kunden nach, dass der 

Überweisungsbetrag ordnungsgemäß beim Zahlungs-
dienstleister des Zahlungsempfängers eingegangen ist.

•  Die Überweisung wurde in Übereinstimmung mit der 
vom Kunden angegebenen fehlerhaften Kundenkennung 
des Zahlungsempfängers (siehe Nummer 1.2) ausgeführt. 
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In diesem Fall kann der Kunde von der Bank jedoch verlan-
gen, dass sie sich im Rahmen ihrer Möglichkeiten darum 
bemüht, den Zahlungsbetrag wiederzuerlangen. Ist die 
Wiedererlangung des Überweisungsbetrags nach Satz 2 
nicht möglich, so ist die Bank verpflichtet, dem Kunden 
auf schriftlichen Antrag alle verfügbaren Informationen 
mitzuteilen, damit der Kunde gegen den tatsächlichen 
Empfänger der Überweisung einen Anspruch auf Erstat-
tung des Überweisungsbetrags geltend machen kann. 
Für die Tätigkeiten nach den Sätzen 2 bis 3 dieses Unter-
punkts berechnet die Bank das im „Preis- und Leistungs-
verzeichnis“ ausgewiesene Entgelt.

3.1.3.6.2 Ansprüche des Kunden nach Nummern 3.1.3.1 bis 
3.1.3.5 und Einwendungen des Kunden gegen die Bank aufgrund 
nicht oder fehlerhaft ausgeführter Überweisungen oder auf-
grund nicht autorisierter Überweisungen sind ausgeschlossen, 
wenn der Kunde die Bank nicht spätestens 13 Monate nach dem 
Tag der Belastung mit einer nicht autorisierten oder fehlerhaft 
ausgeführten Überweisung hiervon unterrichtet hat. Der Lauf 
der Frist beginnt nur, wenn die Bank den Kunden über die Belas-
tungsbuchung der Überweisung entsprechend dem für Kontoin-
formationen vereinbarten Weg spätestens innerhalb eines Mo-
nats nach der Belastungsbuchung unterrichtet hat; anderenfalls 
ist für den Fristbeginn der Tag der Unterrichtung maßgeblich. 
Schadensersatzansprüche nach Nummer 3.1.3.3 kann der Kunde 
auch nach Ablauf der Frist in Satz 1 geltend machen, wenn er 
ohne Verschulden an der Einhaltung dieser Frist verhindert war. 
Die Sätze 1 bis 3 gelten auch dann, wenn der Kunde die Überwei-
sung über einen Zahlungsauslösedienstleister auslöst.

3.1.3.6.3  Ansprüche des Kunden sind ausgeschlossen, wenn die
einen Anspruch begründenden Umstände
•  auf einem ungewöhnlichen und unvorhersehbaren Er-

eignis beruhen, auf das die Bank keinen Einfluss hat, und 
dessen Folgen trotz Anwendung der gebotenen Sorgfalt 
nicht hätten vermieden werden können, oder

•  von der Bank aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung 
herbeigeführt wurden.

3.2 Überweisungen in Staaten außerhalb des EWR (Drittstaaten)12 

3.2.1 Erforderliche Angaben
Der Kunde muss für die Ausführung der Überweisung folgende 
Angaben machen:
• Name des Zahlungsempfängers,
•  Kundenkennung des Zahlungsempfängers (siehe Num-

mer 1.2); ist bei grenzüberschreitenden Überweisungen 
der BIC unbekannt, ist statt dessen der vollständige Name 
und die Adresse des Zahlungsdienstleisters des Zahlungs-
empfängers anzugeben,

•  Zielland (gegebenenfalls in Kurzform gemäß Anlage 1), 
 •  Währung (gegebenenfalls in Kurzform gemäß Anlage 1), 
• Betrag,
• Name des Kunden,
•  Kontonummer [und Bankleitzahl] oder IBAN des Kunden.

3.2.2   Ausführungsfrist
Die Überweisungen werden baldmöglichst bewirkt.

3.2.3 Erstattungs- und Schadensersatzansprüche des Kunden
3.2.3.1 Erstattung bei einer nicht autorisierten Überweisung
3.2.3.1.1 Im Falle einer nicht autorisierten Überweisung (siehe 
oben Nummer 1.3 Absatz 2) hat die Bank gegen den Kunden 
keinen Anspruch auf Erstattung ihrer Aufwendungen. Sie ist 
verpflichtet, dem Kunden den Zahlungsbetrag zu erstatten und, 
sofern der Betrag einem Konto des Kunden belastet worden ist, 
dieses Konto wieder auf den Stand zu bringen, auf dem es sich 
ohne die Belastung durch die nicht autorisierte Überweisung be-
funden hätte. Diese Verpflichtung ist spätestens bis zum Ende 
des Geschäftstags gemäß „Preis- und Leistungsverzeichnis“ zu 
erfüllen, der auf den Tag folgt, an welchem der Bank angezeigt 
wurde, dass die Überweisung nicht autorisiert ist oder die Bank 
auf andere Weise davon Kenntnis erhalten hat. Hat die Bank ei-
ner zuständigen Behörde berechtigte Gründe für den Verdacht, 
dass ein betrügerisches Verhalten des Kunden vorliegt, schrift-
lich mitgeteilt, hat die Bank ihre Verpflichtung aus Satz 2 unver-
züglich zu prüfen und zu erfüllen, wenn sich der Betrugsverdacht 
nicht bestätigt. Wurde die Überweisung über einen Zahlungs-
auslösedienstleister ausgelöst, so treffen die Pflichten aus den 
Sätzen 2 bis 4 die Bank.

3.2.3.1.2 Bei sonstigen Schäden, die aus einer nicht autorisierten 
Überweisung resultieren, haftet die Bank für eigenes Verschul-
den. Hat der Kunde durch ein schuldhaftes Verhalten zu der Ent-
stehung eines Schadens beigetragen, bestimmt sich nach den 
Grundsätzen des Mitverschuldens, in welchem Umfang Bank 
und Kunde den Schaden zu tragen haben.

3.2.3.2 Haftung bei nicht erfolgter, fehlerhafter oder verspäteter 
Ausführung einer autorisierten Überweisung
Bei einer nicht erfolgten, fehlerhaft oder verspätet ausgeführten 
autorisierten Überweisung hat der Kunde neben etwaigen He-
rausgabeansprüchen nach § 667 BGB und §§ 812 ff. BGB Scha-
densersatzansprüche nach Maßgabe folgender Regelungen:
•  Die Bank haftet für eigenes Verschulden. Hat der Kunde 

durch ein schuldhaftes Verhalten zu der Entstehung eines 
Schadens beigetragen, bestimmt sich nach den Grundsät-
zen des Mitverschuldens, in welchem Umfang Bank und 
Kunde den Schaden zu tragen haben.

•  Für das Verschulden zwischengeschalteter Stellen haftet 
die Bank nicht. In diesen Fällen beschränkt sich die Haf-
tung der Bank auf die sorgfältige Auswahl und Unterwei-
sung der ersten zwischengeschalteten Stelle (weitergelei-
teter Auftrag).

•  Die Haftung der Bank ist auf höchstens EUR 12.500 je 
Überweisung begrenzt. Diese Haftungsbeschränkung gilt 
nicht für Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit der Bank und für 
Gefahren, die die Bank besonders übernommen hat.

3.2.3.3 Haftungs- und Einwendungsausschluss
3.2.3.3.1 Eine Haftung nach Nummer 3.2.3.2 ist in folgenden Fäl-
len ausgeschlossen
•  Die Bank weist gegenüber dem Kunden nach, dass der 

Überweisungsbetrag ordnungsgemäß beim Zahlungs-
dienstleister des Zahlungsempfängers eingegangen ist.

•  Die Überweisung wurde in Übereinstimmung mit der 
vom Kunden angegebenen fehlerhaften Kundenkennung 
des Zahlungsempfängers (siehe Nummer 1.2) ausge-
führt. In diesem Fall kann der Kunde von der Bank jedoch 
verlangen, dass sie sich im Rahmen ihrer Möglichkeiten 
darum bemüht, den Zahlungsbetrag wiederzuerlangen. 
Für die Tätigkeiten der Bank nach den Satz 2 dieses Unter-
punktes berechnet die Bank das im „Preis- und Leistungs-
verzeichnis“ ausgewiesene Entgelt.

12 Drittstaaten sind alle Staaten außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraumes, 
dem derzeit angehören: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finn-
land, Frankreich (einschließlich Französisch-Guayana, Guadeloupe, Martinique, 
Mayotte, Réunion), Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Liech-
tenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, 
Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Repu-
blik, Ungarn sowie Zypern.
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3.2.3.3.2 Ansprüche des Kunden nach den Nummern 3.2.3.1 und 
3.2.3.2 und Einwendungen des Kunden gegen die Bank aufgrund 
nicht oder fehlerhaft ausgeführter Überweisungen oder auf-
grund nicht autorisierter Überweisungen sind ausgeschlossen, 
wenn der Kunde die Bank nicht spätestens 13 Monate nach dem 
Tag der Belastung mit einer nicht autorisierten oder fehlerhaft 
ausgeführten Überweisung hiervon unterrichtet hat. Der Lauf 
der Frist beginnt nur, wenn die Bank den Kunden über die Belas-
tungsbuchung der Überweisung entsprechend dem für Kontoin-
formationen vereinbarten Weg spätestens innerhalb eines Mo-
nats nach der Belastungsbuchung unterrichtet hat; anderenfalls 
ist für den Fristbeginn der Tag der Unterrichtung maßgeblich. 
Schadensersatzansprüche kann der Kunde auch nach Ablauf der 
Frist in Satz 1 geltend machen, wenn er ohne Verschulden an der 
Einhaltung dieser Frist verhindert war. Die Sätze 1 bis 3 gelten 
auch dann, wenn der Kunde die Überweisung über einen Zah-
lungsauslösedienstleister auslöst.

3.2.3.3.3 Ansprüche des Kunden sind ausgeschlossen, wenn die 
einen Anspruch begründenden Umstände
•   auf einem ungewöhnlichen und unvorhersehbaren Er-

eignis beruhen, auf das die Bank keinen Einfluss hat, und 
dessen Folgen trotz Anwendung der gebotenen Sorgfalt 
nicht hätten vermieden werden können, oder

•  von der Bank aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung 
herbeigeführt wurden.

4. SEPA-ECHTZEITÜBERWEISUNGEN

4.1 Wesentliche Merkmale
Der Kunde kann die Bank jederzeit online beauftragen, durch 
eine SEPA-Echtzeitüberweisung einen Geldbetrag in Euro in-
nerhalb des einheitlichen Euro-Zahlungsverkehrsraums (Single 
Euro Payments Area, SEPA) möglichst innerhalb von Sekunden 
an den Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers zu über-
mitteln, sofern dieser das SEPA-Echtzeitüberweisungsverfahren 
nutzt. Der Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers ist 
gegenüber dem Zahlungsempfänger verpflichtet, ihm den Zah-
lungsbetrag möglichst innerhalb von Sekunden zur Verfügung 
zu stellen.

4.2 Betragsgrenze
Für Aufträge besteht eine Betragsgrenze, die sich aus dem Preis- 
und Leistungsverzeichnis sowie aus dem Preisaushang der Bank 
ergibt.

4.3 Zugang und Widerruf des Auftrags
Die Bank unterhält in Änderung der Nummer 1.4 der Bedingun-
gen für den Überweisungsverkehr den für die Ausführung von 
online erteilten Aufträgen erforderlichen Geschäftsbetrieb ganz-
tägig an allen Kalendertagen eines Jahres. Mit dem Zeitpunkt 
des Zugangs des Auftrags des Kunden bei der Bank beginnt die 
Ausführungsfrist nach Nummer 1.5. Der Kunde kann diesen 
dann nicht mehr widerrufen.

4.4 Ablehnung der Ausführung
Die Bank wird die Ausführung des Auftrags kurzfristig ablehnen, 
wenn die Ausführungsbedingungen nach Nummer 1.6 der Be-
dingungen für den Überweisungsverkehr nicht erfüllt sind oder 
wenn der Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers das 
Verfahren nicht nutzt. Die Bank wird den Kunden darüber online 
informieren.

4.5 Ausführungsfrist
Die Bank ist in Änderung der Nummer 2.2.1 beziehungsweise 
Nummer 3.2 der Bedingungen für den Überweisungsverkehr 
verpflichtet sicherzustellen, dass der Geldbetrag möglichst in-

nerhalb von wenigen Sekunden nach Zugang des Auftrags ge-
mäß Nummer 1.3 bei dem Zahlungsdienstleister des Zahlungs-
empfängers eingeht.

4.6 Information vom Zahlungsdienstleister des Zahlungsemp-
fängers
Sollte der Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers dem 
Zahlungsempfänger den Geldbetrag nicht zur Verfügung stellen, 
informiert die Bank den Kunden kurzfristig.
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ANHANG: VERZEICHNIS DER KURZFORMEN FÜR ZIELLAND UND WÄHRUNG

Zielland
Kurzform für 
das Zielland Währung

Kurzform für
 die Währung

Belgien BE Euro EUR
Bulgarien BG Bulgarischer Lew BGN
Dänemark DK Dänische Krone DKK
Estland EE Euro EUR
Finnland FI Euro EUR
Frankreich FR Euro EUR
Griechenland GR Euro EUR
Guernsey GG Britisches Pfund Sterling GBP
Irland IE Euro EUR
Island IS Isländische Krone ISK
Italien IT Euro EUR
Jersey JE Britisches Pfund Sterling GBP
Japan JP Japanischer Yen JPY
Kanada CA Kanadischer Dollar CAD
Kroatien HR Kroatische Kuna HRK
Lettland LV Euro EUR
Liechtenstein LI Schweizer Franken* CHF
Litauen LT Litauischer Litas LTL
Luxemburg LU Euro EUR
Malta MT Euro EUR
Insel Man IM Britisches Pfund Sterling GBP
Niederlande NL Euro EUR
Norwegen NO Norwegische Krone NOK
Österreich AT Euro EUR
Polen PL Polnischer Zloty PLN
Portugal PT Euro EUR
Rumänien RO Rumänischer Leu RON
Russische Föderation RU Russischer Rubel RUB
Schweden SE Schwedische Krone SEK
Schweiz CH Schweizer Franken CHF
Slowakei SK Euro EUR
Slowenien SI Euro EUR
Spanien ES Euro EUR
Tschechische Republik CZ Tschechische Krone CZK
Türkei TR Türkische Lira TRY
Ungarn HU Ungarischer Forint HUF
USA US US-Dollar USD
Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland GB Britisches Pfund Sterling GBP
Zypern CY Euro EUR

*Schweizer Franken als gesetzliches Zahlungsmittel in Liechtenstein.
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Für Zahlungen des Kunden an Zahlungsempfänger mittels SEPA-
Basislastschrift über sein Konto bei der Bank gelten folgende Bedin-
gungen:

1. ALLGEMEIN

1.1 Begriffsbestimmung
 Eine Lastschrift ist ein vom Zahlungsempfänger ausgelöster 
Zahlungsvorgang zu Lasten des Kontos des Kunden, bei dem die 
Höhe des jeweiligen Zahlungsbetrages vom Zahlungsempfänger 
angegeben wird.

1.2 Entgelte und deren Änderung
1.2.1 Entgelte für Verbraucher
 Die Entgelte im Lastschriftverkehr ergeben sich aus dem „Preis- 
und Leistungsverzeichnis“ der Bank.
 Änderungen der Entgelte im Lastschriftverkehr werden dem 
Kunden spätestens zwei Monate vor dem Zeitpunkt ihres Wirk-
samwerdens in Textform angeboten. Hat der Kunde mit der 
Bank im Rahmen der Geschäftsbeziehung einen elektronischen 
Kommunikationsweg vereinbart, können die Änderungen auch 
auf diesem Wege angeboten werden. Der Kunde kann den Ände-
rungen vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt ihres Inkrafttretens 
entweder zustimmen oder sie ablehnen. Die Zustimmung des 
Kunden gilt als erteilt, wenn er seine Ablehnung nicht vor dem 
vorgeschlagenen Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Änderun-
gen angezeigt hat. Auf diese Genehmigungswirkung wird ihn die 
Bank in ihrem Angebot besonders hinweisen.
 Werden dem Kunden Änderungen der Entgelte angeboten, kann 
er diese Geschäftsbeziehung vor dem vorgeschlagenen Zeit-
punkt des Wirksamwerdens der Änderungen auch fristlos und 
kostenfrei kündigen. Auf dieses Kündigungsrecht wird ihn die 
Bank in ihrem Angebot besonders hinweisen.

 Die Änderung von Entgelten für den Zahlungsdiensterahmenver-
trag (Girovertrag) richtet sich nach Nummer 12 Absatz 5 der Allge-
meinen Geschäftsbedingungen.

1.2.2 Entgelte für Kunden, die keine Verbraucher sind
 Bei Entgelten und deren Änderung für Zahlungen von Kunden, 
die keine Verbraucher sind, verbleibt es bei den Regelungen in 
Nummer 12 Absätze 2 bis 6 der Allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen.

2. SEPA-BASISLASTSCHRIFT

2.1 Allgemein
2.1.1  Wesentliche Merkmale des SEPA-Basislastschriftverfahrens
 Mit dem SEPA-Basislastschriftverfahren kann der Kunde über 
die Bank an den Zahlungsempfänger Zahlungen in Euro inner-
halb des Gebiets des einheitlichen Euro-Zahlungsverkehrsraums 

(„Single Euro Payments Area“, SEPA) bewirken. Zur SEPA gehören 
die im Anhang genannten Staaten und Gebiete.
 Für die Ausführung von Zahlungen mittels SEPA-Basislastschrif-
ten muss
•  der Zahlungsempfänger und dessen Zahlungsdienstleister 

das SEPA-Basislastschriftverfahren nutzen und
•  der Kunde vor dem Zahlungsvorgang dem Zahlungsemp-

fänger das SEPA-Lastschrift-Mandat erteilen.
 Der Zahlungsempfänger löst den jeweiligen Zahlungsvorgang 
aus, indem er über seinen Zahlungsdienstleister der Bank die Last-
schriften vorlegt.
 Der Kunde kann bei einer autorisierten Zahlung aufgrund einer 
SEPA-Basislastschrift binnen einer Frist von acht Wochen ab dem 
Zeitpunkt der Belastungsbuchung auf seinem Konto von der Bank 
die Erstattung des belasteten Lastschriftbetrages verlangen.

2.1.2 Kundenkennungen
 Für das Verfahren hat der Kunde die ihm mitgeteilte IBAN1 und 
bei grenzüberschreitenden Zahlungen (außerhalb des Europäi-
schen Wirtschaftsraums2) zusätzlich den BIC3 der Bank als seine 
Kundenkennung gegenüber dem Zahlungsempfänger zu ver-
wenden, da die Bank berechtigt ist, die Zahlung aufgrund der SE-
PA-Basislastschrift ausschließlich auf Grundlage der ihr übermit-
telten Kundenkennung auszuführen. Die Bank und die weiteren 
beteiligten Stellen führen die Zahlung an den Zahlungsempfän-
ger an Hand der im Lastschriftdatensatz vom Zahlungsempfän-
ger als seine Kundenkennung angegebenen IBAN und bei gren-
züberschreitenden Zahlungen außerhalb des EWR zusätzlich 
angegebenen BIC aus.

2.1.3 Übermittlung von Lastschriftdaten
 Bei SEPA-Basislastschriften können die Lastschriftdaten auch, über 
das Nachrichtenübermittlungssystem der Society for Worldwide 
Interbank Financial Telecommunication (SWIFT) mit Sitz in Belgien 
und Rechenzentren in der Europäischen Union, in der Schweiz und 
in den USA weitergeleitet werden.

2.2 SEPA-Lastschrift-Mandat
2.2.1 Erteilung des SEPA-Lastschrift-Mandats (SEPA Direct Debit 
Mandate)
2.2.1.1 Der Kunde erteilt dem Zahlungsempfänger ein SEPA-Last-
schrift-Mandat. Damit autorisiert er gegenüber seiner Bank die 
Einlösung von SEPA-Basislastschriften des Zahlungsempfängers. 
Das Mandat ist schriftlich oder in der mit seiner Bank vereinbar-
ten Art und Weise zu erteilen. In dieser Autorisierung ist zugleich 
die ausdrückliche Zustimmung enthalten, dass die am Last-
schrifteinzug beteiligten Zahlungsdienstleister und etwaige zwi-
schengeschaltete Stellen die für die Ausführung der Lastschrift 
notwendigen personenbezogenen Daten des Kunden abrufen, 
verarbeiten, übermitteln und speichern.

der NATIONAL-BANK AG*

BEDINGUNGEN FÜR ZAHLUNGEN 
MITTELS LASTSCHRIFT IM 
SEPA-BASISLASTSCHRIFTVERFAHREN

*  Nachfolgend als „Bank“ bezeichnet. Nähere Angaben zur Bank sind in ihrem 
„Preis- und Leistungsverzeichnis“ enthalten.

1   International Bank Account Number (Internationale Bankkontonummer).
2 Für die Mitgliedstaaten siehe Anhang.
3 Bank Identifier Code (Bank-Identifizierungs-Code).
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2.2.1.2 In dem SEPA-Lastschrift-Mandat müssen die folgenden 
Erklärungen des Kunden enthalten sein:
•  Ermächtigung des Zahlungsempfängers, Zahlungen vom 

Konto des Kunden mittels SEPA-Basislastschrift einzuzie-
hen, und

•  Weisung an die Bank, die vom Zahlungsempfänger auf 
sein Konto gezogenen SEPA-Basislastschriften einzulösen.

2.2.1.3 Das SEPA-Lastschrift-Mandat muss folgende Autorisie-
rungsdaten enthalten:
• Bezeichnung des Zahlungsempfängers,
• eine Gläubigeridentifikationsnummer,
•   Kennzeichnung als „einmalige Zahlung“ oder „wieder-

kehrende Zahlung“,
• Name des Kunden (sofern verfügbar),
• Bezeichnung der Bank des Kunden und
• seine Kundenkennung (siehe Nummer 2.1.2).

2.2.1.4  Über die Autorisierungsdaten hinaus kann das Last-
schrift-Mandat zusätzliche Angaben enthalten.

2.2.2  Einzugsermächtigung als SEPA-Lastschrift-Mandat
 Hat der Kunde dem Zahlungsempfänger eine Einzugsermächti-
gung erteilt, mit der er den Zahlungsempfänger ermächtigt, Zah-
lungen von seinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen, weist 
er zugleich damit die Bank an, die vom Zahlungsempfänger auf 
sein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Mit der Einzugs-
ermächtigung autorisiert der Kunde gegenüber seiner Bank die 
Einlösung von Lastschriften des Zahlungsempfängers. Diese Ein-
zugsermächtigung gilt als SEPA-Lastschrift-Mandat. Sätze 1 bis 3 
gelten auch für vom Kunden vor dem Inkrafttreten dieser Bedin-
gungen erteilte Einzugsermächtigungen.
 Die Einzugsermächtigung muss folgende Autorisierungsdaten 
enthalten:
• Bezeichnung des Zahlungsempfängers,
• Name des Kunden,
•  Kundenkennung nach Nummer 2.1.2 oder Kontonummer 

und Bankleitzahl des Kunden.
 Über die Autorisierungsdaten hinaus kann die Einzugsermächti-
gung zusätzliche Angaben enthalten.

2.2.3 Widerruf des SEPA-Lastschrift-Mandats
 Das SEPA-Lastschrift-Mandat kann vom Kunden durch Erklärung 
gegenüber dem Zahlungsempfänger oder seiner Bank möglichst 
schriftlich - mit der Folge widerrufen werden, dass nachfolgende 
Zahlungsvorgänge nicht mehr autorisiert sind. 
Erfolgt der Widerruf gegenüber der Bank, wird dieser ab dem auf 
den Eingang des Widerrufs folgenden Geschäftstag4 wirksam. 
Zusätzlich sollte dieser auch gegenüber dem Zahlungsempfän-
ger erklärt werden, damit dieser keine weiteren Lastschriften 
einzieht.

2.2.4  Begrenzung und Nichtzulassung von SEPA-Basislastschriften
 Der Kunde kann der Bank gesondert die Weisung erteilen, Zahlun-
gen aus SEPA-Basislastschriften zu begrenzen oder nicht zuzulas-
sen. Diese Weisung muss der Bank bis spätestens zum Ende des 
Geschäftstages5 vor dem im Datensatz der Lastschrift angegebe-
nen Fälligkeitstag zugehen. Die Weisung sollte möglichst schrift-
lich und möglichst gegenüber der kontoführenden Stelle der Bank 
erfolgen. Zusätzlich sollte diese auch gegenüber dem Zahlungs-
empfänger erklärt werden.

2.3 Einzug der SEPA-Basislastschrift auf Grundlage des SEPA-Last-
schrift-Mandats durch den Zahlungsempfänger
2.3.1 Das vom Kunden erteilte SEPA-Lastschrift-Mandat ver-

bleibt beim Zahlungsempfänger. Dieser übernimmt die Auto-
risierungsdaten und setzt etwaige zusätzliche Angaben in den 
Datensatz zur Einziehung von SEPA-Basislastschriften. Der jewei-
lige Lastschriftbetrag wird vom Zahlungsempfänger angegeben.

2.3.2 Der Zahlungsempfänger übermittelt elektronisch den Da-
tensatz zur Einziehung der SEPA-Basislastschrift unter Einschal-
tung seines Zahlungsdienstleisters an die Bank als Zahlstelle. 
Dieser Datensatz verkörpert auch die Weisung des Kunden an 
die Bank zur Einlösung der jeweiligen SEPA-Basislastschrift (sie-
he Nummer 2.2.1.1 Satz 2, Nummer 2.2.1.2 2. Aufzählungspunkt 
beziehungsweise Nummer 2.2.2 Satz 2). Für den Zugang dieser 
Weisung verzichtet die Bank auf die für die Erteilung des SE-
PA-Lastschrift-Mandats vereinbarte Form (siehe Nummer 2.2.1.1 
Satz 3).

2.4 Zahlungsvorgang aufgrund der SEPA-Basislastschrift
2.4.1 Belastung des Kontos des Kundenmit dem Lastschriftbetrag
2.4.1.1  Eingehende SEPA-Basislastschriften des Zahlungsemp-
fängers werden am im Datensatz angegebenen Fälligkeitstag 
mit dem vom Zahlungsempfänger angegebenen Lastschrift-
betrag dem Konto des Kunden belastet. Fällt der Fälligkeitstag 
nicht auf einen Geschäftstag der Bank6, erfolgt die Kontobelas-
tung am nächsten Geschäftstag.

2.4.1.2 Eine Kontobelastung erfolgt nicht oder wird spätestens 
am zweiten Bankarbeitstag7 nach ihrer Vornahme rückgängig 
gemacht (siehe Nummer 2.4.2), wenn
•  der Bank ein Widerruf des SEPA-Lastschrift-Mandats ge-

mäß Nummer 2.2.3 zugegangen ist,
•  der Kunde über kein für die Einlösung der Lastschrift aus-

reichendes Guthaben auf seinem Konto oder über keinen 
ausreichenden Kredit verfügt (fehlende Kontodeckung); 
Teileinlösungen nimmt die Bank nicht vor,

•   die im Lastschriftdatensatz angegebene IBAN des Zah-
lungspflichtigen keinem Konto des Kunden bei der Bank 
zuzuordnen ist oder

•  die Lastschrift nicht von der Bank verarbeitbar ist, da im 
Lastschriftdatensatz

 •  eine Gläubigeridentifikationsnummer fehlt oder für 
die Bank erkennbar fehlerhaft ist,

 • eine Mandatsreferenz fehlt,
 •  ein Ausstellungsdatum des Mandats fehlt oder
 • kein Fälligkeitstag angegeben ist.

2.4.1.3  Darüber hinaus erfolgt eine Kontobelastung nicht oder 
wird spätestens am zweiten Bankarbeitstag8 nach ihrer Vor-
nahme rückgängig gemacht (siehe Nummer 2.4.2), wenn die-
ser SEPA-Basislastschrift eine gesonderte Weisung des Kunden 
nach Nummer 2.2.4 entgegensteht.

2.4.2 Einlösung von SEPA-Basislastschriften
 SEPA-Basislastschriften sind eingelöst, wenn die Belastungsbu-
chung auf dem Konto des Kunden nicht spätestens am zweiten 
Bankarbeitstag9 nach ihrer Vornahme rückgängig gemacht wird.

2.4.3 Unterrichtung über die Nichtausführung oder Rückgängig-
machung der Belastungsbuchung oder Ablehnung der Einlösung
2.4.3.1  Über die Nichtausführung oder Rückgängigmachung der 
Belastungsbuchung (siehe Nummer 2.4.1.2) oder die Ablehnung 
der Einlösung einer SEPA-Basislastschrift (siehe Nummer 2.4.2) 
wird die Bank den Kunden unverzüglich, spätestens bis zu der 
gemäß Nummer 2.4.4 vereinbarten Frist, unterrichten. Dies kann 
auch auf dem für Kontoinformationen vereinbarten Weg ge-
schehen. Dabei wird die Bank, soweit möglich, die Gründe sowie 

4   Die Geschäftstage der Bank ergeben sich aus ihrem „Preis- und Leistungsverzeichnis“.
5 Zur Definition siehe vorherige Fußnote. 

6    Zur Definition siehe Fußnote 4.
7  Bankarbeitstage sind alle Werktage außer: Sonnabende, 24. und 31. Dezember.
8   Zur Definition siehe Fußnote 7
9  Zur Definition siehe Fußnote 7
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die Möglichkeiten angeben, wie Fehler, die zur Nichtausführung, 
Rückgängigmachung oder Ablehnung geführt haben, berichtigt 
werden können.

2.4.3.2  Für die berechtigte Ablehnung der Einlösung einer auto-
risierten SEPA-Basislastschrift wegen fehlender Kontodeckung 
(siehe Nummer 2.4.1.2, zweiter Aufzählungspunkt) berechnet 
die Bank das in ihrem „Preis- und Leistungsverzeichnis“ ausge-
wiesene Entgelt.

2.4.4 Ausführung der Zahlung
2.4.4.1  Die Bank ist verpflichtet sicherzustellen, dass der von ihr 
dem Konto des Kunden aufgrund der SEPA-Basislastschrift des 
Zahlungsempfängers belastete Lastschriftbetrag spätestens 
innerhalb der in ihrem „Preis- und Leistungsverzeichnis“ ange-
gebenen Ausführungsfrist beim Zahlungsdienstleister des Zah-
lungsempfängers eingeht.

2.4.4.2 Die Ausführungsfrist beginnt an dem im Lastschriftda-
tensatz angegebenen Fälligkeitstag. Fällt dieser Tag nicht auf ei-
nen Geschäftstag der Bank10, so beginnt die Ausführungsfrist am 
darauffolgenden Geschäftstag.

2.4.4.3  Die Bank unterrichtet den Kunden über die Ausführung 
der Zahlung auf dem für Kontoinformationen vereinbarten Weg 
und in der vereinbarten Häufigkeit.

2.5 Erstattungsanspruch des Kunden bei einer autorisierten Zahlung
2.5.1 Der Kunde kann bei einer autorisierten Zahlung aufgrund 
einer SEPA-Basislastschrift binnen einer Frist von acht  Wochen 
ab dem Zeitpunkt der Belastungsbuchung11 auf seinem Kon-
to von der Bank ohne Angabe von Gründen die Erstattung des 
belasteten Lastschriftbetrages verlangen. Dabei bringt sie das 
Konto wieder auf den Stand, auf dem es sich ohne die Belastung 
durch die Zahlung befunden hätte. Etwaige Zahlungsansprüche 
des Zahlungsempfängers gegen den Kunden bleiben hiervon un-
berührt.

2.5.2 Der Erstattungsanspruch nach Nummer 2.5.1 ist ausge-
schlossen, sobald der jeweilige Betrag der Lastschriftbelastungs-
buchung durch eine ausdrückliche Genehmigung des Kunden 
unmittelbar gegenüber der Bank autorisiert worden ist.

2.5.3 Erstattungsansprüche des Kunden bei einer nicht erfolgten 
oder fehlerhaft ausgeführten autorisierten Zahlung richten sich 
nach Nummer 2.6.2.

2.6 Erstattungs-, Berichtigungs- und Schadensersatzansprüche 
des Kunden
2.6.1 Erstattung bei einer nicht autorisierten Zahlung
 Im Falle einer vom Kunden nicht autorisierten Zahlung hat die 
Bank gegen den Kunden keinen Anspruch auf Erstattung ihrer 
Aufwendungen. Sie ist verpflichtet, dem Kunden den von seinem 
Konto abgebuchten Lastschriftbetrag zu erstatten. Dabei bringt 
sie das Konto wieder auf den Stand, auf dem es sich ohne die 
Belastung durch die nicht autorisierte Zahlung befunden hätte. 
Diese Verpflichtung ist spätestens bis zum Ende des Geschäfts-
tags gemäß „Preis- und Leistungsverzeichnis“ zu erfüllen, der 
auf den Tag folgt, an welchem der Bank angezeigt wurde, dass 
die Zahlung nicht autorisiert ist oder die Bank auf andere Wei-
se davon Kenntnis erhalten hat. Hat die Bank einer zuständigen 
Behörde berechtigte Gründe für den Verdacht, dass ein betrüge-
risches Verhalten des Kunden vorliegt, schriftlich mitgeteilt, hat 
die Bank ihre Verpflichtung aus Satz 2 unverzüglich zu prüfen 
und zu erfüllen, wenn sich der Betrugsverdacht nicht bestätigt.

2.6.2 Ansprüche bei nicht erfolgter, fehlerhafter oder verspäte-
ter Ausführung von autorisierten Zahlungen
2.6.2.1 Im Falle einer nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausfüh-
rung einer autorisierten Zahlung kann der Kunde von der Bank 
die unverzügliche und ungekürzte Erstattung des Lastschrift-
betrages insoweit verlangen, als die Zahlung nicht erfolgt oder 
fehlerhaft war. Die Bank bringt dann das Konto wieder auf den 
Stand, auf dem es sich ohne den fehlerhaft ausgeführten Zah-
lungsvorgang befunden hätte.

2.6.2.2 Der Kunde kann über den Anspruch nach Nummer 
2.6.2.1 hinaus von der Bank die Erstattung derjenigen Entgelte 
und Zinsen verlangen, die die Bank ihm im Zusammenhang mit 
der nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausführung der Zahlung 
in Rechnung gestellt oder mit denen sie das Konto des Kunden 
belastet hat.

2.6.2.3 Geht der Lastschriftbetrag beim Zahlungsdienstleister 
des Zahlungsempfängers erst nach Ablauf der Ausführungs-
frist in Nummer 2.4.4 Absatz 2 ein (Verspätung), kann der Zah-
lungsempfänger von seinem Zahlungsdienstleister verlangen, 
dass dieser die Gutschrift des Lastschriftbetrags auf dem Konto 
des Zahlungsempfängers so vornimmt, als sei die Zahlung ord-
nungsgemäß ausgeführt worden.

2.6.2.4  Wurde ein Zahlungsvorgang nicht oder fehlerhaft ausge-
führt, wird die Bank auf Verlangen des Kunden den Zahlungsvor-
gang nachvollziehen und den Kunden über das Ergebnis unter-
richten.

2.6.3 Schadensersatz wegen Pflichtverletzung
2.6.3.1 Bei nicht erfolgter, fehlerhafter oder verspäteter Aus-
führung einer autorisierten Zahlung oder bei einer nicht auto-
risierten Zahlung kann der Kunde von der Bank einen Schaden, 
der nicht bereits von den Nummern 2.6.1 und 2.6.2 erfasst ist, 
ersetzt verlangen. Dies gilt nicht, wenn die Bank die Pflichtver-
letzung nicht zu vertreten hat. Die Bank hat hierbei ein Verschul-
den, das einer von ihr zwischengeschalteten Stelle zur Last fällt, 
wie eigenes Verschulden zu vertreten. Hat der Kunde durch ein 
schuldhaftes Verhalten zu der Entstehung eines Schadens bei-
getragen, bestimmt sich nach den Grundsätzen des Mitverschul-
dens, in welchem Umfang Bank und Kunde den Schaden zu tra-
gen haben.

2.6.3.2  Die Haftung nach Nummer 2.6.3.1 ist auf EUR 12.500 be-
grenzt. Diese betragsmäßige Haftungsgrenze gilt nicht
• für nicht autorisierte Zahlungen,
• bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der Bank,
•  für Gefahren, die die Bank besonders übernommen hat, 

und
•  für den dem Kunden entstandenen Zinsschaden, wenn 

der K unde Verbraucher ist.

2.6.4 Ansprüche von Kunden,  die keine Verbraucher sind
 Abweichend von den Ansprüchen in Nummer 2.6.2 und 2.6.3 
haben Kunden, die keine Verbraucher sind, bei einer nicht er-
folgten, fehlerhaft oder verspätet ausgeführten autorisierten 
Zahlung oder bei einer nicht autorisierten Zahlung neben etwa-
igen Herausgabeansprüchen nach § 667 BGB und §§ 812 ff. BGB 
lediglich Schadensersatzansprüche nach Maßgabe folgender 
Regelungen:
•  Die Bank haftet für eigenes Verschulden. Hat der Kunde 

durch ein schuldhaftes Verhalten zu der Entstehung eines 
Schadens beigetragen, bestimmt sich nach den Grund-
sätzen des Mitverschuldens, in welchem Umfang Bank 

10 Zur Definition siehe Fußnote 4.
11  Beispiel: Belastung am Montag, dann beginnt die Frist am Dienstag und endet 

am Montag der achten darauf folgenden Woche.
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und Kunde den Schaden zu tragen haben.
•  Für das Verschulden der von der Bank zwischengeschal-

teten Stellen haftet die Bank nicht. In diesen Fällen be-
schränkt sich die Haftung der Bank auf die sorgfältige 
Auswahl und Unterweisung der ersten zwischengeschal-
teten Stelle.

•  Ein Schadensersatzanspruch des Kunden ist der Höhe 
nach auf den Lastschriftbetrag zuzüglich der von der Bank 
in Rechnung gestellten Entgelte und Zinsen begrenzt. 
Soweit es sich hierbei um die Geltendmachung von Fol-
geschäden handelt, ist der Anspruch auf höchstens EUR 
12.500 je Zahlung begrenzt. Diese Haftungsbeschränkun-
gen gelten nicht für Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit der 
Bank und für Gefahren, die die Bank besonders übernom-
men hat sowie für nicht autorisierte Zahlungen.

2.6.5 Haftungs- und Einwendungsausschluss
2.6.5.1  Eine Haftung der Bank nach Nummern 2.6.2. bis 2.6.4 ist 
in folgenden Fällen ausgeschlossen:
•  Die Bank weist gegenüber dem Kunden nach, dass der 

Zahlungsbetrag rechtzeitig und ungekürzt beim Zahlungs-
dienstleister des Zahlungsempfängers eingegangen ist.

•  Die Zahlung wurde in Übereinstimmung mit der vom 
Zahlungsempfänger angegebenen fehlerhaften Kunden-
kennung des Zahlungsempfängers ausgeführt. In diesem 
Fall kann der Kunde von der Bank jedoch verlangen, dass 
sie sich im Rahmen ihrer Möglichkeiten darum bemüht, 
den Zahlungsbetrag wiederzuerlangen. Ist die Wiederer-
langung des Zahlungsbetrags nach Satz 2 dieses Unter-
punktes nicht möglich, so ist die Bank verpflichtet, dem 
Kunden auf schriftlichen Antrag alle verfügbaren Infor-
mationen mitzuteilen, damit der Kunde einen Anspruch 
auf Erstattung des Zahlungsbetrags geltend machen 
kann. Für die Tätigkeiten nach den Sätzen 2 und 3 dieses 
Unterpunkts berechnet die Bank das in ihrem „Preis- und 
Leistungsverzeichnis“ ausgewiesene Entgelt.

2.6.5.2 Ansprüche des Kunden nach den Nummern 2.6.1 bis 
2.6.4 und Einwendungen des Kunden gegen die Bank aufgrund 
nicht oder fehlerhaft ausgeführter Zahlungen oder aufgrund 
nicht autorisierter Zahlungen sind ausgeschlossen, wenn der 
Kunde die Bank nicht spätestens 13 Monate nach dem Tag der 
Belastung mit einer nicht autorisierten oder fehlerhaft aus-
geführten Zahlung hiervon unterrichtet hat. Der Lauf der Frist 
beginnt nur, wenn die Bank den Kunden über die Belastungsbu-
chung der Zahlung entsprechend dem für Kontoinformationen 
vereinbarten Weg spätestens innerhalb eines Monats nach der 
Belastungsbuchung unterrichtet hat; anderenfalls ist für den 
Fristbeginn der Tag der Unterrichtung maßgeblich. Schadenser-
satzansprüche nach Nummer 2.6.3 kann der Kunde auch nach 
Ablauf der Frist in Satz 1 geltend machen, wenn er ohne Ver-
schulden an der Einhaltung dieser Frist verhindert war.

2.6.5.3  Ansprüche des Kunden sind ausgeschlossen, wenn die 
einen Anspruch begründenden Umstände 
•  auf einem ungewöhnlichen und unvorhersehbaren Er-

eignis beruhen, auf das die Bank keinen Einfluss hat, und 
dessen Folgen trotz Anwendung der gebotenen Sorgfalt 
nicht hätten vermieden werden können oder

•  von der Bank aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung 
herbeigeführt wurden.

 

ANHANG: LISTE DER ZU SEPA GEHÖRENDEN STAATEN 
UND GEBIETE

Staaten des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR)
Zum Europäischen Wirtschaftsraum gehören derzeit die EU-Staa-
ten Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finn-
land, Frankreich (einschließlich Französisch-Guayana, Guadelou-
pe, Martinique, Mayotte, Réunion), Griechenland, Irland, Italien, 
Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Ös-
terreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowe-
nien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn sowie Zypern. 

Weitere Staaten: Island, Liechtenstein und Norwegen.

Sonstige Staaten und Gebiete
Andorra, Guernsey, Insel Man, Jersey, Monaco, San Marino, 
Schweiz, St. Pierre und Miquelon, Vatikanstadt, Vereinigtes Kö-
nigreich von Großbritannien und Nordirland.

Bedingungen für Zahlungen mittels Lastschrift im SEPA-Basislastschriftverfahren - Stand 12.2020
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Für Zahlungen des Kunden, der kein Verbraucher1 ist, an Zah-
lungsempfänger mittels SEPA-Firmenlastschrift über sein Konto 
bei der Bank gelten folgende Bedingungen:

1. ALLGEMEIN

1.1 Begriffsbestimmung
Eine Lastschrift ist ein vom Zahlungsempfänger ausgelöster 
Zahlungsvorgang zu Lasten des Kontos des Kunden, bei dem die 
Höhe des jeweiligen Zahlungsbetrages vom Zahlungsempfänger 
angegeben wird.

1.2 Entgelte
Bei Entgelten und deren Änderung sind die Regelungen in Num-
mer 12 Absätze 2 bis 6 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
maßgeblich.

2. SEPA-FIRMENLASTSCHRIFT

2.1 Allgemein
2.1.1 Wesentliche Merkmale des SEPA-Firmenlastschriftverfahrens
Das SEPA-Firmenlastschriftverfahren kann nur von Kunden ge-
nutzt werden, die keine Verbraucher sind.
Mit dem SEPA-Firmenlastschriftverfahren kann der Kunde über 
die Bank an den Zahlungsempfänger Zahlungen in Euro inner-
halb des Gebiets des einheitlichen Euro-Zahlungsverkehrsraums 
(„Single Euro Payments Area", SEPA) bewirken. Zur SEPA gehören 
die im Anhang genannten Staaten und Gebiete.
Für die Ausführung von Zahlungen mittels SEPA-Firmenlast-
schriften muss
•  der Zahlungsempfänger und dessen Zahlungsdienstleis-

ter das SEPA-Firmenlastschriftverfahren nutzen und
•  der Kunde vor dem Zahlungsvorgang dem Zahlungsemp-

fänger das SEPA-Firmenlastschrift-Mandat erteilen und
•  der Kunde der Bank die Erteilung des SEPA-Firmenlast-

schrift-Mandats bestätigen.
Der Zahlungsempfänger löst den jeweiligen Zahlungsvorgang 
aus, indem er über seinen Zahlungsdienstleister der Bank die 
Lastschriften vorlegt.
Der Kunde kann bei einer autorisierten Zahlung aufgrund einer 
SEPA-Firmenlastschrift von der Bank keine Erstattung des sei-
nem Konto belasteten Lastschriftbetrages verlangen.

2.1.2 Kundenkennungen
Für das Verfahren hat der Kunde die ihm mitgeteilte IBAN2 und 
bei grenzüberschreitenden Zahlungen (außerhalb des Europäi-
schen Wirtschaftsraums3) zusätzlich den BIC4 der Bank als seine 

Kundenkennung gegenüber dem Zahlungsempfänger zu ver-
wenden, da die Bank berechtigt ist, die Zahlung aufgrund der 
SEPA-Firmenlastschrift ausschließlich auf Grundlage der ihr 
übermittelten Kundenkennung auszuführen. Die Bank und die 
weiteren beteiligten Stellen führen die Zahlung an den Zah-
lungsempfänger an Hand der im Lastschriftdatensatz vom Zah-
lungsempfänger als seine Kundenkennung angegebenen IBAN 
und bei grenzüberschreitenden Zahlungen außerhalb des EWR 
zusätzlich angegebenen  BIC aus.

2.1.3 Übermittlung von Lastschriftdaten
Bei SEPA-Firmenlastschriften können die Lastschriftdaten auch 
über das Nachrichtenübermittlungssystem der Society for Wor-
ldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT) mit Sitz 
in Belgien und Rechenzentren in der Europäischen Union, in der 
Schweiz und in den USA  weitergeleitet werden.

2.2 SEPA-Firmenlastschrift-Mandat
2.2.1 Erteilung des SEPA-Firmenlastschrift-Mandats (SEPA Busi-
ness-to-Business Direct Debit Mandate)
2.2.1.1 Der Kunde erteilt dem Zahlungsempfänger ein SEPA-Fir-
menlastschrift-Mandat. Damit autorisiert er gegenüber seiner 
Bank die Einlösung von SEPA-Firmenlastschriften des Zahlungs-
empfängers. Das Mandat ist schriftlich oder in der mit seiner 
Bank vereinbarten Art und Weise zu erteilen. In dieser Autorisie-
rung ist zugleich die ausdrückliche Zustimmung enthalten, dass 
die am Lastschrifteinzug beteiligten Zahlungsdienstleister und 
etwaige zwischengeschaltete Stellen die für die Ausführung der 
Lastschrift notwendigen personenbezogenen Daten des Kunden 
abrufen, verarbeiten, übermitteln und speichern.

2.2.1.2 In dem SEPA-Firmenlastschrift-Mandat müssen die fol-
genden Erklärungen des Kunden enthalten sein:
•  Ermächtigung des Zahlungsempfängers, Zahlungen vom 

Konto des Kunden mittels SEPA-Firmenlastschrift einzu-
ziehen, und

•  Weisung an die Bank, die vom Zahlungsempfänger auf sein 
Konto gezogenen SEPA-Firmenlastschriften einzulösen.

2.2.1.3 Das SEPA-Firmenlastschrift-Mandat muss folgende Anga-
ben (Autorisierungsdaten) enthalten:
• Bezeichnung des Zahlungsempfängers,
• eine Gläubigeridentifikationsnummer,
•  Kennzeichnung einer einmaligen Zahlung oder wieder-

kehrender Zahlungen,
• Name des Kunden,
• Bezeichnung der Bank des Kunden und
• seine Kundenkennung (siehe Nummer 2.1.2).

BEDINGUNGEN FÜR ZAHLUNGEN 
MITTELS LASTSCHRIFT IM 
SEPA-FIRMENLASTSCHRIFTVERFAHREN
der NATIONAL-BANK AG*

*  Nachfolgend als „Bank“ bezeichnet. Nähere Angaben zur Bank sind in ihrem 
„Preis- und Leistungsverzeichnis“ enthalten.

1  Verbraucher ist gemäß § 13 BGB jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu 
einem Zwecke abschließt, der weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbstständi-
gen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann.

2 International Bank Account Number (Internationale Bankkontonummer).
3  Für Mitgliedstaaten siehe Anhang.
4 Bank Identifier Code (Bank-Identifizierungs-Code).
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2.2.1.4 Über die Autorisierungsdaten hinaus kann das Last-
schrift-Mandat zusätzliche Angaben enthalten.

2.2.2 Bestätigung der Erteilung eines SEPA-Firmenlast-
schrift-Mandats
Der Kunde hat seiner Bank die Autorisierung nach Nummer 2.2.1 
unverzüglich zu bestätigen, indem er der Bank folgende Daten 
aus dem vom Zahlungsempfänger erteilten SEPA-Firmenlast-
schrift-Mandat übermittelt:
• Bezeichnung des Zahlungsempfängers,
•  Gläubigeridentifikationsnummer des Zahlungsempfängers,
• Mandatsreferenz und
•  Kennzeichnung einmalige Zahlung oder wiederkehrende 

Zahlungen.
Hierzu kann der Kunde der Bank auch eine Kopie des SEPA-Firmen-
lastschrift-Mandats übermitteln.
Über Änderungen oder die Aufhebung des SEPA-Firmenlast-
schrift-Mandats gegenüber dem Zahlungsempfänger hat der Kun-
de die Bank unverzüglich, möglichst schriftlich, zu informieren.

2.2.3 Widerruf des SEPA-Firmenlastschrift-Mandats
Das SEPA-Firmenlastschrift-Mandat kann vom Kunden durch 
Erklärung gegenüber seiner Bank widerrufen werden. Der Wi-
derruf wird ab dem auf den Eingang des Widerrufs folgenden 
Geschäftstag5 der Bank wirksam. Der Widerruf sollte möglichst 
schriftlich und möglichst gegenüber der kontoführenden Stel-
le der Bank erfolgen. Zusätzlich sollte er auch gegenüber dem 
Zahlungsempfänger erklärt werden. Der Widerruf des SEPA-Fir-
menlastschrift-Mandats erfasst bereits dem Konto des Kunden 
belastete SEPA-Firmenlastschriften nicht. Für diese gelten die 
Nummern 2.2.4.2 und 2.2.4.3.

2.2.4 Zurückweisung einzelner SEPA-Firmenlastschriften
2.2.4.1 Der Kunde kann der Bank gesondert die Weisung erteilen, 
Zahlungen aus bestimmten SEPA-Firmenlastschriften des Zah-
lungsempfängers nicht zu bewirken. Diese Weisung muss der Bank 
bis spätestens zum Ende des Geschäftstages6 der Bank vor dem im 
Datensatz der Lastschrift angegebenen Fälligkeitstag zugehen. Die 
Weisung sollte möglichst schriftlich und möglichst gegenüber der 
kontoführenden Stelle der Bank erfolgen. Zusätzlich sollte sie auch 
gegenüber dem Zahlungsempfänger erklärt werden.

2.2.4.2 Am Tag der Belastungsbuchung der SEPA-Firmenlast-
schrift kann diese nur noch zurückgewiesen werden, wenn Kun-
de und Bank dies vereinbart haben. Die Vereinbarung wird wirk-
sam, wenn es der Bank gelingt, den Lastschriftbetrag endgültig 
zurückzuerlangen. Für die Bearbeitung eines solchen Widerrufs 
des Kunden berechnet die Bank das in ihrem „Preis- und Leis-
tungsverzeichnis" ausgewiesene Entgelt. 

2.2.4.3 Nach dem Tag der Belastungsbuchung der SEPA-Firmen-
lastschrift kann der Kunde diese nicht mehr zurückweisen.

2.3 Einzug der SEPA-Firmenlastschrift auf Grundlage des SEPA-Fir-
menlastschrift-Mandats durch den Zahlungsempfänger
2.3.1 Das vom Kunden erteilte SEPA-Firmenlastschrift-Mandat 
verbleibt beim Zahlungsempfänger. Dieser übernimmt die Auto-
risierungsdaten und etwaige zusätzliche Angaben in den Daten-
satz zur Einziehung von SEPA-Firmenlastschriften. Der jeweilige 
Lastschriftbetrag wird vom Zahlungsempfänger angegeben.

2.3.2 Der Zahlungsempfänger übermittelt elektronisch den Daten-
satz zur Einziehung der SEPA-Firmenlastschrift unter Einschaltung 
seines Zahlungsdienstleisters an die Bank als Zahlstelle. Dieser 
Datensatz verkörpert auch die im SEPA-Firmenlastschrift-Man-
dat enthaltene Weisung des Kunden an die Bank zur Einlösung 

der jeweiligen SEPA-Firmenlastschrift (siehe Nummer 2.2.1.1 Satz 
2 und 4 sowie Nummer 2.2.1.2). Für den Zugang dieser Weisung 
verzichtet die Bank auf die für die Erteilung des SEPA-Firmenlast-
schrift-Mandats vereinbarte Form (siehe Nummer 2.2.1.1 Satz 3).

2.4 Zahlungsvorgang aufgrund der SEPA-Firmenlastschrift
2.4.1 Belastung des Kontos des Kunden mit dem Lastschriftbetrag
2.4.1.1 Eingehende SEPA-Firmenlastschriften des Zahlungsempfän-
gers werden am im Datensatz angegebenen Fälligkeitstag mit dem 
vom Zahlungsempfänger angegebenen Lastschriftbetrag dem Konto 
des Kunden belastet. Fällt der Fälligkeitstag nicht auf einen Geschäfts-
tag7 der Bank, erfolgt die Kontobelastung am nächsten Geschäftstag.

2.4.1.2 Eine Kontobelastung erfolgt nicht oder wird spätestens 
am dritten Bankarbeitstag8 nach ihrer Vornahme rückgängig ge-
macht, wenn
•  der Bank keine Bestätigung des Kunden gemäß Nummer 

2.2.2 vorliegt,
•  der Bank ein Widerruf des SEPA-Firmenlastschrift-Man-

dats gemäß Nummer 2.2.3 zugegangen ist,
•  der Bank eine Zurückweisung der Lastschrift des Kunden 

gemäß Nummer 2.2.4 zugegangen ist,
•  der Kunde über kein für die Einlösung der Lastschrift aus-

reichendes Guthaben auf seinem Konto oder über keinen 
ausreichenden Kredit verfügt (fehlende Kontodeckung); 
Teileinlösungen nimmt die Bank nicht vor,

•  die im Lastschriftdatensatz angegebene IBAN des Zah-
lungspflichtigen keinem Konto des Kunden bei der Bank 
zuzuordnen ist oder

•  die Lastschrift nicht von der Bank verarbeitbar ist, da im 
Lastschriftdatensatz

 -  eine Gläubigeridentifikationsnummer fehlt oder für 
die Bank erkennbar fehlerhaft ist,

 - eine Mandatsreferenz fehlt,
 - ein Ausstellungsdatum des Mandats fehlt oder
 - kein Fälligkeitstag angegeben ist.

2.4.2 Einlösung von SEPA-Firmenlastschriften
SEPA-Firmenlastschriften sind eingelöst, wenn die Belastungs-
buchung auf dem Konto des Kunden nicht spätestens am dritten 
Bankarbeitstag nach ihrer Vornahme rückgängig gemacht wird.

2.4.3 Unterrichtung über die Nichtausführung oder Rückgängig-
machung der Belastungsbuchung oder Ablehnung der Einlösung
Über die Nichtausführung oder Rückgängigmachung der Belas-
tungsbuchung (siehe Nummer 2.4.1.2) oder die Ablehnung der 
Einlösung einer SEPA-Firmenlastschrift (siehe Nummer 2.4.2) 
wird die Bank den Kunden unverzüglich, spätestens bis zu der 
gemäß Nummer 2.4.4 vereinbarten Frist unterrichten. Dies kann 
auch auf dem für Kontoinformationen vereinbarten Weg ge-
schehen. Dabei wird die Bank, soweit möglich, die Gründe sowie 
die Möglichkeiten angeben, wie Fehler, die zur Nichtausführung, 
Rückgängigmachung oder Ablehnung geführt haben, berichtigt 
werden können.
Für die berechtigte Ablehnung der Einlösung einer autorisierten 
SEPA-Firmenlastschrift wegen fehlender Kontodeckung (siehe 
Nummer 2.4.1.2 vierter Aufzählungspunkt) berechnet die Bank das 
in ihrem „Preis- und Leistungsverzeichnis" ausgewiesene Entgelt.

2.4.4 Ausführung der Zahlung
2.4.4.1 Die Bank ist verpflichtet sicherzustellen, dass der von 
ihr dem Konto des Kunden aufgrund der SEPA-Firmenlastschrift 
des Zahlungsempfängers belastete Lastschriftbetrag spätestens 
innerhalb der in ihrem „Preis- und Leistungsverzeichnis" ange-
gebenen Ausführungsfrist beim Zahlungsdienstleister des Zah-
lungsempfängers eingeht.

5 Die Geschäftstage der Bank ergeben sich aus ihrem „Preis- und Leistungsverzeichnis".
6 Zur Definition siehe vorherige Fußnote.

7 Zur Definition siehe Fußnote 5. 
8 Bankarbeitstage sind alle Werktage außer: Sonnabende, 24. und 31. Dezember.

Bedingungen für Zahlungen mittels Lastschrift im SEPA-Firmenlastschriftverfahren - Stand 12.2020
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9 Zur Definition siehe Fußnote 5.

2.4.4.2 Die Ausführungsfrist beginnt an dem im Lastschrift-
datensatz angegebenen Fälligkeitstag. Fällt dieser Tag nicht auf 
einen Geschäftstag9 der Bank, so beginnt die Ausführungsfrist 
am darauf folgenden Geschäftstag.

2.4.4.3 Die Bank unterrichtet den Kunden über die Ausführung 
der Zahlung auf dem für Kontoinformationen vereinbarten Weg 
und in der vereinbarten Häufigkeit.

2.5 Ausschluss des Erstattungsanspruchs bei einer autorisierten 
Zahlung
2.5.1 Der Kunde kann bei einer autorisierten Zahlung aufgrund 
einer SEPA-Firmenlastschrift von der Bank keine Erstattung des 
seinem Konto belasteten Lastschriftbetrages verlangen; Ansprü-
che aus § 675x BGB sind ausgeschlossen.

2.5.2 Erstattungsansprüche des Kunden bei einer nicht erfolgten 
oder fehlerhaft ausgeführten autorisierten Zahlung richten sich 
nach Nummer 2.6.2.

2.6 Erstattungs- und Schadensersatzansprüche des Kunden
2.6.1 Erstattung bei einer nicht autorisierten Zahlung
Im Falle einer vom Kunden nicht autorisierten Zahlung hat die 
Bank gegen den Kunden keinen Anspruch auf Erstattung ihrer 
Aufwendungen. Sie ist verpflichtet, dem Kunden den von seinem 
Konto abgebuchten Lastschriftbetrag zu erstatten. Dabei bringt 
sie das Konto wieder auf den Stand, auf dem es sich ohne die 
Belastung durch die nicht autorisierte Zahlung befunden hätte. 
Diese Verpflichtung ist spätestens bis zum Ende des Geschäfts-
tags gemäß „Preis- und Leistungsverzeichnis“ zu erfüllen, der 
auf den Tag folgt, an welchem der Bank angezeigt wurde, dass 
die Zahlung nicht autorisiert ist oder die Bank auf andere Wei-
se davon Kenntnis erhalten hat. Hat die Bank einer zuständigen 
Behörde berechtigte Gründe für den Verdacht, dass ein betrüge-
risches Verhalten des Kunden vorliegt, schriftlich mitgeteilt, hat 
die Bank ihre Verpflichtung aus Satz 2 unverzüglich zu prüfen 
und zu erfüllen, wenn sich der Betrugsverdacht nicht bestätigt.

2.6.2 Schadensersatz wegen Pflichtverletzung
Bei einer nicht erfolgten autorisierten Zahlung, einer fehlerhaft 
oder verspätet ausgeführten autorisierten Zahlung oder einer 
nicht autorisierten Zahlung kann der Kunde von der Bank, neben 
etwaigen Herausgabeansprüchen nach § 667 und §§ 812 ff. BGB,  
den Ersatz eines hierdurch entstehenden Schadens nach Maßga-
be folgender Regelungen verlangen. 
•  Die Bank haftet für eigenes Verschulden. Hat der Kunde 

durch ein schuldhaftes Verhalten zu der Entstehung eines 
Schadens beigetragen, bestimmt sich nach den Grundsät-
zen des Mitverschuldens, in welchem Umfang Bank und 
Kunde den Schaden zu tragen haben.

•  Für das Verschulden der von der Bank zwischengeschal-
teten Stellen haftet die Bank nicht. In diesen Fällen be-
schränkt sich die Haftung der Bank auf die sorgfältige 
Auswahl und Unterweisung der ersten zwischengeschal-
teten Stelle.

•  Die Haftung der Bank für Schäden ist der Höhe nach auf 
den Lastschriftbetrag zuzüglich der von der Bank in Rech-
nung gestellten Entgelte und Zinsen begrenzt. Soweit es 
sich hierbei um die Geltendmachung von Folgeschäden 
handelt, ist der Anspruch auf höchstens EUR 12.500 je 
Zahlung begrenzt. Diese Haftungsbeschränkungen gel-
ten nicht für Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit der Bank 
und für Gefahren, die die Bank besonders übernommen 
hat sowie für nicht autorisierte Zahlungen.

Ansprüche aus § 675y BGB sind ausgeschlossen.

2.6.3 Haftungs- und Einwendungsausschluss
2.6.3.1 Eine Haftung der Bank nach Nummer 2.6.2 ist in folgen-
den Fällen ausgeschlossen:
•  Die Bank weist gegenüber dem Kunden nach, dass der 

Zahlungsbetrag rechtzeitig und ungekürzt beim Zahlungs-
dienstleister des Zahlungsempfängers eingegangen ist.

•  Die Zahlung wurde in Übereinstimmung mit der vom 
Zahlungsempfänger angegebenen fehlerhaften Kunden-
kennung des Zahlungsempfängers ausgeführt. In diesem 
Fall kann der Kunde von der Bank jedoch verlangen, dass 
sie sich im Rahmen ihrer Möglichkeiten darum bemüht, 
den Zahlungsbetrag wiederzuerlangen. Ist die Wiederer-
langung des Zahlungsbetrags nach Satz 2 dieses Unter-
punkts nicht möglich, so ist die Bank verpflichtet, dem 
Kunden auf schriftlichen Antrag alle verfügbaren Infor-
mationen mitzuteilen, damit der Kunde einen Anspruch 
auf Erstattung des Zahlungsbetrags geltend machen 
kann. Für die Tätigkeiten nach den Sätzen 2 und 3 dieses 
Unterpunkts berechnet die Bank das im „Preis- und Leis-
tungsverzeichnis“ ausgewiesene Entgelt.

2.6.3.2 Ansprüche des Kunden nach den Nummern 2.6.1 und 
2.6.2 und Einwendungen des Kunden gegen die Bank aufgrund 
nicht oder fehlerhaft ausgeführter Zahlungen oder aufgrund 
nicht autorisierter Zahlungen sind ausgeschlossen, wenn der 
Kunde die Bank nicht spätestens 13 Monate nach dem Tag der 
Belastung mit einer nicht autorisierten oder fehlerhaft aus-
geführten Zahlung hiervon unterrichtet hat. Der Lauf der Frist 
beginnt nur, wenn die Bank den Kunden über die Belastungsbu-
chung der Zahlung entsprechend dem für Kontoinformationen 
vereinbarten Weg spätestens innerhalb eines Monats nach der 
Belastungsbuchung unterrichtet hat; anderenfalls ist für den 
Fristbeginn der Tag der Unterrichtung maßgeblich. Schadenser-
satzansprüche aus einer verschuldensabhängigen Haftung der 
Bank nach Nummer 2.6.2 kann der Kunde auch nach Ablauf der 
Frist in Satz 1 geltend machen, wenn er ohne Verschulden an der 
Einhaltung dieser Frist verhindert war.

2.6.3.3 Ansprüche des Kunden sind ausgeschlossen, wenn die ei-
nen Anspruch begründenden Umstände 
•  auf einem ungewöhnlichen und unvorhersehbaren Er-

eignis beruhen, auf das die Bank keinen Einfluss hat und 
dessen Folgen trotz Anwendung der gebotenen Sorgfalt 
nicht hätten vermieden werden können, oder

•  von der Bank aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung 
herbeigeführt wurden.

ANHANG: LISTE DER ZUR SEPA GEHÖRENDEN STAATEN 
UND GEBIETE

Staaten des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR)
Zum Europäischen Wirtschaftsraum gehören derzeit die EU-Staa-
ten Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finn-
land, Frankreich (einschließlich Französisch-Guayana, Guadelou-
pe, Martinique, Mayotte, Réunion), Griechenland, Irland, Italien, 
Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Ös-
terreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowe-
nien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn sowie Zypern.

Weitere Staaten: Island, Liechtenstein und Norwegen.

Sonstige Staaten und Gebiete
Andorra, Guernsey, Insel Man, Jersey, Monaco, San Marino, 
Schweiz sowie St. Pierre und Miquelon, Vatikanstadt, Vereinigtes 
Königreich von Großbritannien und Nordirland.
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1. LEISTUNGSANGEBOT

1.1 Der Kunde und dessen Bevollmächtigte können Bankge-
schäfte mittels Online Banking oder Offline-Programmen, die 
den FinTS/HBCI-Standard (Financial Transaction Services/Home-
banking Computer Interface) unterstützen, im Folgenden Online 
Banking genannt, in dem von der Bank angebotenen Umfang 
abwickeln. Zudem können sie Informationen der Bank mittels 
Online Banking abrufen (siehe dazu auch Nummer 11 „Bereit-
stellung bestimmter Informationen über Online Banking“). Des 
Weiteren sind sie gemäß § 675f Absatz 3 BGB berechtigt, Zah-
lungsauslösedienste und Kontoinformationsdienste gemäß 
§ 1 Absätze 33 und 34 Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz (ZAG) zu 
nutzen. Darüber hinaus können sie von ihnen ausgewählte sons-
tige Drittdienste nutzen.

1.2 Kunde und Bevollmächtigte werden einheitlich als „Teilneh-
mer“, Konto und Depot werden einheitlich als „Konto“ bezeich-
net, es sei denn, dies ist ausdrücklich anders bestimmt.

1.3 Zur Nutzung des Online Banking gelten die mit der Bank ge-
sondert vereinbarten Verfügungslimite.

2. VORAUSSETZUNGEN ZUR NUTZUNG DES ONLINE BAN-
KING

2.1 Der Teilnehmer kann das Online Banking nutzen, wenn die 
Bank ihn authentifiziert hat.

2.2 Authentifizierung ist das mit der Bank gesondert vereinbarte 
Verfahren, mit dessen Hilfe die Bank die Identität des Teilneh-
mers oder die berechtigte Verwendung eines vereinbarten Zah-
lungsinstruments, einschließlich der Verwendung des personali-
sierten Sicherheitsmerkmals des Teilnehmers überprüfen kann. 
Mit den hierfür vereinbarten Authentifizierungselementen kann 
der Teilnehmer sich gegenüber der Bank als berechtigter Teilneh-
mer ausweisen, auf Informationen zugreifen (siehe Nummer 3 
dieser Bedingungen) sowie Aufträge erteilen (siehe Nummer 4 
dieser Bedingungen).

2.3 Authentifizierungselemente sind
•  Wissenselemente, also etwas, das nur der Teilnehmer weiß 

(z. B. persönliche Identifikationsnummer [PIN]),
•  Besitzelemente, also etwas, das nur der Teilnehmer be-

sitzt (z. B. Gerät zur Erzeugung oder zum Empfang von 
einmal verwendbaren Transaktionsnummern [TAN], die 
den Besitz des Teilnehmers nachweisen, wie die girocard 
mit TAN-Generator oder das mobile Endgerät), oder

•  Seinselemente, also etwas, das der Teilnehmer ist (Inhä-
renz, z. B. Fingerabdruck als biometrisches Merkmal des 
Teilnehmers).

2.4 Die Authentifizierung des Teilnehmers erfolgt, indem der 
Teilnehmer gemäß der Anforderung der Bank das Wissensele-
ment, den Nachweis des Besitzelements und/oder den Nachweis 
des Seinselements an die Bank übermittelt.

3. ZUGANG ZUM ONLINE BANKING

3.1 Der Teilnehmer erhält Zugang zum Online Banking der Bank, 
wenn 
•  er seine individuelle Teilnehmerkennung (z. B. Kontonum-

mer, Anmeldename) angibt und 
•  er sich unter Verwendung des oder der von der Bank an-

geforderten Authentifizierungselemente(s) ausweist und
•  keine Sperre des Zugangs (siehe Nummern 8.1 und 9 die-

ser Bedingungen) vorliegt.
Nach Gewährung des Zugangs zum Online Banking kann auf 
Informationen zugegriffen oder können nach Nummer 4 dieser 
Bedingungen Aufträge erteilt werden.

3.2 Für den Zugriff auf sensible Zahlungsdaten im Sinne des 
§ 1 Absatz 26 Satz 1 ZAG (z. B. zum Zweck der Änderung der An-
schrift des Kunden) fordert die Bank den Teilnehmer auf, sich 
unter Verwendung eines weiteren Authentifizierungselements 
auszuweisen, wenn beim Zugang zum Online Banking nur ein 
Authentifizierungselement angefordert wurde. Der Name des 
Kontoinhabers und die Kontonummer sind für den vom Teilneh-
mer genutzten Zahlungsauslösedienst und Kontoinformations-
dienst keine sensiblen Zahlungsdaten (§1 Absatz 26 Satz 2 ZAG).

4. AUFTRÄGE

4.1 Auftragserteilung 
Der Teilnehmer muss einem Auftrag (z. B. Überweisung) zu des-
sen Wirksamkeit zustimmen (Autorisierung). Auf Anforderung 
hat er hierzu Authentifizierungselemente (z. B. Eingabe einer 
TAN als Nachweis des Besitzelements) zu verwenden. Die Bank 
bestätigt mittels Online Banking den Eingang des Auftrags.

4.2 Widerruf von Aufträgen
Die Widerrufbarkeit eines Auftrags richtet sich nach den für die 
jeweilige Auftragsart geltenden Sonderbedingungen (z. B. „Be-
dingungen für den Überweisungsverkehr“). Der Widerruf von 
Aufträgen kann nur außerhalb des Online Banking erfolgen, es 
sei denn, die Bank sieht eine Widerrufsmöglichkeit im Online 
Banking ausdrücklich vor.

5. BEARBEITUNG VON AUFTRÄGEN DURCH DIE BANK

5.1 Die Bearbeitung der Aufträge erfolgt an den für die Abwick-

der NATIONAL-BANK AG*

BEDINGUNGEN FÜR DAS
ONLINE BANKING

*  Nachfolgend als „Bank“ bezeichnet. Nähere Angaben zur Bank sind in ihrem 
„Preis- und Leistungsverzeichnis“ enthalten.



26

lung der jeweiligen Auftragsart (z. B. Überweisung) auf der On-
line Banking-Seite der Bank oder in ihrem „Preis- und Leistungs-
verzeichnis“ bekannt gegebenen Geschäftstagen im Rahmen 
des ordnungsgemäßen Arbeitslaufes. Geht der Auftrag nach 
dem auf der Online Banking-Seite der Bank oder in ihrem „Preis- 
und Leistungsverzeichnis“ angegebenen Zeitpunkt (Annahme-
frist) ein oder fällt der Zeitpunkt des Eingangs nicht auf einen 
Geschäftstag gemäß Online Banking-Seite der Bank oder „Preis- 
und Leistungsverzeichnis“ der Bank, so gilt der Auftrag als am 
darauf folgenden Geschäftstag zugegangen. Die Bearbeitung 
beginnt erst an diesem Geschäftstag.

5.2 Die Bank wird den Auftrag ausführen, wenn folgende Aus-
führungsbedingungen vorliegen:
•  Der Teilnehmer hat den Auftrag autorisiert (vgl. Nummer 

4.1 dieser Bedingungen).
•  Die Berechtigung des Teilnehmers für die jeweilige Auf-

tragsart (z. B. Überweisungsaufträge) liegt vor.
•  Das Online Banking-Datenformat ist eingehalten.
•  Das gesondert vereinbarte Online Banking- Verfügungsli-

mit ist nicht überschritten.
•  Die weiteren Ausführungsbedingungen nach den für die 

jeweilige Auftragsart maßgeblichen Sonderbedingungen 
(z. B. ausreichende Kontodeckung gemäß den „Bedingun-
gen für den Überweisungsverkehr“) liegen vor.

Liegen die Ausführungsbedingungen nach Satz 1 vor, führt die 
Bank die Aufträge nach Maßgabe der Bestimmungen der für die 
jeweilige Auftragsart geltenden Sonderbedingungen (z. B. „Be-
dingungen für den Überweisungsverkehr“) aus.

5.3 Liegen die Ausführungsbedingungen nach Nummer 5.2 Satz 
1 nicht vor, wird die Bank den Auftrag nicht ausführen. Sie wird 
dem Teilnehmer hierüber mittels Online Banking eine Informati-
on zur Verfügung stellen und soweit möglich dabei die Gründe 
und die Möglichkeiten nennen, mit denen Fehler, die zur Ableh-
nung geführt haben, berichtigt werden können.

6. INFORMATION DES KUNDEN ÜBER ONLINE BAN-
KING-VERFÜGUNGEN

Die Bank unterrichtet den Kunden mindestens einmal monat-
lich über die mittels Online Banking getätigten Verfügungen auf 
dem für Kontoinformationen vereinbarten Weg.

7. SORGFALTSPFLICHTEN DES TEILNEHMERS

7.1.1 Schutz der Authentifizierungselemente
Der Teilnehmer hat alle zumutbaren Vorkehrungen zu treffen, 
um seine Authentifizierungselemente (siehe Nummer 2 dieser 
Bedingungen) vor unbefugtem Zugriff zu schützen. Ansonsten 
besteht die Gefahr, dass das Online Banking missbräuchlich ver-
wendet oder in sonstiger Weise nicht autorisiert genutzt wird 
(vgl. Nummer 3 und 4 dieser Bedingungen).

7.1.2 Zum Schutz der einzelnen Authentifizierungselemente hat 
der Teilnehmer vor allem Folgendes zu beachten:
a.    Wissenselemente, wie z. B. die PIN, sind geheim zu hal-

ten; sie dürfen insbesondere
•  nicht mündlich (z. B. telefonisch oder persönlich) mitge-

teilt werden,
•  nicht außerhalb des Online Banking in Textform (z. B. per 

E-Mail, Messenger-Dienst) weitergegeben werden,
•  nicht ungesichert elektronisch gespeichert (z. B. Speiche-

rung der PIN im Klartext im Computer oder im mobilen 
Endgerät) werden und

•  nicht auf einem Gerät notiert oder als Abschrift zusam-

men mit einem Gerät aufbewahrt werden, das als Besit-
zelement (z. B. girocard mit TAN-Generator, mobiles End-
gerät, Signaturkarte) oder zur Prüfung des Seinselements 
(z. B. mobiles Endgerät mit Anwendung für das Online  
Banking und Fingerabdrucksensor) dient.

b.   Besitzelemente, wie z. B. die girocard mit TAN-Generator 
oder ein mobiles Endgerät, sind vor Missbrauch zu schüt-
zen, insbesondere

•  sind die girocard mit TAN-Generator oder die Signaturkar-
te vor dem unbefugten Zugriff anderer Personen sicher zu 
verwahren,

•  ist sicherzustellen, dass unberechtigte Personen auf das 
mobile Endgerät des Teilnehmers (z. B. Mobiltelefon) 
nicht zugreifen können,

•  ist dafür Sorge zu tragen, dass andere Personen die auf 
dem mobilen Endgerät (z. B. Mobiltelefon) befindliche 
Anwendung für das Online Banking (z. B. Online Ban-
king-App, Authentifizierungs-App) nicht nutzen können,

•  ist die Anwendung für das Online Banking (z. B. Online 
Banking-App, Authentifizierungs-App) auf dem mobilen 
Endgerät des Teilnehmers zu deaktivieren, bevor der Teil-
nehmer den Besitz an diesem mobilen Endgerät aufgibt 
(z. B. durch Verkauf oder Entsorgung des Mobiltelefons),

•  dürfen die Nachweise des Besitzelements (z. B. TAN) nicht 
außerhalb des Online Banking mündlich (z. B. per Telefon) 
oder in Textform (z. B. per E-Mail, Messenger-Dienst) wei-
ter gegeben werden und

•  muss der Teilnehmer, der von der Bank einen Code zur 
Aktivierung des Besitzelements (z. B. Mobiltelefon mit 
Anwendung für das Online Banking) erhalten hat, diesen 
vor dem unbefugten Zugriff anderer Personen sicher ver-
wahren, ansonsten besteht die Gefahr, dass andere Per-
sonen ihr Gerät als Besitzelement für das Online Banking 
des Teilnehmers aktivieren.

c.   Seinselemente, wie z. B. Fingerabdruck des Teilnehmers, 
dürfen auf einem mobilen Endgerät des Teilnehmers für das 
Online Banking nur dann als Authentifizierungselement 
verwendet werden, wenn auf dem mobilen Endgerät keine 
Seinselemente anderer Personen gespeichert sind. Sind auf 
dem mobilen Endgerät, das für das Online Banking genutzt 
wird, Seinselemente anderer Personen gespeichert, ist für 
das Online Banking das von der Bank ausgegebene Wissen-
selement (z. B. die PIN) zu nutzen und nicht das auf dem 
mobilen Endgerät gespeicherte Seinselement.

7.1.3 Beim mobile-TAN-Verfahren darf das mobile Endgerät, mit 
dem die TAN empfangen wird (z. B. Mobiltelefon), nicht gleich-
zeitig für das Online Banking genutzt werden.

7.1.4 Die für das mobile-TAN-Verfahren hinterlegte Telefonnum-
mer ist zu löschen oder zu ändern, wenn der Teilnehmer diese 
Telefonnummer für das Online Banking nicht mehr nutzt.

7.1.5 Ungeachtet der Schutzpflichten nach den Absätzen 1 bis 
4 darf der Teilnehmer seine Authentifizierungselemente gegen-
über einem von ihm ausgewählten Zahlungsauslösedienst und 
Kontoinformationsdienst sowie einem sonstigen Drittdienst 
verwenden (siehe Nummer 1 Absatz 1 Sätze 3 und 4 dieser Be-
dingungen). Sonstige Drittdienste hat der Teilnehmer mit der im 
Verkehr erforderlichen Sorgfalt auszuwählen.

7.2 Sicherheitshinweise der Bank
Der Teilnehmer muss die Sicherheitshinweise auf der Online 
Banking-Seite der Bank, insbesondere die Maßnahmen zum 
Schutz der eingesetzten Hard- und Software (Kundensystem), 
beachten.
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7.3 Prüfung der Auftragsdaten mit von der Bank angezeigten 
Daten
Die Bank zeigt dem Teilnehmer die von ihr empfangenen Auf-
tragsdaten (z. B. Betrag, Kontonummer des Zahlungsempfän-
gers, Wertpapierkennnummer) über das gesondert vereinbarte 
Gerät des Teilnehmers an (z. B. mittels mobilem Endgerät, Chip-
kartenlesegerät mit Display). Der Teilnehmer ist verpflichtet, vor 
der Bestätigung die Übereinstimmung der angezeigten Daten 
mit den für den Auftrag vorgesehenen Daten zu prüfen.

8. ANZEIGE- UND UNTERRICHTUNGSPFLICHTEN 

8.1 Sperranzeige
8.1.1 Stellt der Teilnehmer
•  den Verlust oder den Diebstahl eines Besitzelements zur 

Authentifizierung (z. B. girocard mit TAN-Generator, mo-
biles Endgerät, Signaturkarte) oder

•  die missbräuchliche Verwendung oder die sonstige nicht 
autorisierte Nutzung eines Authentifizierungselements

fest, muss der Teilnehmer die Bank hierüber unverzüglich unter-
richten (Sperranzeige). Der Teilnehmer kann eine solche Sperran-
zeige jederzeit auch über die gesondert mitgeteilten Kommuni-
kationskanäle abgeben.

8.1.2 Der Teilnehmer hat jeden Diebstahl oder Missbrauch eines 
Authentifizierungselements unverzüglich bei der Polizei zur An-
zeige zu bringen.

8.1.3 Hat der Teilnehmer den Verdacht einer nicht autorisierten 
oder betrügerischen Verwendung eines seiner Authentifizie-
rungselemente, muss er ebenfalls eine Sperranzeige abgeben.

8.2 Unterrichtung über nicht autorisierte oder fehlerhaft ausge-
führte Aufträge
Der Kunde hat die Bank unverzüglich nach Feststellung eines 
nicht autorisierten oder fehlerhaft ausgeführten Auftrages hier-
über zu unterrichten.

9. NUTZUNGSSPERRE

9.1 Sperre auf Veranlassung des Teilnehmers
Die Bank sperrt auf Veranlassung des Teilnehmers, insbesondere 
im Fall der Sperranzeige nach Nummer 8.1 dieser Bedingungen,
•  den Online Banking-Zugang für ihn oder alle Teilnehmer 

oder 
•  seine Authentifizierungselemente zur Nutzung des On-

line Banking.

9.2 Sperre auf Veranlassung der Bank
9.2.1 Die Bank darf den Online Banking-Zugang für einen Teil-
nehmer sperren, wenn
•  sie berechtigt ist, den Online Banking-Vertrag aus wichti-

gem Grund zu kündigen,
•  sachliche Gründe im Zusammenhang mit der Sicherheit 

der Authentifizierungselemente des Teilnehmers dies 
rechtfertigen oder

•  der Verdacht einer nicht autorisierten oder einer betrüge-
rischen Verwendung eines Authentifizierungselements 
besteht.

9.2.2 Die Bank wird den Kunden unter Angabe der hierfür maß-
geblichen Gründe möglichst vor, spätestens jedoch unverzüglich 
nach der Sperre auf dem vereinbarten Weg unterrichten. Die An-
gabe von Gründen darf unterbleiben, soweit die Bank hierdurch 
gegen gesetzliche Verpflichtungen verstoßen würde.

9.3 Aufhebung der Sperre
Die Bank wird eine Sperre aufheben oder die betroffenen Au-
thentifizierungselemente austauschen, wenn die Gründe für die 
Sperre nicht mehr gegeben sind. Hierüber unterrichtet sie den 
Kunden unverzüglich.

9.4 Automatische Sperre eines chipbasierten Besitzelements
9.4.1 Eine Chipkarte mit Signaturfunktion sperrt sich selbst, 
wenn dreimal in Folge der Nutzungscode für die elektronische 
Signatur falsch eingegeben wird.

9.4.2 Ein TAN-Generator als Bestandteil einer Chipkarte, der 
die Eingabe eines selbst vergebenen Nutzungscodes erfordert, 
sperrt sich selbst, wenn dieser dreimal in Folge falsch eingege-
ben wird.

9.4.3 Die in den Nummern 9.4.1 und 9.4.2 genannten Besitzele-
mente können dann nicht mehr für das Online Banking genutzt 
werden. Der Teilnehmer kann sich mit der Bank in Verbindung 
setzen, um die Nutzungsmöglichkeiten des Online Banking wie-
derherzustellen.

9.5 Zugangssperre für Zahlungsauslösedienst und Kontoinfor-
mationsdienst
Die Bank kann Kontoinformationsdienstleistern oder Zahlungs-
auslösedienstleistern den Zugang zu einem Zahlungskonto des 
Kunden verweigern, wenn objektive und gebührend nachgewie-
sene Gründe im Zusammenhang mit einem nicht autorisierten 
oder betrügerischen Zugang des Kontoinformationsdienstleis-
ters oder des Zahlungsauslösedienstleisters zum Zahlungskon-
to, einschließlich der nicht autorisierten oder betrügerischen 
Auslösung eines Zahlungsvorgangs, es rechtfertigen. Die Bank 
wird den Kunden über eine solche Zugangsverweigerung auf 
dem vereinbarten Weg unterrichten. Die Unterrichtung erfolgt 
möglichst vor, spätestens jedoch unverzüglich nach der Verwei-
gerung des Zugangs. Die Angabe von Gründen darf unterbleiben, 
soweit die Bank hierdurch gegen gesetzliche Verpflichtungen 
verstoßen würde. Sobald die Gründe für die Verweigerung des 
Zugangs nicht mehr bestehen, hebt die Bank die Zugangssperre 
auf. Hierüber unterrichtet sie den Kunden unverzüglich.

10. HAFTUNG

10.1 Haftung der Bank bei Ausführung eines nicht autorisierten 
Auftrags und eines nicht, fehlerhaft oder verspätet ausgeführ-
ten Auftrags
Die Haftung der Bank bei einem nicht autorisierten Auftrag und 
einem nicht, fehlerhaft oder verspätet ausgeführten Auftrag 
richtet sich nach den für die jeweilige Auftragsart vereinbarten 
Sonderbedingungen (z. B. „Bedingungen für den Überweisungs-
verkehr“, „Sonderbedingungen für das Wertpapiergeschäft“).

10.2 Haftung des Kunden bei missbräuchlicher Nutzung seiner 
Authentifizierungselemente
10.2.1 Haftung des Kunden für nicht autorisierte Zahlungsvor-
gänge vor der Sperranzeige
10.2.1.1 Beruhen nicht autorisierte Zahlungsvorgänge vor der 
Sperranzeige auf der Nutzung eines verlorengegangenen, ge-
stohlenen oder sonst abhanden gekommenen Authentifizie-
rungselements oder auf der sonstigen missbräuchlichen Ver-
wendung eines Authentifizierungselements, haftet der Kunde 
für den der Bank hierdurch entstehenden Schaden bis zu einem 
Betrag von EUR 50, ohne dass es darauf ankommt, ob den Teil-
nehmer ein Verschulden trifft.

10.2.1.2 Der Kunde ist nicht zum Ersatz des Schadens nach der 
Nummer 10.2.1.1 verpflichtet, wenn 
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•  es ihm nicht möglich gewesen ist, den Verlust, den Dieb-
stahl, das Abhandenkommen oder eine sonstige miss-
bräuchliche Verwendung des Authentifizierungsele-
ments vor dem nicht autorisierten Zahlungsvorgang zu 
bemerken, oder

•  der Verlust des Authentifizierungselements durch einen 
Angestellten, einen Agenten, eine Zweigniederlassung 
eines Zahlungsdienstleisters oder eine sonstige Stelle, an 
die Tätigkeiten des Zahlungsdienstleisters ausgelagert 
wurden, verursacht worden ist.

10.2.1.3 Kommt es vor der Sperranzeige zu nicht autorisierten 
Zahlungsvorgängen und hat der Teilnehmer in betrügerischer 
Absicht gehandelt oder seine Sorgfalts- und Anzeigepflichten 
nach diesen Bedingungen vorsätzlich oder grob fahrlässig ver-
letzt, trägt der Kunde abweichend von den Nummern 10.2.1.1 
und 10.2.1.2 den hierdurch entstandenen Schaden in vollem 
Umfang. Grobe Fahrlässigkeit des Teilnehmers kann insbesonde-
re vorliegen, wenn er eine seiner Sorgfaltspflichten nach
•  Nummer 7.1.2
•  Nummer 7.1.4
•  Nummer 7.3
•  Nummer 8.1.1
dieser Bedingungen verletzt hat.

10.2.1.4 Abweichend von den Absätzen 1 und 3 ist der Kunde 
nicht zum Schadensersatz verpflichtet, wenn die Bank vom Teil-
nehmer eine starke Kundenauthentifizierung im Sinne des § 1 
Absatz 24 ZAG nicht verlangt hat. Eine starke Kundenauthenti-
fizierung erfordert insbesondere die Verwendung von zwei von-
einander unabhängigen Authentifizierungselementen aus den 
Kategorien Wissen, Besitz oder Sein (siehe Nummer 2.3 dieser 
Bedingungen).

10.2.1.5 Die Haftung für Schäden, die innerhalb des Zeitraums, 
für den der Verfügungsrahmen gilt, verursacht werden, be-
schränkt sich jeweils auf den vereinbarten Verfügungsrahmen.

10.2.1.6 Der Kunde ist nicht zum Ersatz des Schadens nach Ab-
satz 1 und 3 verpflichtet, wenn der Teilnehmer die Sperranzei-
ge nach Nummer 8.1 dieser Bedingungen nicht abgeben konn-
te, weil die Bank nicht die Möglichkeit zur Entgegennahme der 
Sperranzeige sichergestellt hatte.

10.2.1.7 Die Nummern 10.2.1.2 und 10.2.1.4 bis 10.2.1.6 finden 
keine Anwendung, wenn der Teilnehmer in betrügerischer Ab-
sicht gehandelt hat.

10.2.1.8 Ist der Kunde kein Verbraucher, gilt ergänzend Folgen-
des:
•  Der Kunde haftet für Schäden aufgrund von nicht autori-

sierten Zahlungsvorgängen über die Haftungsgrenze von 
50 Euro nach Absatz 1 und 3 hinaus, wenn der Teilneh-
mer fahrlässig oder vorsätzlich gegen seine Anzeige- und 
Sorgfaltspflichten nach diesen Bedingungen verstoßen 
hat.

•  Die Haftungsbeschränkung in Absatz 2 erster Spiegel-
strich findet keine Anwendung.

10.2.2 Haftung des Kunden bei nicht autorisierten Verfügungen 
außerhalb von Zahlungsdiensten (z. B. Wertpapiertransaktio-
nen) vor der Sperranzeige
Beruhen nicht autorisierte Verfügungen außerhalb von Zah-
lungsdiensten (z. B. Wertpapiertransaktionen) vor der Sperranzei-
ge auf der Nutzung eines verlorengegangenen oder gestohlenen 
Authentifizierungselements oder auf der sonstigen missbräuch-
lichen Nutzung des Authentifizierungselements und ist der Bank 
hierdurch ein Schaden entstanden, haften der Kunde und die 
Bank nach den gesetzlichen Grundsätzen des Mitverschuldens.

10.2.3 Haftung ab der Sperranzeige
Sobald die Bank eine Sperranzeige eines Teilnehmers erhalten 
hat, übernimmt sie alle danach durch nicht autorisierte Online 
Banking-Verfügungen entstehenden Schäden. Dies gilt nicht, 
wenn der Teilnehmer in betrügerischer Absicht gehandelt hat.

10.2.4 Haftungsausschluss
Haftungsansprüche sind ausgeschlossen, wenn die einen An-
spruch begründenden Umstände 
•  auf einem ungewöhnlichen und unvorhersehbaren Ereig-

nis beruhen, auf das diejenige Partei, die sich auf dieses 
Ereignis beruft, keinen Einfluss hat, und dessen Folgen 
trotz Anwendung der gebotenen Sorgfalt von ihr nicht 
hätten vermieden werden können oder

•  aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung herbeigeführt 
wurden.

11. BEREITSTELLUNG BESTIMMTER INFORMATIONEN 
ÜBER ONLINE BANKING

11.1 Depotauszüge
Über das Online Banking bereitgestellte Depotauszüge sind 
nicht rechtsverbindlich, da insbesondere in Bearbeitung befindli-
che Depotumsätze die Bestände und den Depotwert maßgeblich 
verändern können. Ebenso ist es möglich, dass aufgrund einer 
fehlerhaften Kursübermittlung, auf die die Bank keinen Einfluss 
hat, Fehlbewertungen ausgewiesen werden. 

11.2 Sparkontoumsätze
Über das Online Banking bereitgestellte Sparkontoumsätze sind 
nicht rechtsverbindlich. Sofern Gutschriften oder Belastungen 
im Sparbuch noch nicht nachgetragen sind, können sich Abwei-
chungen zwischen im Online Banking ausgewiesenen Sparkon-
toumsätzen und den Eintragungen im Sparbuch ergeben. 

11.3 Kreditkartenumsätze
Der über das Online Banking bereitgestellte Kontostand des 
Kreditkartenkontos ist nicht rechtsverbindlich, da insbesondere 
noch in Bearbeitung befindliche bzw. noch nicht abgerechnete 
Kreditkartenumsätze diesen verändern können. Die Bereitstel-
lung der Kreditkartenumsätze im Online Banking stellt keinen 
Ersatz für die monatliche Kreditkartenabrechnung dar.

11.4 Abonnement-Service
Die Bank stellt dem Kunden mit dem Abonnement-Service 
die Möglichkeit zur Verfügung, sich über Kontoangelegen-
heiten und Mitteilungen mittels E-Mail oder Kurznachricht 
(SMS) benachrichtigen zu lassen. Die Einrichtung, Änderung 
oder Löschung der einzelnen Abonnement-Services erfolgt 
auf ausdrückliche Bestellung des Kunden im Online Banking 
über den Menüpunkt „Abonnementverwaltung“ und nur an 
die vom Kunden erfasste Telefonnummer/E-Mail-Adresse. Für 
jeden einzelnen Abonnement-Service kann der Kunde – sofern 
angeboten – einen eigenen Benachrichtigungsweg auswählen 
und er erhält für jedes Abonnement eine separate Benachrich-
tigung.
Die über den Abonnement-Service des Online Banking bereit-
gestellten Informationen sind nicht rechtsverbindlich, sie die-
nen lediglich der Information über neue Umsätze, Dokumen-
te oder Aufträge im Online Banking. Die Bank übermittelt die 
Informationen über das Internet mittels E-Mail und/oder über 
einen Mobilfunkbetreiber mittels SMS-Dienst. Für mögliche 
Übertragungsfehler und/oder die verspätete Bereitstellung der 
Informationen übernimmt die Bank keine Haftung. Vor finanzi-
ellen Dispositionen muss sich der Kunde über seinen aktuellen 
Kontostand z. B. im Online Banking informieren.
Auf Grund der unverschlüsselten Benachrichtigungswege per 
E-Mail/SMS kann die Bank die Sicherheit und Vertraulichkeit 
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der übermittelten Informationen nicht garantieren. Der Kunde 
hat darüber hinaus dafür Sorge zu tragen, dass keine andere 
Person als er selbst Kenntnis von den von der Bank übermittel-
ten Informationen auf seinem Empfangsgerät erhält.
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1. GARANTIERTE ZAHLUNGSFORMEN

1.1 Geltungsbereich
Die von der Bank ausgegebene girocard ist eine Debitkarte (im 
Folgenden „Karte“ genannt). Der Karteninhaber kann die Karte, 
soweit diese entsprechend ausgestattet ist, für folgende Zah-
lungsdienste nutzen:

1.1.1 In Verbindung mit der persönlichen Geheimzahl („PIN“) in 
deutschen Debitkartensystemen:
a)  Zum Abheben von Bargeld an Geldautomaten im Rah-

men des deutschen Geldautomatensystems, die mit dem 
girocard-Logo gekennzeichnet sind.

b)  Zum Einsatz bei Handels- und Dienstleistungsunterneh-
men, an automatisierten Kassen im Rahmen des deut-
schen girocard-Systems, die mit dem girocard-Logo ge-
kennzeichnet sind („girocard-Terminals“).

c)  Zum Aufladen der GeldKarte an Ladeterminals, die mit 
dem GeldKarte-Logo gekennzeichnet sind.

d)  Zum Aufladen eines Prepaid-Mobilfunk-Kontos, das ein 
Mobilfunknutzer bei einem Mobilfunkanbieter unterhält, 
an einem Geldautomaten, sofern der Geldautomatenbe-
treiber diese Funktion anbietet und der Mobilfunkanbie-
ter an dem System teilnimmt.

1.1.2 In Verbindung mit der persönlichen Geheimzahl („PIN“) in 
fremden Debitkartensystemen:
a)  Zum Abheben von Bargeld an Geldautomaten im Rahmen 

eines fremden Geldautomatensystems, soweit die Karte 
entsprechend ausgestattet ist.

b)  Zum Einsatz bei Handels- und Dienstleistungsunterneh-
men an automatisierten Kassen im Rahmen eines fremden 
Systems, soweit die Karte entsprechend ausgestattet ist. 

c)  Zum Aufladen eines Prepaid-Mobilfunk-Kontos, das ein 
Mobilfunknutzer bei einem Mobilfunkanbieter unterhält, 
an dem Geldautomaten eines fremden Systems, sofern 
der Geldautomatenbetreiber diese Funktion anbietet und 
der Mobilfunkanbieter an dem System teilnimmt.

Die Akzeptanz der Karte im Rahmen eines fremden Systems er-
folgt unter dem für das fremde System geltenden Akzeptanzlogo.

1.1.3 Ohne Einsatz der persönlichen Geheimzahl („PIN“):
a)  Zum kontaktlosen Einsatz bei Handels- und Dienst-

leistungsunternehmen an automatisierten Kassen im 
Rahmen des deutschen girocard-Systems, die mit dem 
girocard-Logo gekennzeichnet sind, bis zu 50 Euro pro 
Bezahlvorgang, soweit an den automatisierten Kassen 
für den jeweiligen kontaktlosen Einsatz nicht die Eingabe 
einer PIN verlangt wird.

b)  Zum kontaktlosen Einsatz bei Handels- und Dienstleis-
tungsunternehmen an automatisierten Kassen im Rah-
men von fremden Debitkartensystemen bis zu 50 Euro 

pro Bezahlvorgang, soweit an den automatisierten Kas-
sen für den jeweiligen kontaktlosen Einsatz nicht die Ein-
gabe einer PIN verlangt wird. Die Akzeptanz der Karte im 
Rahmen eines fremden Systems erfolgt unter dem für das 
fremde System geltenden Akzeptanzlogo.

c)  Als GeldKarte zum bargeldlosen Bezahlen an automati-
sierten Kassen des Handels- und Dienstleistungsberei-
ches im Inland, die mit dem GeldKarte-Logo gekennzeich-
net sind (GeldKarte-Terminals).

d)  Außerhalb der Erbringung von Zahlungsdiensten und 
ohne dass mit der Funktion eine Garantie der Bank ver-
bunden ist, als Speichermedium für Zusatzanwendungen 

•  der Bank nach Maßgabe des mit der Bank abgeschlosse-
nen Vertrages (bankgenerierte Zusatzanwendung) oder

•  eines Handels- und Dienstleistungsunternehmens nach 
Maßgabe des vom Karteninhaber mit diesem abgeschlos-
senen Vertrages (unternehmensgenerierte Zusatzanwen-
dung).

1.2. Allgemeine Regeln
1.2.1 Ausgabe der Karte
Die Karte kann als physische Karte oder als digitale Karte zur 
Speicherung auf einem Telekommunikations-, Digital- oder 
IT-Gerät (mobiles Endgerät) ausgegeben werden. Diese Sonder-
bedingungen gelten für beide Kartenformen gleichermaßen, es 
sei denn, es ist ausdrücklich etwas anderes geregelt. Für die digi-
tale Karte gelten ergänzend die gesondert mit der Bank verein-
barten Nutzungsbedingungen für die digitale Karte.

1.2.2 Karteninhaber und Vollmacht
Die Karte gilt für das auf ihr angegebene Konto. Sie kann nur 
auf den Namen des Kontoinhabers oder einer Person ausgestellt 
werden, der der Kontoinhaber Kontovollmacht erteilt hat. Wenn 
der Kontoinhaber die Kontovollmacht widerruft, ist er dafür ver-
antwortlich, dass die an den Bevollmächtigten ausgegebene 
Karte an die Bank zurückgegeben wird. Die Bank wird die Karte 
nach Widerruf der Vollmacht für die Nutzung an Geldautomaten 
und automatisierten Kassen sowie für die Aufladung der Geld-
Karte elektronisch sperren. Eine Sperrung einer unternehmens-
generierten Zusatzanwendung kommt nur gegenüber dem Un-
ternehmen in Betracht, das die Zusatzanwendung in den Chip 
der Karte eingespeichert hat, und ist nur dann möglich, wenn 
das Unternehmen die Möglichkeit zur Sperrung seiner Zusat-
zanwendung vorsieht. Die Sperrung einer bankgenerierten Zu-
satzanwendung der Bank kommt nur gegenüber der Bank in Be-
tracht und richtet sich nach dem mit der Bank abgeschlossenen 
Vertrag. Solange die Rückgabe der Karte nicht erfolgt ist, besteht 
die Möglichkeit, dass sie weiterhin zum Verbrauch der noch in 
der GeldKarte gespeicherten Beträge verwendet wird. Auch eine 
Nutzung der auf der Karte gespeicherten Zusatzanwendungen 
ist weiterhin möglich.

der NATIONAL-BANK AG*
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1.2.3 Finanzielle Nutzungsgrenze
Der Karteninhaber darf Verfügungen mit seiner Karte nur im 
Rahmen des Kontoguthabens oder eines vorher für das Konto 
eingeräumten Kredits vornehmen. Auch wenn der Karteninha-
ber diese Nutzungsgrenze bei seinen Verfügungen nicht einhält, 
ist die Bank berechtigt, den Ersatz der Aufwendungen zu ver-
langen, die aus der Nutzung der Karte entstehen. Die Buchung 
solcher Verfügungen auf dem Konto führt zu einer geduldeten 
Kontoüberziehung. 

1.2.4 Umrechnung von Fremdwährungsbeträgen
Nutzt der Karteninhaber die Karte für Verfügungen, die nicht 
auf Euro lauten, wird das Konto gleichwohl in Euro belastet. Die 
Bestimmung des Kurses bei Fremdwährungsgeschäften ergibt 
sich aus dem „Preis- und Leistungsverzeichnis“ der Bank. Eine 
Änderung des in der Umrechnungsregelung genannten Referen-
zwechselkurses wird unmittelbar und ohne vorherige Benach-
richtigung des Kunden wirksam.

1.2.5 Rückgabe der Karte
Die Karte bleibt im Eigentum der Bank. Sie ist nicht übertragbar. 
Die Karte ist nur für den auf der Karte angegebenen Zeitraum 
gültig.

Mit Aushändigung der neuen, spätestens aber nach Ablauf der 
Gültigkeit der Karte ist die Bank berechtigt, die alte Karte zurück-
zuverlangen beziehungsweise die Löschung der digitalen Karte 
zu verlangen oder selbst zu veranlassen. Endet die Berechtigung, 
die Karte zu nutzen, vorher (z. B. durch Kündigung der Kontover-
bindung oder des Kartenvertrages), so hat der Karteninhaber die 
Karte unverzüglich an die Bank zurückzugeben beziehungsweise 
die digitale Karte zu löschen. Ein zum Zeitpunkt der Rückgabe 
noch in der GeldKarte gespeicherter Betrag wird dem Kartenin-
haber erstattet. Auf der Karte befindliche unternehmensgene-
rierte Zusatzanwendungen hat der Karteninhaber bei dem Un-
ternehmen, das die Zusatzanwendung auf die Karte aufgebracht 
hat, unverzüglich entfernen zu lassen. Die Möglichkeit zur wei-
teren Nutzung einer bankgenerierten Zusatzanwendung richtet 
sich nach dem Vertragsverhältnis zwischen dem Karteninhaber 
und der Bank.

1.2.6 Sperre und Einziehung der Karte
1.2.6.1 Die Bank darf die Karte sperren und den Einzug der Karte 
(z. B. an Geldautomaten) veranlassen beziehungsweise die Lö-
schung der digitalen Karte verlangen oder diese selbst veranlas-
sen,
•  wenn sie berechtigt ist, den Kartenvertrag aus wichtigem 

Grund zu kündigen,
•  wenn sachliche Gründe im Zusammenhang mit der Si-

cherheit der Karte dies rechtfertigen oder
•  wenn der Verdacht einer nicht autorisierten oder betrü-

gerischen Verwendung der Karte besteht.
Darüber wird die Bank den Kontoinhaber unter Angabe der hier-
für maßgeblichen Gründe möglichst vor, spätestens jedoch un-
verzüglich nach der Sperre oder Löschung unterrichten. Die Bank 
wird die Karte entsperren oder diese durch eine neue Karte er-
setzen, wenn die Gründe für die Sperre nicht mehr gegeben sind. 
Auch hierüber unterrichtet sie den Karteninhaber unverzüglich.

1.2.6.2 Zum Zeitpunkt der Einziehung noch in der GeldKarte ge-
speicherte Beträge werden dem Karteninhaber erstattet.

1.2.6.3 Befindet sich auf der Karte für das Online Banking ein 
TAN-Generator oder eine Signaturfunktion, so hat die Sperre der 
Karte auch eine Sperrung des Online Banking-Zugangs zur Folge.

1.2.6.4 Hat der Karteninhaber auf einer eingezogenen Karte eine 
Zusatzanwendung gespeichert, so hat der Einzug der Karte zur 

Folge, dass er die Zusatzanwendung nicht mehr nutzen kann. 
Zum Zeitpunkt der Einziehung in der Karte gespeicherte unter-
nehmensgenerierte Zusatzanwendungen kann der Karteninha-
ber vom kartenausgebenden Institut herausverlangen, nachdem 
dieses die Karte von der Stelle, die die Karte eingezogen hat, zur 
Verfügung gestellt bekommen hat. Die Bank ist berechtigt, das 
Herausgabeverlangen in Bezug auf die unternehmensgenerier-
ten Zusatzanwendungen dadurch zu erfüllen, dass sie dem Kar-
teninhaber die um die Zahlungsverkehrsfunktionen bereinigte 
Karte aushändigt. Die Möglichkeit zur weiteren Nutzung einer 
bankgenerierten Zusatzanwendung richtet sich nach den für 
jene Zusatzanwendung geltenden Regeln.

1.2.7 Sorgfalts- und Mitwirkungspflichten des Karteninhabers
1.2.7.1 Unterschrift
Sofern die Karte ein Unterschriftsfeld vorsieht, hat der Kartenin-
haber die Karte nach Erhalt unverzüglich auf dem Unterschrifts-
feld zu unterschreiben.

1.2.7.2 Sorgfältige Aufbewahrung der Karte
Die Karte ist mit besonderer Sorgfalt aufzubewahren, um zu 
verhindern, dass sie abhandenkommt oder missbräuchlich ver-
wendet wird. Sie darf insbesondere nicht unbeaufsichtigt im 
Kraftfahrzeug aufbewahrt werden, da sie (z. B. im Rahmen des 
girocard-Systems) missbräuchlich eingesetzt werden kann. Da-
rüber hinaus kann jeder, der im Besitz der Karte ist, den in der 
GeldKarte gespeicherten Betrag verbrauchen sowie Transaktio-
nen an automatisierten Kassen ohne PIN bis zur Sperre oder Lö-
schung tätigen.

1.2.7.3 Geheimhaltung der persönlichen Geheimzahl („PIN“)
Der Karteninhaber hat dafür Sorge zu tragen, dass keine andere 
Person Kenntnis von der persönlichen Geheimzahl („PIN“) er-
langt. Die PIN darf insbesondere nicht auf der Karte vermerkt, 
bei einer digitalen Karte nicht im mobilen Endgerät oder in ei-
nem anderen Kommunikationsgerät gespeichert  oder in ande-
rer Weise zusammen mit dieser aufbewahrt werden. Denn jede 
Person, die die PIN kennt und in den Besitz der Karte kommt, hat 
die Möglichkeit, zu Lasten des auf der Karte angegebenen Kon-
tos Verfügungen zu tätigen (z. B. Geld an Geldautomaten abzu-
heben). Sofern der Karteninhaber eine digitale Karte nutzt und 
der Zugriff auf das mobile Endgerät oder ein anderes Kommuni-
kationsgerät durch ein vom Karteninhaber wählbares Legitima-
tionsmedium abgesichert werden kann, so darf der Karteninha-
ber zur Absicherung des Zugriffs nicht dieselbe PIN verwenden, 
die für die Nutzung der Debitkarte erforderlich ist.

1.2.7.4 Unterrichtungs- und Anzeigepflichten
1.2.7.4.1 Stellt der Karteninhaber den Verlust oder Diebstahl sei-
ner Karte, des mobiles Endgeräts mit digitaler Karte, die miss-
bräuchliche Verwendung oder eine sonstige nicht autorisierte 
Nutzung von Karte oder PIN fest, so ist die Bank, und zwar mög-
lichst die kontoführende Stelle, unverzüglich zu benachrichtigen 
(Sperranzeige). Die Sperranzeige kann der Karteninhaber auch 
jederzeit gegenüber dem Zentralen Sperrannahmedienst (Tele-
fon 116 116 aus dem Inland und +49 116 116 aus dem Ausland) 
abgeben. In diesem Fall ist eine Kartensperre nur möglich, wenn 
der Name der Bank und die IBAN angegeben werden. Der Zent-
rale Sperrannahmedienst sperrt alle für das betreffende Konto 
ausgegebenen Karten für die weitere Nutzung an Geldautoma-
ten und automatisierten Kassen. Zur Beschränkung der Sperre 
auf die abhandengekommene Karte muss sich der Karteninha-
ber mit seiner Bank, möglichst mit der kontoführenden Stelle, in 
Verbindung setzen. Die Kontaktdaten, unter denen eine Sperran-
zeige abgegeben werden kann, werden dem Karteninhaber ge-
sondert mitgeteilt. Der Karteninhaber hat jeden Diebstahl oder 
Missbrauch unverzüglich bei der Polizei anzuzeigen.
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1.2.7.4.2 Hat der Karteninhaber den Verdacht, dass eine andere 
Person unberechtigt in den Besitz seiner Karte gelangt ist, eine 
missbräuchliche Verwendung oder eine sonstige nicht autori-
sierte Nutzung von Karte oder PIN vorliegt, muss er ebenfalls 
unverzüglich eine Sperranzeige abgeben.

1.2.7.4.3 Für den Ersatz einer verlorenen, gestohlenen, miss-
bräuchlich verwendeten oder sonst nicht autorisiert genutzten 
Karte berechnet die Bank dem Kontoinhaber das im Preis- und 
Leistungsverzeichnis der Bank ausgewiesene Entgelt, das al-
lenfalls die ausschließlich und unmittelbar mit dem Ersatz ver-
bundenen Kosten abdeckt. Satz 1 gilt nicht, wenn die Bank die 
Umstände, die zur Ausgabe der Ersatzkarte geführt haben, zu 
vertreten hat oder diese ihr zuzurechnen sind.

1.2.7.4.4 Befindet sich auf der Karte für das Online Banking ein 
TAN-Generator oder eine Signaturfunktion, so hat die Sperre der 
Karte auch eine Sperrung des Online Banking-Zugangs zur Folge.

1.2.6.4.5 Durch die Sperre der Karte bei der Bank beziehungswei-
se dem Zentralen Sperrannahmedienst wird nicht der Zugang 
zum mobilen Endgerät gesperrt. Eine Sperrung der sonstigen 
Funktionen auf dem mobilen Endgerät kann nur gegenüber dem 
jeweiligen Anbieter dieser Funktionen erfolgen.

1.2.6.4.6 Eine Sperrung einer unternehmensgenerierten Zusat-
zanwendung kommt nur gegenüber dem Unternehmen in Be-
tracht, das die Zusatzanwendung in den Chip der Karte einge-
speichert hat, und ist nur dann möglich, wenn das Unternehmen 
die Möglichkeit zur Sperrung seiner Zusatzanwendung vorsieht. 
Die Sperrung einer bankgenerierten Zusatzanwendung kommt 
nur gegenüber der Bank in Betracht und richtet sich nach dem 
mit der Bank abgeschlossenen Vertrag.

1.2.6.4.7 Der Kontoinhaber hat die Bank unverzüglich nach Fest-
stellung einer nicht autorisierten oder fehlerhaft ausgeführten 
Kartenverfügung zu unterrichten.

1.2.8 Autorisierung von Kartenzahlungen durch den Kartenin-
haber
Mit dem Einsatz der Karte erteilt der Karteninhaber die Zustim-
mung (Autorisierung) zur Ausführung der Kartenzahlung. So-
weit dafür zusätzlich eine PIN oder die Unterschrift erforderlich 
ist, wird die Zustimmung erst mit ihrem Einsatz erteilt. Nach Er-
teilung der Zustimmung kann der Karteninhaber die Kartenzah-
lung nicht mehr widerrufen. In dieser Autorisierung ist zugleich 
die ausdrückliche Zustimmung enthalten, dass die Bank die für 
die Ausführung der Kartenzahlung notwendigen personenbezo-
genen Daten des Karteninhabers verarbeitet, übermittelt und 
speichert.

1.2.9 Sperrung eines verfügbaren Geldbetrags
Die Bank ist berechtigt, auf dem Konto des Kontoinhabers ei-
nen im Rahmen der finanziellen Nutzungsgrenze gemäß Num-
mer II.3 verfügbaren Geldbetrag zu sperren, wenn
•  der Zahlungsvorgang vom oder über den Zahlungsemp-

fänger ausgelöst worden ist und
•  der Karteninhaber auch der genauen Höhe des  zu sper-

renden Geldbetrags zugestimmt hat.
Den gesperrten Geldbetrag gibt die Bank unbeschadet sonstiger 
gesetzlicher oder vertraglicher Rechte unverzüglich frei, nach-
dem ihr der genaue Zahlungsbetrag mitgeteilt oder der Zah-
lungsauftrag zugegangen ist.

1.2.10 Ablehnung von Kartenzahlungen durch die Bank
Die Bank ist berechtigt, die Kartenzahlung abzulehnen, wenn
•  der Karteninhaber die Kartenzahlung nicht gemäß 1.2.8 

autorisiert hat,

•  der für die Kartenzahlung geltende Verfügungsrahmen 
oder die finanzielle Nutzungsgrenze nicht eingehalten 
worden ist oder

•  die Karte gesperrt ist.
Hierüber wird der Karteninhaber über das Terminal, an dem die 
Karte eingesetzt wird, unterrichtet.

1.2.11 Ausführungsfrist
Der Zahlungsvorgang wird vom Zahlungsempfänger ausgelöst. 
Nach Zugang des Zahlungsauftrages bei der Bank ist diese ver-
pflichtet sicherzustellen, dass der Kartenzahlungsbetrag spä-
testens zu dem im „Preis- und Leistungsverzeichnis" der Bank 
angegebenen Zeitpunkt beim Zahlungsdienstleister des Zah-
lungsempfängers eingeht.

1.2.12 Entgelte und deren Änderung
1.2.12.1.1 Die vom Kontoinhaber gegenüber der Bank geschul-
deten Entgelte ergeben sich aus ihrem „Preis- und Leistungsver-
zeichnis“.

1.2.12.1.2 Änderungen der Entgelte werden dem Kontoinhaber 
spätestens zwei Monate vor dem Zeitpunkt ihres Wirksamwer-
dens in Textform angeboten. Hat der Kontoinhaber mit der Bank 
im Rahmen der Geschäftsbeziehung einen elektronischen Kom-
munikationsweg vereinbart (z. B. das Online Banking), können 
die Änderungen auch auf diesem Wege angeboten werden. Der 
Kontoinhaber kann den Änderungen vor dem vorgeschlagenen 
Zeitpunkt ihres Wirksamwerdens entweder zustimmen oder sie 
ablehnen. Die Zustimmung des Kontoinhabers gilt als erteilt, 
wenn er seine Ablehnung nicht vor dem vorgeschlagenen Zeit-
punkt des Wirksamwerdens der Änderungen angezeigt hat. Auf 
diese Genehmigungswirkung wird ihn die Bank in ihrem Ange-
bot besonders hinweisen. 
Werden dem Kontoinhaber Änderungen der Entgelte angebo-
ten, kann er diese Geschäftsbeziehung vor dem vorgeschlagenen 
Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Änderungen auch fristlos 
und kostenfrei kündigen. Auf dieses Kündigungsrecht wird ihn 
die Bank in ihrem Angebot besonders hinweisen. Die Änderung 
von Entgelten für den Zahlungsdiensterahmenvertrag (Girover-
trag) richtet sich nach Nummer 12 Absatz 5 der Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen

1.2.12.1.3 Bei Entgelten und deren Änderung für Zahlungen 
von Kontoinhabern, die nicht Verbraucher sind, bleibt es bei den 
Regelungen in Nummer 12 Absätze 2 bis 6 der Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen.

1.2.13 Information des Kontoinhabers über den Kartenzah-
lungsvorgang
Die Bank unterrichtet den Kontoinhaber mindestens einmal 
monatlich über die mit der Karte getätigten Zahlungsvorgänge 
auf dem für Kontoinformationen vereinbarten Weg. Mit Konto-
inhabern, die nicht Verbraucher sind, wird die Art und Weise so-
wie die zeitliche Folge der Unterrichtung gesondert vereinbart. 
Über die mit der GeldKarte getätigten einzelnen Bezahlvorgän-
ge und den Zahlungsempfänger unterrichtet die Bank den Kon-
toinhaber nicht. Die mit der GeldKarte getätigten Bezahlvor-
gänge kann der Karteninhaber mit Hilfe eines Chipkartenlesers 
nachvollziehen.

1.2.14 Erstattungs-, Berichtigungs- und Schadensersatzansprü-
che des Kontoinhabers
1.2.14.1 Erstattung bei nicht autorisierter Kartenverfügung
Im Falle einer nicht autorisierten Kartenverfügung in Form der
• Abhebung von Bargeld an einem Geldautomaten,
•  Verwendung der Karte an automatisierten Kassen von 

Handels- und Dienstleistungsunternehmen,
• Aufladung der GeldKarte oder
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•  Verwendung der Karte zum Aufladen eines Prepaid-
 Mobilfunk-Kontos
hat die Bank gegen den Kontoinhaber keinen Anspruch auf Er-
stattung ihrer Aufwendungen. Die Bank ist verpflichtet, dem 
Kontoinhaber den Betrag und ungekürzt zu erstatten. Wurde der 
Betrag dem Konto des Karteninhabers belastet, bringt die Bank 
dieses wieder auf den Stand, auf dem es sich ohne die nicht auto-
risierte Kartenverfügung befunden hätte. Diese Verpflichtung ist 
spätestens bis zum Ende des Geschäftstags gemäß „Preis- und 
Leistungsverzeichnis“ zu erfüllen, der auf den Tag folgt, an wel-
chem der Bank angezeigt wurde, dass die Kartenzahlung nicht 
autorisiert ist oder die Bank auf andere Weise davon Kenntnis er-
halten hat. Hat die Bank einer zuständigen Behörde berechtigte 
Gründe für den Verdacht, dass ein betrügerisches Verhalten des 
Karteninhabers vorliegt, schriftlich mitgeteilt, hat die Bank ihre 
Verpflichtung aus Satz 2 unverzüglich zu prüfen und zu erfüllen, 
wenn sich der Betrugsverdacht nicht bestätigt.

1.2.14.2 Ansprüche bei nicht erfolgter,  fehlerhafter oder verspä-
teter Ausführung einer autorisierten Kartenverfügung

1.2.14.2.1 Im Falle einer nicht erfolgten oder fehlerhaften Aus-
führung einer autorisierten Kartenverfügung in Form der
• Abhebung von Bargeld an einem Geldautomaten,
•  Verwendung der Karte an automatisierten Kassen von 

Handels- und Dienstleistungsunternehmen,
• Aufladung der GeldKarte oder
•  Verwendung der Karte zum Aufladen eines Prepaid-Mo-

bilfunk-Kontos
kann der Kontoinhaber von der Bank die unverzügliche und un-
gekürzte Erstattung des Verfügungsbetrages insoweit verlangen, 
als die Kartenverfügung nicht erfolgte oder fehlerhaft war. Wur-
de der Betrag dem Konto des Karteninhabers belastet, bringt die 
Bank dieses wieder auf den Stand, auf dem es sich ohne die nicht 
erfolgte oder fehlerhafte Kartenverfügung befunden hätte.

1.2.14.2.2 Der Kontoinhaber kann über Nummer 1.2.14.2.1 hi-
naus von der Bank die Erstattung der Entgelte und Zinsen inso-
weit verlangen, als ihm diese im Zusammenhang mit der nicht 
erfolgten oder fehlerhaften Ausführung der autorisierten Kar-
tenverfügung in Rechnung gestellt oder seinem Konto belastet 
wurden.

1.2.14.2.3 Geht der Zahlungsbetrag beim Zahlungsdienstleister 
des Zahlungsempfängers erst nach Ablauf der Ausführungsfrist 
in Nummer 1.2.11 ein (Verspätung), kann der Zahlungsempfän-
ger von seinem Zahlungsdienstleister verlangen, dass dieser die 
Gutschrift des Zahlungsbetrages auf dem Konto des Zahlungs-
empfängers so vornimmt, als sei die Kartenzahlung ordnungs-
gemäß ausgeführt worden.

1.2.14.2.4 Wurde eine autorisierte Kartenverfügung nicht oder 
fehlerhaft ausgeführt, wird die Bank die Kartenverfügung auf 
Verlangen des Karteninhabers nachvollziehen und ihn über das 
Ergebnis unterrichten.

1.2.14.3 Schadensersatz wegen Pflichtverletzung
Im Falle einer nicht autorisierten Kartenverfügung oder im Falle 
einer nicht erfolgten, fehlerhaften oder verspäteten Ausführung 
einer autorisierten Kartenverfügung kann der Kontoinhaber von 
der Bank einen Schaden, der nicht bereits von den Nummern 
1.2.14.1 oder 1.2.124.2 erfasst ist, ersetzt verlangen. Dies gilt 
nicht, wenn die Bank die Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat. 
Die Bank hat hierbei ein Verschulden, das einer zwischengeschal-
teten Stelle zur Last fällt, wie eigenes Verschulden zu vertreten, 

es sei denn, dass die wesentliche Ursache bei einer zwischenge-
schalteten Stelle liegt, die der Karteninhaber vorgegeben hat. 
Handelt es sich bei dem Kontoinhaber nicht um einen Verbrau-
cher oder erfolgt der Einsatz der Karte in einem Land außerhalb 
Deutschlands und des Europäischen Wirtschaftsraumes1 be-
schränkt sich die Haftung der Bank für das Verschulden einer an 
der Abwicklung des Zahlungsvorgangs beteiligten Stelle auf die 
sorgfältige Auswahl und Unterweisung einer solchen Stelle. Hat 
der Karteninhaber durch ein schuldhaftes Verhalten zur Entste-
hung des Schadens beigetragen, bestimmt sich nach den Grund-
sätzen des Mitverschuldens, in welchem Umfang Bank und 
Kontoinhaber den Schaden zu tragen haben. Die Haftung nach 
dieser Nummer ist auf EUR 12.500 je Kartenverfügung begrenzt.
Diese betragsmäßige Haftungsbeschränkung gilt nicht
• für nicht autorisierte Kartenverfügungen,
• bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der Bank,
•  für Gefahren, die die Bank besonders übernommen hat, 

und
•  für den dem Kontoinhaber entstandenen Zinsschaden, 

soweit der Kontoinhaber Verbraucher ist.

1.2.14.4 Haftungs- und Einwendungsausschluss
1.2.14.4.1 Ansprüche gegen die Bank nach den Nummern 
1.2.14.1 bis 1.2.14.3 sind ausgeschlossen, wenn der Kontoinha-
ber die Bank nicht spätestens 13 Monate nach dem Tag der Be-
lastung mit der Kartenverfügung darüber unterrichtet hat, dass 
es sich um eine nicht autorisierte, nicht erfolgte oder fehlerhafte 
Kartenverfügung handelt. Der Lauf der 13-monatigen Frist be-
ginnt nur, wenn die Bank den Kontoinhaber über die aus der Kar-
tenverfügung resultierende Belastungsbuchung entsprechend 
dem für Kontoinformationen vereinbarten Weg spätestens in-
nerhalb eines Monats nach der Belastungsbuchung unterrichtet 
hat; anderenfalls ist für den Fristbeginn der Tag der Unterrich-
tung maßgeblich. Haftungsansprüche nach Nummer 1.2.14.3 
kann der Kontoinhaber auch nach Ablauf der Frist in Satz 1 gel-
tend machen, wenn er ohne Verschulden an der Einhaltung die-
ser Frist verhindert war.

1.2.14.4.2 Ansprüche des Kontoinhabers gegen die Bank sind 
ausgeschlossen, wenn die einen Anspruch begründenden Um-
stände
•  auf einem ungewöhnlichen und unvorhersehbaren Er-

eignis beruhen, auf das die Bank keinen Einfluss hat und 
dessen Folgen trotz Anwendung der gebotenen Sorgfalt 
von ihr nicht hätten vermieden werden können, oder

•  von der Bank aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung 
herbeigeführt wurden.

1.2.15. Haftung des Kontoinhabers für nicht autorisierte Karten-
verfügungen 

1.2.15.1. Haftung des Kontoinhabers bis zur Sperranzeige
1.2.15.1.1 Verliert der Karteninhaber seine Karte oder PIN, wer-
den sie ihm gestohlen, kommen sie sonst abhanden oder werden 
diese sonst missbräuchlich verwendet und kommt es dadurch zu 
nicht autorisierten Kartenverfügungen in Form der
• Abhebung von Bargeld an einem Geldautomaten,
•  Verwendung der Karte an automatisierten Kassen von 

Handels- und Dienstleistungsunternehmen,
• Aufladung der GeldKarte oder
•  Verwendung der Karte zum Aufladen eines Prepaid-Mo-

bilfunk-Kontos,
so haftet der Kontoinhaber für Schäden, die bis zum Zeitpunkt 
der Sperranzeige verursacht werden, in Höhe von maximal EUR 
50, ohne dass es darauf ankommt, ob den Karteninhaber an dem 

1   Zum Europäischen Wirtschaftsraum gehören derzeit: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich (einschließlich Französisch-Guayana, Guadeloupe, Marti-
nique, Mayotte, Réunion), Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumäni-
en, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn sowie Zypern.

Bedingungen für die girocard - Stand 12.2020



34

Verlust, Diebstahl oder sonstigen Abhandenkommen oder sons-
tigem Missbrauch ein Verschulden trifft.

1.2.15.1.2 Der Kontoinhaber haftet nicht nach Absatz 1, wenn 
•  es dem Karteninhaber nicht möglich gewesen ist, den 

Verlust, den Diebstahl, das Abhandenkommen oder eine 
sonstige missbräuchliche Verwendung der Karte oder des 
mobilen Endgeräts mit der digitalen Karte vor der nicht 
autorisierten Kartenverfügung zu bemerken, oder

•  der Verlust der Karte durch einen Angestellten, einen 
Agenten, eine Zweigniederlassung der Bank oder eine 
sonstige Stelle, an die Tätigkeiten der Bank ausgelagert 
wurden, verursacht worden ist.

1.2.15.1.3 Handelt es sich bei dem Kontoinhaber nicht um einen 
Verbraucher, oder erfolgt der Einsatz der Karte in einem Land au-
ßerhalb Deutschlands und des Europäischen Wirtschaftsraumes, 
trägt der Kontoinhaber den aufgrund nicht autorisierter Karten-
verfügungen entstehenden Schaden nach Nummer 1.2.15.1.1 
auch über einen Betrag von maximal EUR 50 hinaus, wenn der 
Karteninhaber die ihm nach diesen Bedingungen obliegenden 
Pflichten fahrlässig verletzt hat. Hat die Bank durch eine Verlet-
zung ihrer Pflichten zur Entstehung des Schadens beigetragen, 
haftet die Bank für den entstandenen Schaden im Umfang des 
von ihr zu vertretenden Mitverschuldens.

1.2.15.1.4 Kommt es vor der Sperranzeige zu nicht autorisier-
ten Verfügungen und hat der Karteninhaber in betrügerischer 
Absicht gehandelt oder seine Sorgfaltspflichten nach diesen 
Bedingungen vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt, trägt der 
Kontoinhaber den hierdurch entstandenen Schaden in vollem 
Umfang. Grobe Fahrlässigkeit des Karteninhabers kann insbe-
sondere dann vorliegen, wenn
•  er den Verlust oder den Diebstahl der Karte oder die 

missbräuchliche Verfügung der Bank oder dem Zentralen 
Sperrannahmedienst schuldhaft nicht unverzüglich mit-
geteilt hat, nachdem er hiervon Kenntnis erlangt hat,

•  er die persönliche Geheimzahl auf der physischen Karte 
vermerkt oder zusammen mit der Karte physischen ver-
wahrt hat (z. B. im Originalbrief, in dem sie dem Kartenin-
haber mitgeteilt wurde),

•  er die persönliche Geheimzahl der digitalen Karte im mo-
bilen Endgerät oder in einem anderen Endgerät gespei-
chert hat,

•  er die persönliche Geheimzahl einer anderen Person mit-
geteilt hat und der Missbrauch dadurch verursacht wor-
den ist.

1.2.15.1.5 Die Haftung für Schäden, die innerhalb des Zeit-
raums, für den der Verfügungsrahmen gilt, verursacht werden, 
beschränkt sich jeweils auf den für die Karte geltenden Verfü-
gungsrahmen.

1.2.15.1.6 Abweichend von den Absätzen 1.2.15.1.1 und 
1.2.15.1.3 ist der Kontoinhaber nicht zum Schadensersatz 
verpflichtet, wenn die Bank vom Karteninhaber eine star-
ke Kundenauthentifizierung im Sinne des § 1 Absatz 24 Zah-
lungsdiensteaufsichtsgesetz (ZAG) nicht verlangt hat (z. B. bei 
Kleinbetragszahlungen gemäß Nummer 1.1.3 dieser Bedingun-
gen) oder der Zahlungsempfänger oder sein Zahlungsdienst-
leister diese nicht akzeptiert hat, obwohl die Bank zur starken 
Kundenauthentifizierung nach § 55 ZAG verpflichtet war. Eine 
starke Kundenauthentifizierung erfordert insbesondere die 
Verwendung von zwei voneinander unabhängigen Authentifi-
zierungselementen aus den Kategorien Wissen (das ist die PIN), 
Besitz (das ist die Karte) oder Sein (etwas, das der Karteninhaber 
ist, z. B. ein Fingerabdruck).

1.2.15.1.7 Der Kontoinhaber ist nicht zum Ersatz des Schadens 
nach den Absätzen 1.2.15.1.1, 1.2.15.1.3 und 1.2.15.1.4 verpflich-
tet, wenn der Karteninhaber die Sperranzeige nicht abgeben 
konnte, weil die Bank nicht die Möglichkeit zur Entgegennahme 
der Sperranzeige sichergestellt hatte.

1.2.15.1.8 Die Absätze 1.2.15.1.2, und 1.2.15.1.5 bis 1.2.15.1.7 
und 1.2.15.1.6 finden keine Anwendung, wenn der Karteninha-
ber in betrügerischer Absicht gehandelt hat.

1.2.15.2 Haftung des Kontoinhabers ab Sperranzeige
Sobald der Bank oder dem Zentralen Sperrannahmedienst der 
Verlust oder Diebstahl der Karte, die missbräuchliche Verwen-
dung oder eine sonstige nicht autorisierte Nutzung von Karte 
oder PIN angezeigt wurde, übernimmt die Bank alle danach 
durch Verfügungen in Form der
• Abhebung von Bargeld an einem Geldautomaten,
•  Verwendung der Karte an automatisierten Kassen von 

Handels- und Dienstleistungsunternehmen,
• Aufladung der GeldKarte und
•  Verwendung der Karte zum Aufladen eines Prepaid-Mo-

bilfunk-Kontos
entstehenden Schäden. Handelt der Karteninhaber in betrügeri-
scher Absicht, trägt der Kontoinhaber auch die nach der Sperran-
zeige entstehenden Schäden.

1.2.15.3 Haftung des Kontoinhabers für den in der GeldKarte ge-
speicherten Betrag
Eine Sperrung der GeldKarte für das Bezahlen an automatisier-
ten Kassen ist nicht möglich. Bei Verlust oder Diebstahl sowie 
im Falle der missbräuchlichen Verwendung oder einer sonstigen 
nicht autorisierten Nutzung der GeldKarte zum Bezahlen an au-
tomatisierten Kassen erstattet die Bank den in der GeldKarte 
gespeicherten Betrag nicht, denn jeder, der im Besitz der Karte 
ist, kann den in der GeldKarte gespeicherten Betrag ohne Einsatz 
der PIN verbrauchen.

1.3 Besondere Regeln für einzelne Nutzungsarten
1.3.1. Geldautomaten-Service und Einsatz an automatisierten 
Kassen von Handels- und Dienstleistungsunternehmen
1.3.1.1 Verfügungsrahmen der Karte
Verfügungen an Geldautomaten oder automatisierten Kassen 
und die Aufladung der GeldKarte sind für den Karteninhaber 
nur im Rahmen des für die Karte geltenden Verfügungsrahmens 
möglich. Bei jeder Nutzung der Karte an Geldautomaten und 
automatisierten Kassen wird geprüft, ob der Verfügungsrahmen 
der Karte durch vorangegangene Verfügungen bereits ausge-
schöpft ist. Verfügungen, mit denen der Verfügungsrahmen der 
Karte überschritten würde, werden unabhängig vom aktuellen 
Kontostand und einem etwa vorher auf dem Konto eingeräum-
ten Kredit abgewiesen. Der Karteninhaber darf den Verfügungs-
rahmen der Karte nur im Rahmen des Kontoguthabens oder 
eines vorher für das Konto eingeräumten Kredits in Anspruch 
nehmen. Der Kontoinhaber kann mit der kontoführenden Stelle 
eine Änderung des Verfügungsrahmens der Karte für alle zu sei-
nem Konto ausgegebenen Karten vereinbaren. Ein Bevollmäch-
tigter, der eine Karte erhalten hat, kann nur eine Herabsetzung 
für diese Karte vereinbaren.

1.3.1.2 Fehleingabe der Geheimzahl
Die Karte kann an Geldautomaten sowie an automatisierten 
Kassen, an denen im Zusammenhang mit der Verwendung der 
Karte die PIN eingegeben werden muss, nicht mehr eingesetzt 
werden, wenn die persönliche Geheimzahl dreimal hintereinan-
der falsch eingegeben wurde. Der Karteninhaber sollte sich in 
diesem Fall mit seiner Bank, möglichst mit der kontoführenden 
Stelle, in Verbindung setzen.

2   Zur Definition der EWR-Staaten siehe Fußnote 1.
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1.3.1.3 Zahlungsverpflichtung der Bank; Reklamationen
Die Bank hat sich gegenüber den Betreibern von Geldautomaten 
und automatisierten Kassen vertraglich verpflichtet, die Beträ-
ge, über die unter Verwendung der an den Karteninhaber aus-
gegebenen Karte verfügt wurde, an die Betreiber zu vergüten. 
Einwendungen und sonstige Beanstandungen des Karteninha-
bers aus dem Vertragsverhältnis zu dem Unternehmen, bei dem 
bargeldlos an einer automatisierten Kasse bezahlt worden ist, 
sind unmittelbar gegenüber diesem Unternehmen geltend zu 
machen.

1.3.2. GeldKarte
1.3.2.1 Servicebeschreibung
Entfällt

1.3.2.2 Aufladen und Entladen der GeldKarte
Entfällt

1.3.2.3 Sofortige Kontobelastung des Ladebetrages
Benutzt der Karteninhaber seine Karte, um seine GeldKarte oder 
die GeldKarte eines anderen aufzuladen, so wird der Ladebetrag 
dem Konto, das auf der Karte angegeben ist, belastet.

1.3.2.4 Zahlungsvorgang mittels GeldKarte
Beim Bezahlen mit der GeldKarte ist die PIN nicht einzugeben. 
Bei jedem Bezahlvorgang vermindert sich der in der GeldKarte 
gespeicherte Betrag um den verfügten Betrag.

1.3.3 Aufladen von Prepaid-Mobilfunk-Konten
1.3.3.1 Servicebeschreibung
Unter Verwendung seiner Karte und der persönlichen Geheim-
zahl („PIN“) kann der Karteninhaber ein Prepaid-Mobilfunk-Kon-
to eines Mobilfunkanbieters, auf dem vorausbezahlte Telefon-
werteinheiten verbucht werden, an Geldautomaten innerhalb 
des ihm von seiner Bank eingeräumten Verfügungsrahmens 
(Nummer 1.3.1.1) zu Lasten des auf der Karte angegebenen Kon-
tos aufladen. Voraussetzung ist, dass der vom Karteninhaber 
gewählte Geldautomat über eine entsprechende Ladefunkti-
on verfügt und der Mobilfunkanbieter, der das Prepaid-Mobil-
funk-Konto führt, das aufgeladen werden soll, an dem System 
teilnimmt. Zum Aufladen eines Prepaid-Mobilfunk-Kontos hat 
der Karteninhaber am Display des Geldautomaten den Menü-
punkt zum Aufladen des Prepaid-Mobilfunk-Kontos zu wählen, 
die Mobilfunk-Telefonnummer („Handy-Nummer“) einzugeben 
und einen angezeigten Aufladebetrag zu wählen. Nach Autori-
sierung der Ladetransaktionen durch die Bank des Karteninha-
bers wird das Prepaid-Mobilfunk-Konto beim Mobilfunkanbieter 
aufgeladen. Mit diesem Verfahren kann der Karteninhaber so-
wohl sein eigenes Prepaid-Mobilfunk-Konto als auch das eines 
Dritten aufladen. Wird die Aufladung von der Bank, etwa wegen 
fehlender Kontodeckung, nicht autorisiert, wird am Display ein 
ablehnender Hinweis angezeigt.

1.3.3.2 Fehleingabe der Geheimzahl
Die Karte kann an Geldautomaten nicht mehr eingesetzt wer-
den, wenn die persönliche Geheimzahl dreimal hintereinander 
falsch eingegeben wurde. Der Karteninhaber sollte sich in die-
sem Fall mit seiner Bank, möglichst mit der kontoführenden Stel-
le, in Verbindung setzen. 

1.3.3.3 Zahlungsverpflichtung der Bank; Reklamationen
Die Bank ist vertraglich verpflichtet, Ladebeträge für ein Pre-
paid-Mobilfunk-Konto, die unter Verwendung der an den Kar-
teninhaber ausgegebenen Karte autorisiert worden sind, zu 
bezahlen. Die Zahlungspflicht beschränkt sich auf den jeweils 
autorisierten Betrag. Einwendungen und sonstige Beanstandun-
gen des Karteninhabers aus dem Vertragsverhältnis zu dem Mo-
bilfunkanbieter, der das Prepaid-Mobilfunk-Konto führt, sind un-
mittelbar gegenüber diesem Unternehmen geltend zu machen.

2. VON DER BANK ANGEBOTENE ANDERE SERVICE-
LEISTUNGEN 

2.1 Besondere Bedingungen
Für weitere von der Bank für die Karte bereitgestellte Service-
leistungen gelten besondere Bedingungen, die vor Inanspruch-
nahme mit dem Kontoinhaber vereinbart werden.

2.2 Vereinbarung über die Nutzungsarten
Die Bank vereinbart mit dem Kontoinhaber, welche Dienstleis-
tungen er mit der Karte in Anspruch nehmen kann.

3. ZUSATZANWENDUNGEN

3.1 Speicherung von Zusatzanwendungen auf der Karte
3.1.1 Der Karteninhaber hat die Möglichkeit, den auf der Karte 
befindlichen Chip als Speichermedium für eine bankgenerierte 
Zusatzanwendung (z. B. in Form eines Jugendschutzmerkmals) 
oder als Speichermedium für eine unternehmensgenerierte Zu-
satzanwendung (z. B. in Form eines elektronischen Fahrscheins) 
zu benutzen.

3.1.2 Die Nutzung einer bankgenerierten Zusatzanwendung 
richtet sich nach dem Rechtsverhältnis des Karteninhabers zur 
Bank. Eine unternehmensgenerierte Zusatzanwendung kann 
der Karteninhaber nach Maßgabe des mit dem Unternehmen 
geschlossenen Vertrages nutzen. Es obliegt der Entscheidung 
des Karteninhabers, ob er seine Karte zur Speicherung unterneh-
mensgenerierter Zusatzanwendungen nutzen möchte. Die Spei-
cherung einer unternehmensgenerierten Zusatzanwendung auf 
der Karte erfolgt am Terminal des Unternehmens nach Abspra-
che zwischen dem Karteninhaber und dem Unternehmen.
Kreditinstitute nehmen vom Inhalt der am Unternehmenstermi-
nal kommunizierten Daten keine Kenntnis.

3.2. Verantwortlichkeit des Unternehmens für den Inhalt einer 
unternehmensgenerierten Zusatzanwendung
Die kartenausgebende Bank stellt mit dem Chip auf der Karte 
lediglich die technische Plattform zur Verfügung, die es dem 
Karteninhaber ermöglicht, in der Karte unternehmensgenerierte 
Zusatzanwendungen zu speichern. Eine Leistung, die das Unter-
nehmen über die unternehmensgenerierte Zusatzanwendung 
gegenüber dem Karteninhaber erbringt, richtet sich ausschließ-
lich nach dem Inhalt des Vertragsverhältnisses zwischen dem 
Karteninhaber und dem Unternehmen.

3.3 Reklamationsbearbeitung in Bezug auf Zusatzanwendungen
3.3.1 Einwendungen, die den Inhalt einer unternehmensgene-
rierten Zusatzanwendung betreffen, hat der Karteninhaber aus-
schließlich gegenüber dem Unternehmen geltend zu machen, 
das die Zusatzanwendung in die Karte eingespeichert hat. Das 
Unternehmen bearbeitet derartige Einwendungen auf Basis der 
bei ihm gespeicherten Daten. Der Karteninhaber darf die Karte 
zum Zwecke der Reklamationsbearbeitung nicht dem Unterneh-
men aushändigen.

3.3.2 Einwendungen, die den Inhalt einer bankgenerierten Zu-
satzanwendung betreffen, hat der Karteninhaber ausschließlich 
gegenüber der Bank geltend zu machen.

3.4 Keine Angabe der von der Bank an den Kunden ausgegebe-
nen PIN bei unternehmensgenerierten Zusatzanwendungen
Bei der Speicherung, inhaltlichen Änderung oder Nutzung einer 
unternehmensgenerierten Zusatzanwendung auf der Karte wird 
die von der kartenausgebenden Bank an den Karteninhaber aus-
gegebene PIN nicht eingegeben. Sofern das Unternehmen, das 
eine unternehmensgenerierte Zusatzanwendung in die Karte 
eingespeichert hat, dem Karteninhaber die Möglichkeit eröffnet, 
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den Zugriff auf diese Zusatzanwendung mit einem separaten 
von ihm wählbaren Legitimationsmedium abzusichern, so darf 
der Karteninhaber zur Absicherung der unternehmensgenerier-
ten Zusatzanwendung nicht die PIN verwenden, die ihm von der 
kartenausgebenden Bank für die Nutzung der Zahlungsverkehr-
sanwendungen zur Verfügung gestellt worden ist.

3.5 Sperrmöglichkeit von Zusatzanwendungen
Die Sperrung einer unternehmensgenerierten Zusatzanwen-
dung kommt nur gegenüber dem Unternehmen in Betracht, das 
die Zusatzanwendung in den Chip der Karte eingespeichert hat, 
und ist nur dann möglich, wenn das Unternehmen die Möglich-
keit zur Sperrung seiner Zusatzanwendung vorsieht. Die Sper-
rung von bankgenerierten Zusatzanwendungen kommt nur ge-
genüber der Bank in Betracht und richtet sich nach dem mit der 
Bank geschlossenen Vertrag.
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1. ZAHLUNGSVERKEHRSBEZOGENE ANWENDUNGEN 

1.1 Verwendungsmöglichkeiten
1.1.1 Zu Zahlungsverkehrszwecken
Die Mastercard ist eine Kreditkarte. Die von der Bank ausgegebe-
ne Mastercard kann der Karteninhaber im Inland und als weitere 
Dienstleistung auch im Ausland im Rahmen des Mastercard-Ver-
bundes einsetzen
-   zum Bezahlen bei Vertragsunternehmen vor Ort an auto-

matisierten Kassen oder online und
-   darüber hinaus als weitere Dienstleistung zum Abheben 

von Bargeld an Geldautomaten sowie an Kassen von Kredit-
 instituten, dort zusätzlich gegen Vorlage eines Ausweis-
 papiers (Bargeldservice).
Die Vertragsunternehmen sowie die Kreditinstitute und die 
Geldautomaten im Rahmen des Bargeldservices sind an den Ak-
zeptanzsymbolen zu erkennen, die auf der Mastercard zu sehen 
sind. Soweit mit der Mastercard zusätzliche Leistungen (z. B. Hil-
fe in Notfällen, Versicherungen) verbunden sind, richtet sich dies 
nach den insoweit geltenden besonderen Regeln.

1.1.2 Als Speichermedium für Zusatzanwendungen
Verfügt die an den Karteninhaber ausgegebene Mastercard über 
einen Chip, so kann die Mastercard auch als Speichermedium für 
Zusatzanwendungen
-   der kartenausgebenden Bank nach Maßgabe des mit der 

Bank abgeschlossenen Vertrages (bankgenerierte Zusatz-
 anwendung) oder
-   eines Vertragsunternehmens nach Maßgabe des mit die-

sem abgeschlossenen Vertrages (unternehmensgenerier-
te Zusatzanwendung)

verwendet werden.

1.2 Persönliche Geheimzahl („PIN“)
Für die Nutzung von automatisierten Kassen bei Vertragsunter-
nehmen und von Geldautomaten kann dem Karteninhaber für 
seine Karte eine persönliche Geheimzahl („PIN“) zur Verfügung 
gestellt werden. 
Die Karte kann an automatisierten Kassen sowie an Geldauto-
maten, an denen im Zusammenhang mit der Verwendung der 
Karte die PIN eingegeben werden muss, nicht mehr eingesetzt 
werden, wenn die PIN dreimal hintereinander falsch eingegeben 
wurde. Der Karteninhaber sollte sich in diesem Fall mit seiner 
Bank, möglichst mit der kontoführenden Stelle, in Verbindung 
setzen.

1.3 Autorisierung von Kartenzahlungen durch den Karteninhaber
1.3.1 Bei Nutzung der Mastercard ist entweder
-   ein Beleg zu unterschreiben, auf den das Vertragsunter-

nehmen die Kartendaten übertragen hat, oder
-   an Geldautomaten und automatisierten Kassen die PIN 

einzugeben.

Nach vorheriger Abstimmung zwischen Karteninhaber und Ver-
tragsunternehmen kann der Karteninhaber – insbesondere zur 
Beschleunigung eines Geschäftsvorfalls im Rahmen eines fern-
mündlichen Kontakts – ausnahmsweise darauf verzichten, den 
Beleg zu unterzeichnen und stattdessen lediglich seine Master-
card-Nummer angeben. 
Beim Karteneinsatz an automatisierten Kassen kann von der Ein-
gabe der PIN abgesehen werden:
-   Zur Bezahlung von Verkehrsnutzungsentgelten oder Park-

gebühren an unbeaufsichtigten automatisierten Kassen.
-   Zur kontaktlosen Bezahlung von Kleinbeträgen. Hierbei 

ist die Mastercard mit Kontaktlosfunktion an ein Karten-
lesegerät zu halten. Es gelten die von der Bank festgeleg-
ten Betrags- und Nutzungsgrenzen.

Bei Online-Bezahlvorgängen erfolgt die Authentifizierung des 
Karteninhabers, indem er auf Anforderung die gesondert verein-
barten Authentifizierungselemente einsetzt.
Authentifizierungselemente sind
•  Wissenselemente (etwas, das der Karteninhaber weiß, 

z. B. Online-Passwort),
•  Besitzelemente (etwas, das der Karteninhaber besitzt, z. B. 

mobiles Endgerät zur Erzeugung zum Empfang von einmal 
verwendbaren Transaktionsnummer [TAN] als Besitznach-
weis) oder

•  Seinselemente (etwas, das der Karteninhaber ist, z. B. Fin-
gerabdruck).

1.3.2 Mit dem Einsatz der Karte erteilt der Karteninhaber die Zu-
stimmung (Autorisierung) zur Ausführung der Kartenzahlung. 
Soweit dafür zusätzlich die Unterschrift, eine PIN oder ein sons-
tiges Authentifizierungselement gefordert wird, wird die Zustim-
mung erst mit deren Einsatz erteilt. Nach der Erteilung der Zu-
stimmung kann der Karteninhaber die Kartenzahlung nicht mehr 
widerrufen. In dieser Autorisierung ist zugleich die ausdrückliche 
Zustimmung enthalten, dass die Bank die für die Ausführung der 
Kartenzahlung notwendigen personenbezogenen Daten des Kar-
teninhabers verarbeitet, übermittelt und speichert.

1.4 Sperrung eines verfügbaren Geldbetrages
Die Bank ist berechtigt, auf dem Konto des Karteninhabers einen 
im Rahmen der finanziellen Nutzungsgrenze (siehe Nummer I.7) 
verfügbaren Geldbetrag zu sperren, wenn
-   der Zahlungsvorgang vom Zahlungsempfänger ausgelöst 

worden ist und
-   der Karteninhaber auch der genauen Höhe des zu sper-

renden Geldbetrags zugestimmt hat.
Den gesperrten Geldbetrag gibt die Bank unbeschadet sonstiger 
gesetzlicher oder vertraglicher Rechte unverzüglich frei, nach-
dem ihr der genaue Zahlungsbetrag mitgeteilt worden oder der 
Zahlungsauftrag zugegangen ist.

BEDINGUNGEN FÜR DIE
MASTERCARD (KREDITKARTE)
der NATIONAL-BANK AG*

*  Nachfolgend als „Bank“ bezeichnet. Nähere Angaben zur Bank sind in ihrem 
„Preis- und Leistungsverzeichnis“ enthalten.



38

1.5 Ablehnung von Kartenzahlungen durch die Bank
Die Bank ist berechtigt, die Kartenzahlung abzulehnen, wenn
-   sich der Karteninhaber nicht mit seiner PIN oder seinem 

sonstigen Authentifizierungselement legitimiert hat,
-   der für die Kartenzahlung geltende Verfügungsrahmen 

der Karte oder die finanzielle Nutzungsgrenze nicht ein-
gehalten ist oder

-   die Karte gesperrt ist.
Hierüber wird der Karteninhaber über das Terminal, an dem die 
Karte eingesetzt wird, oder beim Online-Einsatz auf dem verein-
barten Weg unterrichtet.

1.6 Ausführungsfrist
Der Zahlungsvorgang wird vom Zahlungsempfänger ausge-
löst. Nach Zugang des Zahlungsauftrages bei der Bank ist die-
se verpflichtet sicherzustellen, dass der Kartenzahlungsbetrag 
spätestens zu dem in ihrem „Preis- und Leistungsverzeichnis“ 
angegebenen Zeitpunkt beim Zahlungsdienstleister des Zah-
lungsempfängers eingeht.

1.7 Finanzielle Nutzungsgrenze
1.7.1 Der Karteninhaber darf die Mastercard nur innerhalb des 
Verfügungsrahmens der Karte und nur in der Weise nutzen, dass 
ein Ausgleich der Kartenumsätze bei Fälligkeit gewährleistet ist. 
Der Karteninhaber kann mit seiner Bank eine Änderung seines 
Verfügungsrahmens der Karte vereinbaren.

1.7.2 Auch wenn der Karteninhaber die finanzielle Nutzungs-
grenze nicht einhält, ist die Bank berechtigt, den Ersatz der Auf-
wendungen zu verlangen, die aus der Nutzung der Mastercard 
entstehen. Die Genehmigung einzelner Mastercard-Umsätze 
führt weder zur Einräumung eines Kredites noch zur Erhöhung 
eines zuvor eingeräumten Kredites, sondern erfolgt in der Erwar-
tung, dass ein Ausgleich der Mastercard-Umsätze bei Fälligkeit 
gewährleistet ist.

1.7.3 Übersteigt die Buchung von Mastercard-Umsätzen ein 
vorhandenes Kontoguthaben oder einen vorher für das Konto 
eingeräumten Kredit, so führt die Buchung zu einer geduldeten 
Kontoüberziehung.

1.8 Sorgfalts- und Mitwirkungspflichten des Karteninhabers
1.8.1 Unterschrift
Der Karteninhaber hat seine Karte nach Erhalt unverzüglich auf 
dem Unterschriftsfeld zu unterschreiben. 

1.8.2 Sorgfältige Aufbewahrung der Karte
Die Karte ist mit besonderer Sorgfalt aufzubewahren, um zu 
verhindern, dass sie abhanden kommt oder missbräuchlich ver-
wendet wird. Sie darf insbesondere nicht unbeaufsichtigt im 
Kraftfahrzeug aufbewahrt werden. Denn jede Person, die im 
Besitz der Karte ist, hat die Möglichkeit, mit ihr missbräuchliche 
Verfügungen zu tätigen.

1.8.3 Geheimhaltung der PIN 
Der Karteninhaber hat dafür Sorge zu tragen, dass keine andere 
Person Kenntnis von seiner persönlichen Geheimzahl („PIN“) er-
langt. Sie darf insbesondere nicht auf der Karte vermerkt oder in 
anderer Weise zusammen mit dieser aufbewahrt werden. Jede 
Person, die die PIN kennt und in den Besitz der Karte kommt 
beziehungsweise die Mastercard-Nummer kennt, hat die Mög-
lichkeit, missbräuchliche Verfügungen zu tätigen (z. B. Geld an 
Geldautomaten abzuheben).

1.8.4 Schutz der Authentifizierungselemente für Online-Bezahl-
vorgänge
Der Karteninhaber hat alle zumutbaren Vorkehrungen zu treffen, 
um seine mit der Bank vereinbarten Authentifizierungselemen-

te für Online-Bezahlvorgänge (siehe Nummer 1.3 letzter Unter-
absatz dieser Bedingungen) vor unbefugtem Zugriff zu schützen. 
Ansonsten besteht die Gefahr, dass die Authentifizierungsele-
mente für Online-Bezahlvorgänge missbräuchlich verwendet 
oder in sonstiger Weise nicht autorisiert genutzt werden.
Zum Schutz der einzelnen Authentifizierungselemente für On-
line-Bezahlvorgänge hat der Karteninhaber vor allem Folgendes 
zu beachten:
(a)   Wissenselemente, wie z. B. das Online-Passwort, sind ge-

heim zu halten; sie dürfen insbesondere
•  nicht mündlich (z. B. telefonisch oder persönlich) mitge-

teilt werden,
•  nicht außerhalb von Online-Bezahlvorgängen in Textform 

(z. B. per E-Mail oder Messenger-Dienst) weiter gegeben 
werden,

•  nicht gesichert elektronisch gespeichert (z. B. Speiche-
rung des Online-Passworts im Klartext im mobilen End-
gerät) werden und

•  nicht auf einem Gerät notiert oder als Abschrift zusam-
men mit einem Gerät aufbewahrt werden, das als Besitz-

  element (z. B. mobiles Endgerät) oder zur Prüfung des 
Seinselements (z. B. mobiles Endgerät mit Anwendung 
für Kreditkartenzahlung und Fingerabdrucksensor) dient.

(b)   Besitzelemente, wie z. B. ein mobiles Endgerät, sind vor 
Missbrauch zu schützen insbesondere

•  ist sicherzustellen, dass unberechtigte Personen auf das 
mobile Endgerät des Karteninhabers (z. B. Mobiltelefon) 
nicht zugreifen können,

•  ist dafür Sorge zu tragen, dass andere Personen die auf 
dem mobilen Endgerät (z. B. Mobiltelefon) befindliche 
Anwendung für Kreditkartenzahlungen (z. B. Karten-App, 
Authentifizierungs-App) nicht nutzen können,

•  ist die Anwendung für Online-Bezahlvorgänge (z. B. Kar-
ten-App, Authentifizierungs-App) auf dem mobilen End-
gerät des Teilnehmers zu deaktivieren, bevor der Teilneh-
mer den Besitz an diesem mobilen Endgerät aufgibt (z. B. 
durch Verkauf oder Entsorgung des Mobiltelefons) und

•  dürfen die Nachweise des Besitzelements (z. B. TAN) nicht 
außerhalb der Online-Bezahlvorgänge mündlich (z. B. 
per Telefon) oder in Textform (z. B. per E-Mail, Messen-
ger-Dienst) weiter gegeben werden.

(c)   Seinselemente, wie z. B. Fingerabdruck des Karteninha-
bers, dürfen auf einem mobilen Endgerät des Kartenin-
habers für Online-Bezahlvorgänge nur dann als Authen-
tifizierungselement verwendet werden, wenn auf dem 
mobilen Endgerät, das für Online-Bezahlvorgänge das 
von der Bank ausgegebene Wissenselement (z. B. On-
line-Passwort) zu nutzen und nicht das auf dem mobilen 
Endgerät gespeicherte Seinselement.

1.8.5 Kontrollpflichten bei Online-Bezahlvorgängen
Sollten bei Online-Bezahlvorgängen an den Karteninhaber An-
gaben zum Zahlungsvorgang (z. B. der Name des Vertragsunter-
nehmens und der Verfügungsbetrag) mitgeteilt werden, sind 
diese Daten vom Karteninhaber auf Richtigkeit zu prüfen.

1.8.6 Unterrichtungs- und Anzeigepflichten des Karteninhabers
1.8.6.1 Stellt der Karteninhaber den Verlust oder Diebstahl sei-
ner Karte, die missbräuchliche Verwendung oder eine sonstige 
nicht autorisierte Nutzung von Karte, PIN oder für Online-Be-
zahlvorgänge vereinbarter Authentifizierungselemente fest, so 
ist die Bank, und zwar möglichst die kontoführende Stelle, oder 
eine Repräsentanz des Mastercard-Verbundes unverzüglich zu 
unterrichten, um die Mastercard sperren zu lassen. Die Kontakt-
daten, unter denen eine Sperranzeige abgegeben werden kann, 
werden dem Karteninhaber gesondert mitgeteilt. Der Kartenin-
haber hat jeden Diebstahl oder Missbrauch auch unverzüglich 
bei der Polizei anzuzeigen.

Bedingungen für die Mastercard - Stand 12.2020
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1.8.6.2 Hat der Karteninhaber den Verdacht, dass eine andere 
Person unberechtigt in den Besitz seiner Karte gelangt ist, eine 
missbräuchliche Verwendung oder eine sonstige nicht autori-
sierte Nutzung von Karte, PIN oder für Online-Bezahlvorgänge 
vereinbarter Authentifizierungselemente vorliegt, muss er eben-
falls unverzüglich eine Sperranzeige abgeben.
Für den Ersatz einer verlorenen, gestohlenen, missbräuchlich 
verwendeten oder sonst nicht autorisiert genutzten Karte be-
rechnet die Bank dem Karteninhaber das im Preis- und Leis-
tungsverzeichnis der Bank ausgewiesene Entgelt, das allenfalls 
die ausschließlich und unmittelbar mit dem Ersatz verbundenen 
Kosten abdeckt. Satz 1 gilt nicht, wenn die Bank die Umstände, 
die zur Ausgabe der Ersatzkarte geführt haben, zu vertreten hat 
oder diese ihr zuzurechnen sind.

1.8.6.3 Befindet sich auf der Karte ein TAN-Generator oder eine 
Signaturfunktion für das Online Banking, so hat die Sperre der 
Karte auch eine Sperrung des Online Banking-Zugangs zur Folge. 

1.8.6.4 Die Sperrung einer unternehmensgenerierten Zusatzan-
wendung kommt nur gegenüber dem Unternehmen in Betracht, 
das die Zusatzanwendung in den Chip der Mastercard eingespei-
chert hat, und ist nur dann möglich, wenn das Unternehmen die 
Möglichkeit zur Sperrung seiner Zusatzanwendung vorsieht. Die 
Sperrung einer bankgenerierten Zusatzanwendung kommt nur 
gegenüber der kartenausgebenden Bank in Betracht und richtet 
sich nach dem mit der kartenausgebenden Bank abgeschlosse-
nen Vertrag.
 
1.8.6.5 Der Karteninhaber hat die Bank unverzüglich nach
Feststellung einer nicht autorisierten oder fehlerhaft ausgeführ-
ten Kartenverfügung zu unterrichten.

1.9 Zahlungsverpflichtung des Karteninhabers
1.9.1 Die Bank ist gegenüber Vertragsunternehmen sowie den 
Kreditinstituten, die die Mastercard an ihren Geldautomaten 
akzeptieren, verpflichtet, die vom Karteninhaber mit der Karte 
getätigten Umsätze zu begleichen. 

1.9.2 Die Bank unterrichtet den Karteninhaber mindestens ein-
mal monatlich auf dem vereinbarten Weg über alle im Zusam-
menhang mit der Begleichung der Kartenumsätze entstehenden 
Aufwendungen. Die jeweilige Vorabankündigung (Pre-Notifica-
tion) über den Einzug erfolgt über die Abrechnung mindestens 
3 Bankarbeitstage vorher. Der Einzug vom vereinbarten Abrech-
nungskonto erfolgt sodann zu dem in der Vorabankündigung an-
gegebenen Zeitpunkt. Der Betrag ist zu diesem Zeitpunkt fällig.

1.9.3 Einwendungen und sonstige Beanstandungen des Karten-
inhabers aus seinem Vertragsverhältnis zu dem Vertragsunter-
nehmen, bei dem die Karte eingesetzt wurde, sind unmittelbar 
gegenüber dem Vertragsunternehmen geltend zu machen.

1.10 Fremdwährungsumrechnung
Nutzt der Karteninhaber die Karte für Verfügungen, die nicht 
auf Euro lauten, wird das Konto gleichwohl in Euro belastet. Die 
Bestimmung des Kurses bei Fremdwährungsgeschäften ergibt 
sich aus dem „Preis- und Leistungsverzeichnis“ der Bank. Eine 
Änderung des in der Umrechnungsregelung genannten Referen-
zwechselkurses wird unmittelbar und ohne vorherige Benach-
richtigung des Karteninhabers wirksam.

1.11 Entgelte
1.11.1 Die vom Karteninhaber gegenüber der Bank geschuldeten 
Entgelte ergeben sich aus dem „Preis- und Leistungsverzeichnis“ 
der Bank.

1.11.2 Änderungen der Entgelte werden dem Karteninhaber 

spätestens zwei Monate vor dem Zeitpunkt ihres Wirksamwer-
dens in Textform angeboten. Hat der Karteninhaber mit der Bank 
im Rahmen der Geschäftsbeziehung einen elektronischen Kom-
munikationsweg vereinbart (z. B. das Online Banking), können 
die Änderungen auch auf diesem Wege angeboten werden. Der 
Karteninhaber kann den Änderungen vor dem vorgeschlagenen 
Zeitpunkt ihres Wirksamwerdens entweder zustimmen oder sie 
ablehnen.
Die Zustimmung des Karteninhabers gilt als erteilt, wenn er 
seine Ablehnung nicht vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt 
des Wirksamwerdens der Änderungen angezeigt hat. Auf die-
se Genehmigungswirkung wird ihn die Bank in ihrem Angebot 
besonders hinweisen. Werden dem Karteninhaber Änderungen 
der Entgelte angeboten, kann er diese Geschäftsbeziehung vor 
dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Ände-
rungen auch fristlos und kostenfrei kündigen. Auf dieses Kündi-
gungsrecht wird ihn die Bank in ihrem Angebot besonders hin-
weisen. 
Die Änderung von Entgelten für den Zahlungsdiensterahmen-
vertrag (Girovertrag) richtet sich nach Nummer 12 Absatz 5 der 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

1.11.3 Bei Entgelten und deren Änderung für Zahlungen von 
Kontoinhabern, die keine Verbraucher sind, bleibt es bei den Re-
gelungen in Nummer 12 Absätze 2 bis 6 der AGB.

1.12 Erstattungs-, Berichtigungs- und Schadensersatzansprüche 
des Karteninhabers
1.12.1 Erstattung bei nicht autorisierter Kartenverfügung
 Im Falle einer nicht autorisierten Kartenverfügung in Form
-  der Abhebung von Bargeld oder
-   der Verwendung der Karte zur Bezahlung bei einem Ver-

tragsunternehmen
hat die Bank gegen den Karteninhaber keinen Anspruch auf 
Erstattung ihrer Aufwendungen. Die Bank ist verpflichtet, dem 
Karteninhaber den Betrag ungekürzt zu erstatten. Wurde der 
Betrag einem Konto belastet, bringt die Bank dieses wieder auf 
den Stand, auf dem es sich ohne die nicht autorisierte Karten-
verfügung befunden hätte. Diese Verpflichtung ist spätestens 
bis zum Ende des Geschäftstags gemäß „Preis- und Leistungs-
verzeichnis“ zu erfüllen, der auf den Tag folgt, an welchem der 
Bank angezeigt wurde, dass die Kartenzahlung nicht autorisiert 
ist, oder die Bank auf andere Weise davon Kenntnis erhalten hat. 
Hat die Bank einer zuständigen Behörde berechtigte Gründe für 
den Verdacht, dass ein betrügerisches Verhalten des Karteninha-
bers vorliegt, schriftlich mitgeteilt, hat die Bank ihre Verpflich-
tung aus Satz 2 unverzüglich zu prüfen und zu erfüllen, wenn 
sich der Betrugsverdacht nicht bestätigt.

1.12.2 Ansprüche bei nicht erfolgter, fehlerhafter oder verspäte-
ter Ausführung einer autorisierten Kartenverfügung
1.12.2.1 Im Falle einer nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausfüh-
rung einer autorisierten Kartenverfügung in Form
-   der Abhebung von Bargeld oder
-   der Verwendung der Karte zur Bezahlung bei einem Ver-

tragsunternehmen
kann der Karteninhaber von der Bank die unverzügliche und 
ungekürzte Erstattung des Verfügungsbetrages insoweit verlan-
gen, als die Kartenverfügung nicht erfolgte oder fehlerhaft war. 
Wurde der Betrag einem Konto belastet, bringt die Bank dieses 
wieder auf den Stand, auf dem es sich ohne die nicht erfolgte 
oder fehlerhafte Kartenverfügung befunden hätte.

1.12.2.2 Der Karteninhaber kann über Nummer 1.12.2.1 hinaus 
von der Bank die Erstattung der Entgelte und Zinsen insoweit 
verlangen, als ihm diese im Zusammenhang mit der nicht erfolg-
ten oder fehlerhaften Ausführung der autorisierten Kartenverfü-
gung in Rechnung gestellt oder seinem Konto belastet wurden.
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1.12.2.3 Geht der Zahlungsbetrag beim Zahlungsdienstleister 
des Zahlungsempfängers erst nach Ablauf der Ausführungsfrist 
in Nummer 1 ein (Verspätung), kann der Zahlungsempfänger 
von seinem Zahlungsdienstleister verlangen, dass dieser die 
Gutschrift des Zahlungsbetrages auf dem Konto des Zahlungs-
empfängers so vornimmt, als sei die Kartenzahlung ordnungsge-
mäß ausgeführt worden. Die Pflicht nach Satz 1 gilt nicht wenn 
der Karteninhaber kein Verbraucher ist.

1.12.2.4 Wurde eine autorisierte Kartenverfügung nicht oder 
fehlerhaft ausgeführt, wird die Bank die Kartenverfügung auf 
Verlangen des Karteninhabers nachvollziehen und ihn über das 
Ergebnis unterrichten.

1.12.3 Schadensersatzansprüche des Karteninhabers aufgrund 
einer nicht autorisierten oder einer nicht erfolgten oder fehler-
haften Ausführung einer autorisierten Kartenverfügung
Im Falle einer nicht autorisierten Kartenverfügung oder im Falle 
einer nicht erfolgten, fehlerhaften oder verspäteten Ausführung 
einer autorisierten Kartenverfügung kann der Karteninhaber 
von der Bank einen Schaden, der nicht bereits von den Nummern 
1.12.1 und 1.12.2 erfasst ist, ersetzt verlangen. Dies gilt nicht, 
wenn die Bank die Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat. Die 
Bank hat hierbei ein Verschulden, das einer zwischengeschalte-
ten Stelle zur Last fällt, wie eigenes Verschulden zu vertreten, es 
sei denn, dass die wesentliche Ursache bei einer zwischenge-
schalteten Stelle liegt, die der Karteninhaber vorgegeben hat. 
Handelt es sich bei dem Kontoinhaber nicht um einen Verbrau-
cher oder erfolgt der Einsatz der Karte in einem Land außerhalb 
Deutschlands und des Europäischen Wirtschaftsraumes1, be-
schränkt sich die Haftung der Bank für das Verschulden einer an 
der Abwicklung des Zahlungsvorgangs beteiligten Stelle auf die 
sorgfältige Auswahl und Unterweisung einer solchen Stelle. Hat 
der Karteninhaber durch ein schuldhaftes Verhalten zur Entste-
hung des Schadens beigetragen, bestimmt sich nach den Grund-
sätzen des Mitverschuldens, in welchem Umfang Bank und 
Karteninhaber den Schaden zu tragen haben. Die Haftung nach 
dieser Nummer ist auf EUR 12.500 je Kartenverfügung begrenzt. 
 Diese betragsmäßige Haftungsbeschränkung gilt nicht
-  für nicht autorisierte Kartenverfügungen,
-  bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der Bank,
-   für Gefahren, die die Bank besonders übernommen hat, 

und
-   für den dem Kontoinhaber entstandenen Zinsschaden, 

soweit der Karteninhaber Verbraucher ist.

1.12.4 Frist für die Geltendmachung von Ansprüchen nach den 
Nummern 1.12.1 bis 1.12.3
Ansprüche gegen die Bank nach den Nummern 1.12.1 bis 1.12.3 
sind ausgeschlossen, wenn der Karteninhaber die Bank nicht 
spätestens 13 Monate nach dem Tag der Belastung mit der Kar-
tenverfügung darüber unterrichtet hat, dass es sich um eine 
nicht autorisierte, nicht erfolgte oder fehlerhafte Kartenver-
fügung handelt. Der Lauf der 13-monatigen Frist beginnt nur, 
wenn die Bank den Karteninhaber über die aus der Kartenver-
fügung resultierende Belastungsbuchung entsprechend dem für 
Umsatzinformationen vereinbarten Weg, spätestens innerhalb 
eines Monats nach der Belastungsbuchung, unterrichtet hat; 
anderenfalls ist für den Fristbeginn der Tag der Unterrichtung 
maßgeblich. Haftungsansprüche nach Nummer 1.12.3 kann der 
Karteninhaber auch nach Ablauf der Frist in Satz 1 geltend ma-
chen, wenn er ohne Verschulden an der Einhaltung dieser Frist 
verhindert war.

1.12.5 Erstattungsanspruch bei autorisierter Kartenverfügung 
ohne genaue Betragsangabe und Frist für die Geltendmachung 
des Anspruchs
1.12.5.1 Der Karteninhaber kann von der Bank die unverzügliche 
und ungekürzte Erstattung des Verfügungsbetrages verlangen, 
wenn er eine Kartenverfügung bei einem Vertragsunternehmen 
in der Weise autorisiert hat, dass 
-    bei der Autorisierung der genaue Betrag nicht angegeben 

wurde und
-   der Zahlungsvorgang den Betrag übersteigt, den der Kar-

teninhaber entsprechend seinem bisherigen Ausgabever-
halten, dem Inhalt des Kartenvertrages und den jeweili-
gen Umständen des Einzelfalles hätte erwarten können; 
mit einem etwaigen Währungsumtausch zusammenhän-
gende Gründe bleiben außer Betracht, wenn der verein-
barte Referenzwechselkurs zugrunde gelegt wurde.

Der Karteninhaber ist verpflichtet, gegenüber der Bank die Sa-
chumstände darzulegen, aus denen er seinen Erstattungsan-
spruch herleitet.

1.12.5.2 Der Anspruch auf Erstattung ist ausgeschlossen, wenn 
er nicht innerhalb von acht Wochen nach dem Zeitpunkt der Be-
lastung des Umsatzes auf dem Abrechnungskonto gegenüber 
der Bank geltend gemacht wird.

1.12.6 Haftungs- und Einwendungsausschluss
Ansprüche des Karteninhabers gegen die Bank nach den Num-
mern 1.12.1 bis 1.12.5 sind ausgeschlossen, wenn die einen An-
spruch begründenden Umstände
-   auf einem ungewöhnlichen und unvorhersehbaren Er-

eignis beruhen, auf das die Bank keinen Einfluss hat und 
dessen Folgen trotz Anwendung der gebotenen Sorgfalt 
von ihr nicht hätten vermieden werden können, oder

-   von der Bank aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung 
herbeigeführt wurden.

1.13 Haftung des Karteninhabers für nicht autorisierte Karten-
verfügungen
1.13.1 Haftung des Karteninhabers bis zur Sperranzeige
1.13.1.1 Verliert der Karteninhaber seine Karte oder PIN, werden 
sie ihm gestohlen, kommen sie ihm sonst abhanden oder wer-
den die Karte oder die für Online-Bezahlvorgänge vereinbarten 
Authentifizierungselemente sonst missbräuchlich verwendet 
und kommt es dadurch zu nicht autorisierten Kartenverfügun-
gen in Form
-  der Abhebung von Bargeld oder
-   der Verwendung der Karte zur Bezahlung bei einem Ver-

tragsunternehmen,
so haftet der Karteninhaber für Schäden, die bis zum Zeitpunkt 
der Sperranzeige verursacht werden, in Höhe von maximal EUR 
50, ohne dass es darauf ankommt, ob den Karteninhaber an dem 
Verlust, Diebstahl oder sonstigen Abhandenkommen oder sons-
tigem Missbrauch ein Verschulden trifft.

1.13.1.2 Der Karteninhaber haftet nicht nach Absatz 1, wenn
-   es ihm nicht möglich gewesen ist, den Verlust, den 

Diebstahl, das Abhandenkommen oder eine sonstige 
missbräuchliche Verwendung der Karte oder der für On-
line-Bezahlvorgänge vereinbarten Authentifizierungsele-
mente vor dem nicht autorisierten Zahlungsvorgang zu 
bemerken, oder

-   der Verlust der Karte durch einen Angestellten, einen 
Agenten, eine Zweigniederlassung der Bank oder eine 
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sonstige Stelle, an die Tätigkeiten der Bank ausgelagert 
wurden, verursacht worden ist.

1.13.1.3 Handelt es sich bei dem Kontoinhaber nicht um einen 
Verbraucher oder erfolgt der Einsatz der Karte in einem Land 
außerhalb Deutschlands und des Europäischen Wirtschaftsrau-
mes2, trägt der Kontoinhaber den aufgrund nicht autorisierter 
Kartenverfügungen entstehenden Schaden nach den Nummern 
1.13.1.1 auch über einen Betrag von maximal EUR 50 hinaus, 
wenn der Karteninhaber die ihm nach diesen Bedingungen ob-
liegenden Pflichten fahrlässig verletzt hat. Hat die Bank durch 
eine Verletzung ihrer Pflichten zur Entstehung des Schadens 
beigetragen, haftet die Bank für den entstandenen Schaden im 
Umfang des von ihr zu vertretenden Mitverschuldens.

1.13.1.4 Kommt es vor der Sperranzeige zu nicht autorisierten 
Verfügungen und hat der Karteninhaber in betrügerischer Ab-
sicht gehandelt oder seine Sorgfaltspflichten nach diesen Be-
dingungen vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt, trägt der 
Kontoinhaber den hierdurch entstandenen Schaden in vollem 
Umfang. Grobe Fahrlässigkeit des Karteninhabers kann insbe-
sondere dann vorliegen, wenn
-   er den Verlust oder den Diebstahl der Karte oder die miss-

bräuchliche Verfügung der Bank oder der Mastercard-Re-
präsentanz schuldhaft nicht unverzüglich mitgeteilt hat, 
nachdem er hiervon Kenntnis erlangt hat,

-   die persönliche Geheimzahl oder das vereinbarte Wissen-
selement für Online-Bezahlvorgänge (z. B. Online-Pass-
wort) auf der Karte vermerkt oder zusammen mit der 
Karte verwahrt war (z. B. im Originalbrief, in dem sie dem 
Karteninhaber mitgeteilt wurde) oder

-   die persönliche Geheimzahl oder das vereinbarte Wissen-
selement für Online-Bezahlvorgänge (z. B. Online-Pass-
wort) einer anderen Person mitgeteilt und der Miss-
brauch dadurch verursacht wurde.

1.13.1.5 Die Haftung für Schäden, die innerhalb des Zeitraums, 
für den der Verfügungsrahmen gilt, verursacht werden, be-
schränkt sich jeweils auf den für die Karte geltenden Verfü-
gungsrahmen.

1.13.1.6 Der Karteninhaber ist nicht zum Ersatz des Schadens 
nach den Absätzen 1.13.1.1, 1.13.1.3 und 1.13.1.4 verpflichtet, 
wenn der Karteninhaber die Sperranzeige nicht abgeben konn-
te, weil die Bank nicht die Möglichkeit zur Entgegennahme der 
Sperranzeige sichergestellt hatte.

1.13.1.7 Abweichend von den Absätzen 1.13.1.1, 1.13.1.3 
und 1.13.1.4 ist der Karteninhaber nicht zum Schadensersatz 
verpflichtet, wenn die Bank vom Karteninhaber eine star-
ke Kundenauthentifizierung im Sinne des § 1 Absatz 24 Zah-
lungsdiensteaufsichtsgesetz (ZAG) nicht verlangt hat oder 
Zahlungsempfänger oder sein Zahlungsdienstleister diese 
nicht akzeptiert hat, obwohl die Bank zur starken Kunden-
authentifizierung nach § 55 ZAG verpflichtet war. Eine starke 
Kundenauthentifizierung erfordert die Verwendung von zwei 
voneinander unabhängigen Authentifizierungselementen aus 
den Kategorien Wissen (etwas, das der Karteninhaber weiß, 
z. B. PIN oder Online-Passwort), Besitz (etwas, das der Kartenin-
haber besitzt, z. B. Kreditkarte oder mobiles Endgerät) oder Sein 
(etwas, das der Karteninhaber ist, z. B. Fingerabdruck).
1.13.1.8 Die Absätze 1.13.1.2, 1.13.1.5 bis 1.13.1.7 finden keine 
Anwendung, wenn der Karteninhaber in betrügerischer Absicht 
gehandelt hat.
1.13.2 Haftung des Karteninhabers ab Sperranzeige
Sobald der Verlust oder Diebstahl der Karte, die missbräuchliche 
Verwendung oder eine sonstige nicht autorisierte Nutzung von 

Karte, PIN oder für Online-Bezahlvorgänge vereinbarter Authen-
tifizierungselemente gegenüber der Bank oder einer Master-
card-Repräsentanz angezeigt wurde, übernimmt die Bank alle 
danach durch Verfügungen in Form
-  der Abhebung von Bargeld oder
-   der Verwendung der Karte zur Bezahlung bei einem Ver-

tragsunternehmen
 entstehenden Schäden. Handelt der Karteninhaber in betrügeri-
scher Absicht, trägt der Kontoinhaber auch die nach der Sperran-
zeige entstehenden Schäden.

1.14 Gesamtschuldnerische Haftung mehrerer Antragsteller
1.14.1 Für die Verbindlichkeiten aus einer gemeinsam beantrag-
ten Mastercard haften die Antragsteller als Gesamtschuldner, 
d. h. die Bank kann von jedem Antragsteller die Erfüllung sämtli-
cher Ansprüche fordern.

1.14.2 Jeder Antragsteller kann das Vertragsverhältnis nur mit 
Wirkung für alle Antragsteller jederzeit durch Kündigung been-
den.

1.14.3 Jeder Antragsteller hat dafür Sorge zu tragen, dass die an 
ihn ausgegebene Karte mit Wirksamwerden der Kündigung un-
verzüglich an die Bank zurückgegeben wird. Die Aufwendungen, 
die aus der weiteren Nutzung einer Karte bis zu ihrer Rückgabe 
an die Bank entstehen, haben die Antragsteller ebenfalls ge-
samtschuldnerisch zu tragen. Unabhängig davon wird die Bank 
zumutbare Maßnahmen ergreifen, um Mastercard-Verfügungen 
nach der Kündigung des Mastercard-Vertragsverhältnisses zu 
unterbinden.

1.15 Eigentum und Gültigkeit der Karte
1.15.1 Die Karte bleibt im Eigentum der Bank. Sie ist nicht über-
tragbar. Die Karte ist nur für den auf der Karte angegebenen 
Zeitraum gültig.

1.15.2 Mit der Aushändigung einer neuen, spätestens aber nach 
Ablauf der Gültigkeit, ist die Bank berechtigt, die alte Karte zu-
rückzuverlangen. Endet die Berechtigung, die Karte zu nutzen, 
vorher (z. B. durch Kündigung des Mastercard-Vertrages), so hat 
der Karteninhaber die Karte unverzüglich an die Bank zurückzu-
geben. Auf der Mastercard befindliche unternehmensgenerierte 
Zusatzanwendungen hat der Karteninhaber bei dem Unterneh-
men, das die Zusatzanwendung auf die Mastercard aufgebracht 
hat, unverzüglich entfernen zu lassen. Die Möglichkeit zur wei-
teren Nutzung einer bankgenerierten Zusatzanwendung richtet 
sich nach dem Vertragsverhältnis zwischen dem Karteninhaber 
und der kartenausgebenden Bank.

1.15.3 Die Bank behält sich das Recht vor, auch während der 
Laufzeit einer Karte diese gegen eine neue auszutauschen. Kos-
ten entstehen dem Karteninhaber dadurch nicht.

1.16 Kündigungsrecht des Karteninhabers
Der Karteninhaber kann den Mastercard-Vertrag jederzeit ohne 
Einhaltung einer Kündigungsfrist kündigen.

1.17 Kündigungsrecht der Bank
1.17.1 Die Bank kann den Mastercard-Vertrag unter Einhaltung 
einer angemessenen, mindestens zweimonatigen Kündigungs-
frist kündigen. Die Bank wird den Master-Card-Vertrag mit einer 
längeren Kündigungsfrist kündigen, wenn dies unter Berücksich-
tigung der berechtigten Belange des Karteninhabers geboten ist.

1.17.2 Die Bank kann den Mastercard-Vertrag fristlos kündigen, 
wenn ein wichtiger Grund vorliegt, durch den die Fortsetzung 
des Mastercard-Vertrages auch unter angemessener Berück-
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sichtigung der berechtigten Belange des Karteninhabers für die 
Bank unzumutbar ist. 
Ein solcher Grund liegt insbesondere vor, wenn der Karteninha-
ber unrichtige Angaben über seine Vermögenslage gemacht hat 
und die Bank hierauf die Entscheidung über den Abschluss des 
Mastercard-Vertrages gestützt hat oder wenn eine wesentliche 
Verschlechterung seiner Vermögenslage eintritt oder einzutre-
ten droht und dadurch die Erfüllung der Verbindlichkeiten aus 
dem Mastercard-Vertrag gegenüber der Bank gefährdet ist.

1.18 Folgen der Kündigung
Mit Wirksamwerden der Kündigung darf die Mastercard nicht 
mehr benutzt werden. Die Karte ist unverzüglich und unaufge-
fordert an die Bank zurückzugeben. Auf der Karte befindliche un-
ternehmensgenerierte Zusatzanwendungen hat der Kartenin-
haber bei dem Unternehmen, das die Zusatzanwendung auf die 
Mastercard aufgebracht hat, unverzüglich entfernen zu lassen. 
Die Möglichkeit zur weiteren Nutzung einer bankgenerierten 
Zusatzanwendung richtet sich nach den für jene Zusatzanwen-
dung geltenden Regeln.

1.19 Einziehung und Sperre der Mastercard
1.19.1 Die Bank darf die Karte sperren und den Einzug der Karte 
(z. B. an Geldautomaten) veranlassen, wenn 
-   sie berechtigt ist, den Kartenvertrag aus wichtigem Grund 

zu kündigen,
-   sachliche Gründe im Zusammenhang mit der Sicherheit 

der Karte dies rechtfertigen oder
-   der Verdacht einer nicht autorisierten oder betrügeri-

schen Verwendung der Karte besteht.
Die Bank wird den Kontoinhaber unter Angabe der hierfür maß-
geblichen Gründe möglichst vor, spätestens jedoch unverzüglich 
nach der Sperre über diese unterrichten. Die Bank wird die Karte 
entsperren oder diese durch eine neue Karte ersetzen, wenn die 
Gründe für die Sperre nicht mehr gegeben sind. Auch hierüber 
unterrichtet sie den Karteninhaber unverzüglich.

1.19.2 Befindet sich auf der Karte für das Online Banking ein 
TAN-Generator oder eine Signaturfunktion, so hat die Sperre der 
Karte auch eine Sperrung des Online Banking-Zugangs zur Folge.

1.19.3 Hat der Karteninhaber auf einer eingezogenen Karte eine 
Zusatzanwendung gespeichert, so hat der Einzug der Karte zur 
Folge, dass er die Zusatzanwendung nicht mehr nutzen kann. 
Zum Zeitpunkt der Einziehung in der Karte gespeicherte unter-
nehmensgenerierte Zusatzanwendungen kann der Karteninha-
ber von der Bank herausverlangen, nachdem diese die Karte von 
der Stelle, die die Karte eingezogen hat, zur Verfügung gestellt 
bekommen hat. Die Bank ist berechtigt, das Herausgabeverlan-
gen in Bezug auf die unternehmensgenerierten Zusatzanwen-
dungen dadurch zu erfüllen, dass sie dem Karteninhaber die um 
die Zahlungsverkehrsfunktionen bereinigte Karte aushändigt. 
Die Möglichkeit zur weiteren Nutzung einer auf der Karte be-
findlichen bankgenerierten Zusatzanwendung richtet sich nach 
den für jene Zusatzanwendung geltenden Regeln.

2. ZUSATZANWENDUNGEN

2.1 Speicherung von Zusatzanwendungen auf der Karte
2.1.1 Der auf der Kreditkarte befindliche Chip kann auch als Spei-
chermedium für eine bankgenerierte Zusatzanwendung (z. B. 
in Form eines Jugendschutzmerkmals) oder für eine unterneh-
mensgenerierte Zusatzanwendung (z. B. in Form eines elektroni-
schen Fahrscheins) genutzt werden.
2.1.2 Die Nutzung einer bankgenerierten Zusatzanwendung 
richtet sich nach dem Rechtsverhältnis des Karteninhabers zur 
kartenausgebenden Bank.

2.1.3 Eine unternehmensgenerierte Zusatzanwendung kann 
der Karteninhaber nach Maßgabe des mit dem Unternehmen 
geschlossenen Vertrages nutzen. Es obliegt der Entscheidung 
des Karteninhabers, ob er seine Karte zur Speicherung einer 
unternehmensgenerierten Zusatzanwendung nutzen möchte. 
Die Speicherung einer unternehmensgenerierten Zusatzanwen-
dung auf der Karte erfolgt am Terminal des Unternehmens nach 
Absprache zwischen dem Karteninhaber und dem Unterneh-
men. Banken nehmen vom Inhalt der am Unternehmenstermi-
nal kommunizierten Daten keine Kenntnis.

2.2 Verantwortlichkeit des Unternehmens für den Inhalt einer 
unternehmensgenerierten Zusatzanwendung
Die kartenausgebende Bank stellt mit dem Chip auf der Karte 
lediglich die technische Plattform zur Verfügung, die es dem Kar-
teninhaber ermöglicht, in der Mastercard unternehmensgene-
rierte Zusatzanwendungen zu speichern. Eine Leistung, die das 
Unternehmen über die unternehmensgenerierte Zusatzanwen-
dung gegenüber dem Karteninhaber erbringt, richtet sich aus-
schließlich nach dem Inhalt des Vertragsverhältnisses zwischen 
dem Kunden und dem Unternehmen.

2.3 Reklamationsbearbeitung bei Zusatzanwendungen 
2.3.1 Einwendungen, die den Inhalt einer unternehmensgene-
rierten Zusatzanwendung betreffen, hat der Karteninhaber aus-
schließlich gegenüber dem Unternehmen geltend zu machen, 
das die Zusatzanwendung in die Karte eingespeichert hat. Das 
Unternehmen bearbeitet derartige Einwendungen auf Basis der 
bei ihm gespeicherten Daten. Der Karteninhaber darf die Mas-
tercard zum Zwecke der Reklamationsbearbeitung nicht dem 
Unternehmen aushändigen.

2.3.2 Einwendungen, die den Inhalt einer bankgenerierten Zu-
satzanwendung betreffen, hat der Kontoinhaber ausschließlich 
gegenüber der Bank geltend zu machen.

2.4 Keine Angabe der von der Bank an den Karteninhaber aus-
gegebenen PIN bei unternehmensgenerierten Zusatzanwen-
dungen
2.4.1 Bei der Speicherung, inhaltlichen Änderung oder Nutzung 
einer unternehmensgenerierten Zusatzanwendung auf der Kre-
ditkarte wird die von der kartenausgebenden Bank an den Kar-
teninhaber ausgegebene PIN nicht eingegeben.

2.4.2 Sofern das Unternehmen, das eine unternehmensgenerier-
te Zusatzanwendung in die Mastercard eingespeichert hat, dem 
Karteninhaber die Möglichkeit eröffnet, den Zugriff auf diese 
Zusatzanwendung mit einem separaten, von ihm wählbaren Le-
gitimationsmedium abzusichern, so darf der Karteninhaber zur 
Absicherung der unternehmensgenerierten Zusatzanwendung 
nicht die PIN verwenden, die ihm von der kartenausgebenden 
Bank für die Nutzung der Zahlungsverkehrsanwendungen zur 
Verfügung gestellt worden ist.
 
2.5 Sperrmöglichkeit von Zusatzanwendungen
Die Sperrung einer unternehmensgenerierten Zusatzanwen-
dung kommt nur gegenüber dem Unternehmen in Betracht, das 
die Zusatzanwendung in den Chip der Mastercard eingespei-
chert hat, und ist nur dann möglich, wenn das Unternehmen die 
Möglichkeit zur Sperrung seiner Zusatzanwendung vorsieht. Die 
Sperrung von bankgenerierten Zusatzanwendungen kommt nur 
gegenüber der Bank in Betracht und richtet sich nach dem mit 
der Bank geschlossenen Vertrag.

3. MASTERCARD® IDENTITY CHECK™

3.1 Einleitung
Mastercard® Identity Check™ ist ein Verfahren, um das Bezahlen 
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im Internet sicherer zu machen, indem die Identität des Karten-
inhabers anhand persönlicher Daten geprüft wird. Vorausset-
zung dafür ist, dass auch der Online-Händler an diesem Verfah-
ren teilnimmt. Beim Bezahlvorgang bestätigt der Karteninhaber 
entweder per Touch-ID/Fingerprint bzw. per PIN über die App 
„Transakt“ oder mittels Eingabe einer auf den Einzelumsatz be-
zogenen Transaktionsnummer (mobileTAN), dass er die Zahlung 
beauftragt. 

Für die Teilnahme an Mastercard® Identity Check™ wird ein mo-
biles Endgerät mit der Möglichkeit der Nutzung der App „Trans-
akt“ oder ein Endgerät mit der Möglichkeit des SMS-Empfangs 
benötigt. Zur Teilnahme am Verfahren ist eine Registrierung er-
forderlich.

Insbesondere die Geheimhaltungs- und Schutzpflichten gemäß 
Nummern 1.8.3 und 1.8.4 sind ebenfalls für das Mastercard® 
Identity Check™-Verfahren einzuhalten. 

3.2 Registrierung
Für die Teilnahme an Mastercard® Identity Check™ müssen sich 
Karteninhaber über die Homepage ihres kartenausgebenden 
Instituts registrieren. Erst nach Registrierung ist ein Online-Ein-
kauf mit Mastercard® Identity Check™ möglich. Im Rahmen des 
Registrierungsvorgangs fordert der Karteninhaber zunächst 
einen Identifikationscode an. Die Übermittlung des Identifika-
tionscodes erfolgt per SMS (nach Eingabe bestimmter persön-
licher Daten sowie der Mobilfunknummer). Nach Eingabe des 
Identifikationscodes legt der Karteninhaber fest, mit welcher Va-
riante des Identity-Check-Verfahrens er sich künftig legitimieren 
möchte.
 
3.2.1 App-Verfahren „Transakt“
Im Registrierungsprozess für das App-Verfahren wird der Karten-
inhaber aufgefordert, die App „Transakt“ über den IOS App Store 
oder Google Play Store herunterzuladen auf sein Smartphone 
oder Tablet. Zum Verknüpfen der Kreditkarte mit der App ist 
der auf der Registrierungsseite angezeigte QR-Code zu scannen 
oder alternativ der angezeigte Zahlencode in die App manuell 
einzugeben. Hierzu ist in der App der Menüpunkt „Kreditkarte 
hinzufügen“ zu öffnen und der dortigen Prozessbeschreibung 
zu folgen. Im Anschluss vergibt der Karteninhaber noch eine 
selbstgewählte PIN oder kann alternativ die Funktion Touch ID 
/ Fingerabdruckerkennung seines mobilen Gerätes auswählen, 
um die späteren Zahlungsbestätigungen entsprechend durchzu-
führen. Die Nutzung der App ist auch offline möglich. Muss die 
App z. B. aufgrund eines Gerätewechsels neu installiert werden 
oder wurde die PIN zur Nutzung der App vergessen, muss eine 
erneute Registrierung durchgeführt werden.

3.2.2 mobileTAN-Verfahren
Im Rahmen des Registrierungsprozesses für das mobileTAN-Ver-
fahren gibt der Karteninhaber die Rufnummer seines Mobilte-
lefons an, an das die zur Zahlungsfreigabe erforderliche TAN 
übermittelt werden soll. Dazu muss auch eine Sicherheitsfrage 
festgelegt werden, die ggf. als zusätzliche Absicherung beim 
Einkauf angefragt werden kann. Ändert sich die für das mobi-
le-TAN-Verfahren genutzte Mobilfunknummer oder wurde die 
Antwort der Sicherheitsfrage vergessen, muss eine erneute Re-
gistrierung durchgeführt werden.

 Die Nutzung der gesicherten Authentifizierung für Online-Trans-
aktionen steht so unmittelbar nach Registrierung zur Verfügung.

3.3 Kosten
Während der Registrierung und beim Laden und Nutzen der App 
„Transakt“ können Entgelte des jeweils genutzten Mobilfunk- 
oder Internetanbieters anfallen. Falls das kartenausgebende Ins-

titut für die Nutzung des mobileTAN-Verfahrens Entgelte erhebt, 
wird der Karteninhaber darüber im Rahmen des Registrierungs-
prozesses informiert.

3.4 Sorgfaltsanforderungen an den Karteninhaber
Der Karteninhaber hat dafür Sorge zu tragen, dass kein Dritter 
zur Durchführung von gesicherten Online-Transaktionen Zugang 
zu seinem mobilen Gerät erlangt. Das kartenausgebende Insti-
tut wird seine Kunden niemals per Email oder Anruf zur Regist-
rierung oder Bekanntgabe ihrer Registrierungsdaten auffordern. 
Das Gerät, mit dem eine TAN empfangen wird sollte nicht gleich-
zeitig für die Online-Transaktion genutzt werden (physische 
Trennung der Kommunikationskanäle). 
Der Karteninhaber hat die Übereinstimmung der ihm von sei-
nem kartenausgebenden Institut übermittelten Transaktions-
daten mit den von ihm für die Transaktion vorgesehenen Daten 
abzugleichen. Bei Unstimmigkeiten ist die Transaktion abzubre-
chen und das kartenausgebende Institut zu informieren. 

3.5 Abmeldung Mastercard® Identity Check™
3.5.1 Der Karteninhaber kann sich von der Teilnahme am Verfah-
ren in Textform (First Data GmbH, Marienbader Platz 1, 61348 
Bad Homburg v. d. Höhe) oder telefonisch (+49(0)69 / 7933-
2555) abmelden.

3.5.2 Wenn sich der Karteninhaber abgemeldet hat, ist es ihm 
nicht mehr möglich, seine Kreditkarte für Online-Transaktionen 
bei teilnehmenden Händlern einzusetzen. Dazu ist eine Neure-
gistrierung für Mastercard® Identity Check™ erforderlich.

3.6 Drittdienstleister
Das kartenausgebende Institut hat mit der Implementierung von 
Mastercard® Identity Check™ die First Data GmbH mit Sitz in Bad 
Homburg, Deutschland, als seinen Dienstleister beauftragt. First 
Data GmbH setzt die Netcetera AG mit Sitz in Zürich, Schweiz 
und deren Subdienstleister Entersekt als Dienstleister ein, wobei 
Entersekt keine personenbezogenen Daten des Karteninhabers 
erhält und speichert. Die Registrierung für Mastercard® Iden-
tity Check™ erfolgt direkt bei Netcetera, wo die Daten des Kar-
teninhabers aus dem Registrierungsprozess hinterlegt werden. 
Nimmt ein Händler am Mastercard® Identity Check™-Verfahren 
teil, übernimmt Netcetera die Authentifizierung des Karteninha-
bers und teilt dem Händler mit, ob der Authentifizierungsprozess 
erfolgreich war. Netcetera verfügt auf Grund einer entsprechen-
den Zertifizierung über ein angemessenes Datenschutzniveau 
im Sinne der EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO). First 
Data GmbH hat mit Netcetera die EU-Standardvertragsklauseln 
zum Datenschutz vereinbart.

4. ÄNDERUNGEN DER GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

 Änderungen dieser Geschäftsbedingungen werden dem Karten-
inhaber spätestens zwei Monate vor dem vorgeschlagenen Zeit-
punkt ihres Wirksamwerdens in Textform angeboten. Hat der 
Karteninhaber mit der Bank im Rahmen seiner Geschäftsbezie-
hung einen elektronischen Kommunikationsweg vereinbart (z. B. 
das Online Banking), können die Änderungen auch auf diesem 
Weg angeboten werden. Der Karteninhaber kann den Änderun-
gen vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt ihres Wirksamwerdens 
entweder zustimmen oder sie ablehnen. Die Zustimmung des 
Karteninhabers gilt als erteilt, wenn er seine Ablehnung nicht 
vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des Wirksamwerdens der 
Änderungen angezeigt hat. Auf diese Genehmigungswirkung 
wird ihn die Bank in ihrem Angebot besonders hinweisen.
Werden dem Kunden Änderungen dieser Bedingungen angebo-
ten, kann er diese Geschäftsbeziehung vor dem vorgeschlagenen 
Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Änderungen auch fristlos 
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und kostenfrei kündigen. Auf dieses Kündigungsrecht wird ihn 
die Bank in ihrem Angebot besonders hinweisen.

5. BESCHWERDE- UND ALTERNATIVE STREITBEILEGUNGS-
VERFAHREN

Der Karteninhaber hat folgende außergerichtliche Möglichkeiten:
-   Der Karteninhaber kann sich mit einer Beschwerde an die 

im Preis- und Leistungsverzeichnis genannte Kontaktstel-
le der Bank wenden. Die Bank wird Beschwerden in Text-
form (z. B. mittels Brief, Telefax oder E-Mail) beantworten.

-   Die Bank nimmt am Streitbeilegungsverfahren der Ver-
braucherschlichtungsstelle „Ombudsmann der privaten 
Banken“ (www.bankenombudsmann.de) teil. Dort hat der 
Verbraucher die Möglichkeit, zur Beilegung einer Strei-
tigkeit mit der Bank den Ombudsmann der privaten Ban-
ken anzurufen. Betrifft der Beschwerdegegenstand eine 
Streitigkeit über einen Zahlungsdienstevertrag (§ 675f. 
des Bürgerlichen Gesetzbuches), können auch Kartenin-
haber, die nicht Verbraucher sind, den Ombudsmann der 
privaten Banken anrufen. Näheres regelt die „Verfahrens-

  ordnung für die Schlichtung von Kundenbeschwerden 
im deutschen Bankgewerbe“, die auf Wunsch zur Verfü-
gung gestellt wird oder im Internet unter www.banken-
verband.de abrufbar ist. Die Beschwerde ist in Textform 
(z. B. mittels Brief, Telefax oder E-Mail) an die Kundenbe-
schwerdestelle beim Bundesverband deutscher Banken 

  e. V., Postfach 04 03 07, 10062 Berlin, Telefax: (030) 1663-
3169, E-Mail: ombudsmann@bdb.de zu richten.

-   Ferner besteht für den Karteninhaber die Möglichkeit, 
sich jederzeit schriftlich oder zur dortigen Niederschrift 
bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, 
Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn, über Verstö-
ße der Bank gegen das Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz 
(ZAG), die §§ 675c bis 676c des Bürgerlichen Gesetzbu-
ches (BGB) oder gegen Art. 248 des Einführungsgesetzes 
zum Bürgerlichen Gesetzbuch (EGBGB) zu beschweren.

-   Die Europäische Kommission hat unter http://ec.europa.
eu/consumers/odr/ eine Europäische Online-Streitbei-
legungsplattform (OS-Plattform) errichtet. Die OS-Platt-
form kann ein Verbraucher für die außergerichtliche Bei-
legung einer Streitigkeit aus Online-Verträgen mit einem 
in der EU niedergelassenen Unternehmen nutzen.
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1. LEISTUNGSUMFANG

1.1 Die Bank steht ihrem Kunden (Kontoinhaber), der kein Ver-
braucher ist, für die Datenfernübertragung auf elektronischem 
Wege - nachfolgend „Datenfernübertragung“ oder „DFÜ“ ge-
nannt - zur Verfügung. Die Datenfernübertragung umfasst die 
Einrichtung und Abruf von Dateien (insbesondere Übermittlung 
von Aufträgen und Informationsabruf).

1.2 Die Bank gibt dem Kunden die Dienstleistungsarten bekannt, 
die er im Rahmen der Datenfernübertragung nutzen kann. Zur 
Nutzung der Datenfernübertragung gelten die mit der Bank ver-
einbarten Verfügungslimite.

1.3 Die Datenfernübertragung ist über die EBICS-Anbindung 
(Anlagen 1a bis 1c) möglich. 

1.4 Der Satz- und Dateiaufbau für die Übermittlung von Aufträ-
gen und den Informationsabruf wird in der Spezifikation der Da-
tenformate (Anlage 2) beschrieben.

2. NUTZER UND TEILNEHMER, LEGITIMATIONS- UND SI-
CHERUNGSMEDIEN 

2.1 Aufträge können über die EBICS- Anbindung nur vom Kunden 
oder von seinen Kontobevollmächtigten erteilt werden. Kunde 
und Kontobevollmächtigte werden im Folgenden einheitlich als 
„Nutzer“ bezeichnet. Zur Autorisierung von per DFÜ übermittel-
ten Auftragsdaten mittels elektronischer Unterschrift benötigt 
jeder Nutzer jeweils individuelle, von der Bank freigeschaltete 
Legitimationsmedien. Die Anforderungen an die Legitimations-
medien sind in Anlage 1a definiert. 

2.2 Für den Datenaustausch über die EBICS-Anbindung kann der 
Kunde zusätzlich zu den Bevollmächtigten „Technische Teilneh-
mer“ benennen, die lediglich befugt sind, den Datenaustausch 
durchzuführen. Nutzer und Technische Teilnehmer werden im 
Folgenden unter dem Begriff „Teilnehmer“ zusammengefasst. 
Für die Absicherung des Datenaustauschs benötigt jeder Teil-
nehmer jeweils individuelle, von der Bank freigeschaltete Siche-
rungsmedien. Die Anforderungen an die Sicherungsmedien sind 
in Anlage 1a beschrieben.

3. VERFAHRENSBESTIMMUNGEN

3.1 Für das zwischen Kunde und Bank vereinbarte Übertragungs-
verfahren gelten jeweils die in Anlage 1a „EBICS-Anbindung“ sowie 
die in der Dokumentation der technischen Schnittstellen (Anlage 
1b „Spezifikation der EBICS-Anbindung) und der "Spezifikation der 
Datenformate" (Anlage 2) beschriebenen Anforderungen. 

3.2 Der Kunde ist verpflichtet sicherzustellen, dass alle Teilneh-
mer das DFÜ-Verfahren und die Spezifikationen beachten.

3.3 Die Belegung der Datenfelder richtet sich nach den Bele-
gungs- und Kontrollrichtlinien des jeweils genutzten Formates 
(Anlage 2). 

3.4 Der Nutzer hat die Kundenkennung des Zahlungsempfängers 
beziehungsweise des Zahlers gemäß den maßgeblichen Sonder-
bedingungen zutreffend anzugeben. Die in die Abwicklung des 
Zahlungsauftrages eingeschalteten Zahlungsdienstleister sind 
berechtigt, die Bearbeitung ausschließlich anhand der Kunden-
kennung vorzunehmen. Fehlerhafte Angaben können Fehlleitun-
gen des Auftrages zur Folge haben. Schäden und Nachteile, die 
hieraus entstehen, gehen zu Lasten des Kunden.

3.5 Vor der Übertragung von Auftragsdaten an die Bank ist eine 
Aufzeichnung der zu übertragenden Dateien mit deren vollstän-
digem Inhalt sowie der zur Prüfung der Legitimation übermit-
telten Daten zu erstellen. Diese ist von dem Kunden mindestens 
für einen Zeitraum von 30 Kalendertagen ab dem in der Datei 
angegebenen Ausführungstermin (für Überweisungen) bezie-
hungsweise Fälligkeitstermin (Lastschriften) oder bei mehreren 
Terminen dem spätesten Termin in der Form nachweisbar zu hal-
ten, dass die Datei auf Anforderung der Bank kurzfristig erneut 
zur Verfügung gestellt werden kann, sofern nichts Abweichen-
des vereinbart wird.

3.6 Außerdem hat der Kunde für jede Einreichung und jeden 
Abruf von Dateien ein maschinelles Protokoll, das inhaltlich den 
Bestimmungen von Nummer 10 der "Spezifikation der EBICS-An-
bindung" (Anlage 1b) entspricht, zu erstellen, zu seinen Unter-
lagen zu nehmen und auf Anforderung der Bank zur Verfügung 
zu stellen.

3.7 Soweit die Bank dem Kunden Daten über Zahlungsvorgänge 
zur Verfügung stellt, die noch nicht endgültig bearbeitet sind, 
stellen sie lediglich eine unverbindliche Information dar. Die Da-
ten sind jeweils besonders gekennzeichnet.

3.8 Die per DFÜ eingelieferten Auftragsdaten sind wie mit der 
Bank vereinbart mit Elektronischer Unterschrift zu autorisieren. 
Diese Auftragsdaten werden als Auftrag wirksam bei Einrei-
chung mit Elektronischer Unterschrift, wenn
•  alle erforderlichen Elektronischen Unterschriften der Nut-

zer per Datenfernübertragung innerhalb des vereinbar-
ten Zeitraumes eingegangen sind und

•  die Elektronischen Unterschriften mit den vereinbarten 
Schlüsseln erfolgreich geprüft werden können.

der NATIONAL-BANK AG*

BEDINGUNGEN FÜR DIE
DATENFERNÜBERTRAGUNG

*  Nachfolgend als „Bank“ bezeichnet. Nähere Angaben zur Bank sind in ihrem 
„Preis- und Leistungsverzeichnis“ enthalten.
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4. VERHALTENS- UND SORGFALTSPFLICHTEN IM UM-
GANG MIT DEN LEGITIMATIONSMEDIEN FÜR DIE AUTORI-
SIERUNG DES AUFTRAGES 

4.1 Der Kunde ist in Abhängigkeit von dem mit der Bank verein-
barten Übertragungsverfahren verpflichtet sicherzustellen, dass 
alle Nutzer die Pflichten aus diesen Bedingungen die in Anlage 
1a beschriebenen Legitimationsverfahren einhalten.

4.2 Mit Hilfe eines von der Bank freigeschalteten Legitimations-
mediums kann der Nutzer Aufträge erteilen. Der Kunde stellt 
sicher, dass jeder Nutzer dafür Sorge trägt, dass keine andere 
Person in den Besitz seines Legitimationsmediums kommt oder 
Kenntnis von dem zu dessen Schutz dienenden Passwort erlangt. 
Denn jede andere Person, die im Besitz des Mediums oder eines 
entsprechenden Duplikates ist, kann in Verbindung mit dem da-
zugehörigen Passwort die vereinbarten Dienstleistungen miss-
bräuchlich nutzen. Insbesondere Folgendes ist zum Schutz des 
Legitimationsmediums und des Passwortes zu beachten:
•  Das Legitimationsmedium muss vor unberechtigtem 

Zugriff geschützt und sicher verwahrt werden; das zum 
Schutz des Legitimationsmediums dienende Passwort 
darf nicht auf dem Legitimationsmedium notiert oder 
als Abschrift mit diesem zusammen aufbewahrt werden 
oder ungesichert elektronisch abgespeichert werden;

• das Legitimationsmedium darf nicht dupliziert werden;
•  bei Eingabe des Passwortes ist sicherzustellen, dass ande-

re Personen dieses nicht ausspähen können.

5. VERHALTENS- UND SORGFALTSPFLICHTEN IM UM-
GANG MIT DEN SICHERUNGSMEDIEN FÜR DEN DATEN-
AUSTAUSCH

5.1 Der Kunde ist im Rahmen der EBICS-Anbindung verpflichtet 
sicherzustellen, dass alle Teilnehmer die in Anlage 1a beschriebe-
nen Sicherungsverfahren einhalten. 
Mit Hilfe der von der Bank freigeschalteten Sicherungsmedien si-
chert der Teilnehmer den Datenaustausch ab. Der Kunde ist dazu 
verpflichtet sicherzustellen, dass jeder Teilnehmer dafür Sorge 
trägt, dass keine andere Person in den Besitz seines Sicherungs-
mediums kommt oder dieses nutzen kann. Insbesondere im Falle 
der Ablage auf einem technischen System muss das Sicherungs-
medium des Teilnehmers in einer technischen Umgebung ge-
speichert werden, die vor unautorisiertem Zugriff geschützt ist. 
Denn jede andere Person, die Zugriff auf das Sicherungsmedium 
oder ein entsprechendes Duplikat hat, kann den Datenaustausch 
missbräuchlich durchführen.

 
6. SICHERHEIT DES KUNDENSYSTEMS

Der Kunde hat für einen ausreichenden Schutz der von ihm für 
die Datenfernübertragung eingesetzten Systeme Sorge zu tra-
gen. Die für das EBICS-Verfahren geltenden Sicherheitsanforde-
rungen sind in Anlage 1c beschrieben.

7. SPERRE DER LEGITIMATIONS- UND SICHERUNGSMEDIEN

7.1 Gehen die Legitimations- oder Sicherungsmedien verloren, 
werden sie anderen Personen bekannt oder besteht der Verdacht 
ihrer missbräuchlichen Nutzung, so hat der Teilnehmer unver-
züglich seinen DFÜ-Zugang bei der Bank zu sperren oder sperren 
zu lassen. Näheres regelt die Anlage 1a. Der Teilnehmer kann der 
Bank eine Sperranzeige jederzeit auch über die gesondert mitge-
teilten Kontaktdaten aufgeben.

7.2 Der Kunde kann außerhalb des DFÜ-Verfahrens die Verwen-
dung der Legitimations- und Sicherungsmedien eines Teilneh-
mers oder den gesamten DFÜ-Zugang über die von der Bank be-
kannt gegebene Sperrfazilität sperren lassen.

7.3 Die Bank wird den gesamten DFÜ-Zugang sperren, wenn der 
Verdacht einer missbräuchlichen Nutzung des DFÜ-Zugangs be-
steht. Sie wird den Kunden hierüber außerhalb des DFÜ-Verfah-
rens informieren. Diese Sperre kann mittels DFÜ nicht aufgeho-
ben werden.

8. BEHANDLUNG EINGEHENDER AUFTRAGSDATEN 
DURCH DIE BANK

8.1 Die der Bank per DFÜ-Verfahren erteilten Auftragsdaten 
werden im Rahmen des ordnungsgemäßen Arbeitsablaufes be-
arbeitet.

8.2 Die Bank prüft anhand der von den Teilnehmern mittels der 
Sicherungsmedien erstellten Signaturen, ob der Absender be-
rechtigt ist, den Datenaustausch durchzuführen. Ergibt die Prü-
fung Unstimmigkeiten, wird die Bank die betreffenden Auftrags-
daten nicht verarbeiten und dem Kunden hierüber unverzüglich 
eine Information zur Verfügung stellen.

8.3 Die Bank prüft die per DFÜ übermittelten Auftragsdaten 
anhand der von den Nutzern mittels der Legitimationsmedien 
erstellten Elektronischen Unterschriften sowie die Übereinstim-
mung der Auftragsdatensätze mit den Bestimmungen gemäß 
Anlage 2. Ergibt die Prüfung Unstimmigkeiten, wird die Bank die 
betreffenden Auftragsdaten nicht bearbeiten und dem Kunden 
hierüber unverzüglich eine Information zur Verfügung stellen. 
Die Bank ist berechtigt, nicht vollständig autorisierte Auftrags-
daten nach Ablauf des von der Bank gesondert mitgeteilten Zeit-
limits zu löschen.

8.4 Ergeben sich bei den von der Bank durchgeführten Prüfun-
gen der Dateien oder Datensätze nach Anlage 2 Fehler, so wird 
die Bank die fehlerhaften Dateien oder Datensätze in geeigneter 
Form nachweisen und sie dem Nutzer unverzüglich mitteilen. 
Die Bank ist berechtigt, die fehlerhaften Dateien oder Daten-
sätze von der weiteren Bearbeitung auszuschließen, wenn die 
ordnungsgemäße Ausführung des Auftrages nicht sichergestellt 
werden kann.

8.5 Die Bank ist verpflichtet, die Abläufe und die Weiterleitung 
der Aufträge zur Bearbeitung im Kundenprotokoll (siehe Anlage 
1a) zu dokumentieren. Der Kunde ist seinerseits verpflichtet, das 
Kundenprotokoll zeitnah abzurufen und sich über den Status der 
Auftragsbearbeitung zu informieren. Bei Unstimmigkeiten soll 
er sich mit der Bank in Verbindung setzen.

9. RÜCKRUF

9.1 Vor der Autorisierung der Auftragsdaten kann der Kunde die 
Datei zurückrufen. Änderungen einzelner Auftragsdaten sind 
nur durch Rückruf der gesamten Datei und erneute Einlieferung 
möglich. Die Bank kann einen Rückruf nur beachten, wenn ihr 
dieser so rechtzeitig zugeht, dass seine Berücksichtigung im Rah-
men des ordnungsgemäßen Arbeitsablaufes möglich ist.

9.2 Die Widerrufbarkeit eines Auftrages richtet sich nach den 
dafür geltenden Sonderbedingungen (z. B. "Bedingungen für 
den Überweisungsverkehr"). Der Widerruf von Aufträgen kann 
außerhalb des DFÜ-Verfahrens oder, wenn mit dem Kunden ver-
einbart, nach den Vorgaben von Kapitel 11 der Anlage 2 erfolgen. 
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Hierzu hat der Kunde der Bank die Einzelangaben des Original-
auftrages mitzuteilen.

10. AUSFÜHRUNG DER AUFTRÄGE

10.1 Die Bank wird die Aufträge ausführen, wenn alle nachfol-
genden Ausführungsbedingungen vorliegen:
•  Die per DFÜ eingelieferten Auftragsdaten wurden gemäß 

Numme r 3.8 autorisiert.
• Das festgelegte Datenformat ist eingehalten.
• Das Verfügungslimit ist nicht überschritten.
•  Die Ausführungsvoraussetzungen nach den für die jewei-

lige Auftragsart maßgeblichen Sonderbedingungen (z. B. 
ausreichende Kontodeckung gemäß den "Bedingungen 
für den Überweisungsverkehr") liegen vor.

10.2 Liegen die Ausführungsbedingungen nach Nummer 9.1 
nicht vor, wird die Bank den Auftrag nicht ausführen und den 
Kunden über die Nichtausführung unverzüglich auf dem verein-
barten Weg unterrichten. Soweit möglich, nennt die Bank dem 
Kunden die Gründe und Fehler, die zur Nichtausführung geführt 
haben, und Möglichkeiten, wie diese Fehler berichtigt werden 
können.

11. HAFTUNG

11.1 Haftung der Bank bei einer nicht autorisierten DFÜ-Verfü-
gung und einer nicht, fehlerhaft oder verspätet ausgeführten 
DFÜ-Verfügung
Die Haftung der Bank bei einer nicht autorisierten DFÜ-Ver-
fügung und nicht, fehlerhaft oder verspätet ausgeführten 
DFÜ-Verfügung richtet sich nach den für die jeweilige Auftrags-
art vereinbarten Sonderbedingungen (z. B. "Bedingungen für den 
Überweisungsverkehr").

11.2 Haftung des Kunden bei missbräuchlicher Nutzung der Le-
gitimations- oder Sicherungsmedien
11.2.1  Haftung des Kunden für nicht autorisierte Zahlungsvor-
gänge vor der Sperranzeige
11.2.1.1 Kommt es vor der Sperranzeige zu nicht autorisierten 
Zahlungsvorgängen aufgrund einer missbräuchlichen Nutzung 
der Legitimations- oder Sicherungsmedien, haftet der Kunde 
gegenüber der Bank für die ihr dadurch entstehenden Schäden, 
wenn der Teilnehmer fahrlässig oder vorsätzlich gegen seine Ver-
haltens- und Sorgfaltspflichten verstoßen hat. Der § 675v des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs findet keine Anwendung.

11.2.1.2 Der Kunde ist nicht zum Ersatz des Schadens nach der 
Nummer 11.2.1.1 verpflichtet, wenn der Teilnehmer die Sperr- 
anzeige nach Nummer 7.1 nicht abgeben konnte, weil die Bank 
nicht die Möglichkeit zur Entgegennahme der Sperranzeige si-
chergestellt hatte und der Schaden dadurch vermieden worden 
wäre.

11.2.1.3 Die Haftung für Schäden, die innerhalb des Zeitraums, 
für den das Verfügungslimit gilt, verursacht werden, beschränkt 
sich jeweils auf das vereinbarte Verfügungslimit.

11.2.1.4 Die Absätze 11.2.1.2 und 11.2.1.3 finden keine Anwendung, 
wenn der Teilnehmer in betrügerischer Absicht gehandelt hat.

11.2.2 Haftung des Kunden bei sonstigen nicht autorisierten 
Vorgängen vor der Sperranzeige
Beruhen nicht autorisierte Vorgänge, die keine Zahlungsvorgän-
ge sind, vor der Sperranzeige auf der Nutzung eines verloren-
gegangenen oder gestohlenen Legitimations- oder Sicherungs-

mediums oder auf der sonstigen missbräuchlichen Nutzung des 
Legitimations- oder Sicherungsmediums und ist der Bank hier-
durch ein Schaden entstanden, haften der Kunde und die Bank 
nach den gesetzlichen Grundsätzen des Mitverschuldens.

11.2.3 Haftung der Bank ab der Sperranzeige
Sobald die Bank eine Sperranzeige eines Teilnehmers erhalten 
hat, übernimmt sie alle danach durch nicht autorisierte Aufträge 
entstehenden Schäden. Dies gilt nicht, wenn ein Teilnehmer in 
betrügerischer Absicht gehandelt hat.

11.3 Haftungsausschluss
Haftungsansprüche sind ausgeschlossen, wenn die einen An-
spruch begründenden Umstände auf einem ungewöhnlichen 
und unvorhersehbaren Ereignis beruhen, auf das diejenige Par-
tei, die sich auf dieses Ereignis beruft, keinen Einfluss hat und 
dessen Folgen trotz Anwendung der gebotenen Sorgfalt von ihr 
nicht hätten vermieden werden können.

12. SCHLUSSBESTIMMUNGEN

Die in diesen Bedingungen erwähnten, nachfolgend aufgeführ-
ten Anlagen sind Bestandteil der mit dem Kunden geschlosse-
nen Vereinbarung:

• Anlage 1a: EBICS-Anbindung
• Anlage 1b: Spezifikation der EBICS-Anbindung
•  Anlage 1c:  Sicherheitsanforderungen an das EBICS- 

Kundensystem
• Anlage 2: Spezifikation der Datenformate
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ANLAGE 1A: 

EBICS-ANBINDUNG

1. Legitimations- und Sicherungsverfahren
Der Kunde (Kontoinhaber) benennt der Bank die Teilnehmer und 
deren Berechtigungen im Rahmen der Datenfernübertragung.
Folgende Legitimations- und Sicherungsverfahren werden in der 
EBICS-Anbindung eingesetzt:
• Elektronische Unterschriften,
• Authentifikationssignatur,
• Verschlüsselung.
Für jedes Legitimations- und Sicherungsverfahren verfügt der 
Teilnehmer über ein individuelles Schlüsselpaar, das aus einem 
privaten und einem öffentlichen Schlüssel besteht. Die öffentli-
chen Teilnehmerschlüssel sind der Bank gemäß dem in Nummer 
2 beschriebenen Verfahren mitzuteilen. Die öffentlichen Bank-
schlüssel sind gemäß dem in Nummer 2 beschriebenen Verfah-
ren gegen unautorisiertes Verändern zu schützen. Die Schlüssel-
paare des Teilnehmers können auch für die Kommunikation mit 
anderen Banken eingesetzt werden.

1.1 Elektronische Unterschriften
Für die Elektronischen Unterschriften (EU) der Teilnehmer sind 
die folgenden Unterschriftsklassen definiert:
• Einzelunterschrift (Typ „E”),
• Erstunterschrift (Typ „A“),
• Zweitunterschrift (Typ „B“),
• Transportunterschrift (Typ „T“).
Als bankfachliche EU bezeichnet man EU vom Typ „E“, „A“ oder 
„B“. Bankfachliche EU dienen der Autorisierung von Aufträgen. 
Aufträge können mehrere bankfachliche EU benötigen, die von 
unterschiedlichen Nutzern (Kontoinhaber und deren Bevoll-
mächtigte) geleistet werden müssen. Für jede unterstützte Auf-
tragsart wird zwischen Bank und Kunde eine Mindestanzahl er-
forderlicher bankfachlicher EU vereinbart.

EU vom Typ „T“, die als Transportunterschriften bezeichnet 
werden, werden nicht zur bankfachlichen Freigabe von Aufträ-
gen verwendet, sondern lediglich zu deren Übertragung an die 
Banksysteme. “Technische Teilnehmer“ (siehe Nummer 2.2) kön-
nen nur eine EU vom Typ „T“ zugewiesen bekommen.
Mit dem vom Kunden verwendeten Programm können verschie-
dene Nachrichten (z. B. Aufträge für den SEPA- und Auslandszah-
lungsverkehr, aber auch für Initialisierung, den Protokollabruf 
und die Abholung von Konto- und Umsatzinformationen etc.) 
erstellt werden. Die Bank teilt dem Kunden mit, welche Nach-
richtenarten genutzt werden können und welcher EU-Typ hierfür 
anzuwenden ist.

1.2 Authentifikationssignatur
Im Gegensatz zur EU, die Auftragsdaten signiert, wird die Authen-
tifikationssignatur über die einzelne EBICS-Nachricht einschließ-
lich Steuerungs- und Anmeldedaten und die darin enthaltenen 
EU gebildet. Mit Ausnahme einiger in der EBICS-Spezifikation 
definierter systembedingter Auftragsarten wird die Authentifika-
tionssignatur bei jedem Transaktionsschritt sowohl vom Kunden  
als auch vom Banksystem geleistet. Der Kunde muss gewährleis-
ten, dass eine Software eingesetzt wird, die die Authentifikations-
signatur jeder von der Bank übermittelten EBICS-Nachricht unter 
Berücksichtigung der Aktualität und Authentizität der gespei-
cherten öffentlichen Schlüssel der Bank gemäß den Vorgaben der 
EBICS-Spezifikation (siehe Anlage 1b) prüft. 

1.3 Verschlüsselung
Zur Gewährleistung der Geheimhaltung der bankfachlichen Da-
ten auf Anwendungsebene sind die Auftragsdaten vom Kunden 
unter Berücksichtigung der Aktualität und Authentizität der ge-

speicherten öffentlichen Schlüssel der Bank gemäß den Vorga-
ben der EBICS-Spezifikation (siehe Anlage 1b) zu verschlüsseln.
Darüber hinaus ist auf den externen Übertragungsstrecken 
zwischen Kunden- und Banksystem zusätzlich eine Transport-
verschlüsselung vorzunehmen. Der Kunde muss gewährleisten, 
dass eine Software eingesetzt wird, die gemäß den Vorgaben der 
EBICS-Spezifikation (siehe Anlage 1b) Aktualität und Authentizi-
tät der hierfür eingesetzten Serverzertifikate der Bank überprüft.

2. Initialisierung der EBICS-Anbindung
2.1 Einrichtung der Kommunikationsverbindung
Der Kommunikationsaufbau erfolgt unter Verwendung einer 
URL (Uniform Ressource Locator). Alternativ kann auch eine 
IP-Adresse der jeweiligen Bank benutzt werden. Die URL oder die 
IP-Adresse wird dem Kunden bei Vertragsabschluss mit der Bank 
mitgeteilt.

Die Bank teilt den vom Kunden benannten Teilnehmern zur Auf-
nahme der EBICS-Anbindung folgende Daten mit:
• URL oder IP-Adresse der Bank,
• Bezeichnung der Bank,
• Host-ID,
•  zulässige Version(en) für das EBICS-Protokoll und der Si-

cherungsverfahren,
• Partner-ID (Kunden-ID),
• User-ID,
• System-ID (für technische Teilnehmer),
•  weitere spezifische Angaben zu Kunden- und Teilnehmer-

berechtigungen.
Für die dem Kunden zugeordneten Teilnehmer vergibt die Bank 
jeweils eine User-ID, die den Teilnehmer eindeutig identifiziert. 
Soweit dem Kunden ein oder mehrere Technische Teilnehmer zu-
geordnet sind (Multi-User-System), vergibt die Bank zusätzlich 
zur User-ID eine System-ID. Soweit kein Technischer Teilnehmer 
festgelegt ist, sind System-ID und User-ID identisch.

2.2 Initialisierung der Teilnehmerschlüssel
Die vom Teilnehmer eingesetzten Schlüsselpaare für die bank-
fachliche EU, die Verschlüsselung der Auftragsdaten und die Au-
thentifikationssignatur müssen zusätzlich zu den in Nummer 1 
beschriebenen allgemeinen Bedingungen den nachfolgenden 
Anforderungen genügen:
1.    Die Schlüsselpaare sind ausschließlich und eindeutig 

dem Teilnehmer zugeordnet.
2.    Soweit der Teilnehmer seine Schlüssel eigenständig gene-

riert, sind die privaten Schlüssel mit Mitteln zu erzeugen, 
die der Teilnehmer unter seiner alleinigen Kontrolle hal-
ten kann.

3.    Sofern die Schlüssel von einem Dritten zur Verfügung ge-
stellt werden, ist sicherzustellen, dass der Teilnehmer in 
den alleinigen Besitz der privaten Schlüssel gelangt.

4.    Für die zur Legitimation eingesetzten privaten Schlüssel 
definiert jeder Nutzer pro Schlüssel ein Passwort, das den 
Zugriff auf den jeweiligen privaten Schlüssel absichert.

5.    Für die zur Absicherung des Datenaustausches einge-
setzten privaten Schlüssel definiert jeder Teilnehmer pro 
Schlüssel ein Passwort, das den Zugriff auf den jeweiligen 
privaten Schlüssel absichert. Auf dieses Passwort kann 
verzichtet werden, wenn das Sicherungsmedium des Teil-
nehmers in einer technischen Umgebung gespeichert ist, 
die vor unautorisiertem Zugriff geschützt ist.

Für die Initialisierung des Teilnehmers bei der Bank ist die Über-
mittlung der öffentlichen Schlüssel des Teilnehmers an das 
Banksystem erforderlich. Hierfür übermittelt der Teilnehmer der 
Bank seine öffentlichen Schlüssel auf zwei voneinander unab-
hängigen Kommunikationswegen:
•  über die EBICS-Anbindung mittels der hierfür vorgesehe-
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nen systembedingten Auftragsarten.
•  mit einem von dem Kontoinhaber oder einem Kontobe-

vollmächtigten unterschriebenen Initialisierungsbrief.

Für die Freischaltung des Teilnehmers überprüft die Bank auf 
Basis der von dem Kontoinhaber oder einem Kontobevollmäch-
tigten unterschriebenen Initialisierungsbriefe die Authentizität 
der über EBICS übermittelten öffentlichen Teilnehmerschlüssel.
Zu jedem öffentlichen Teilnehmerschlüssel enthält der Initiali-
sierungsbrief die folgenden Daten:
•  Verwendungszweck des öffentlichen Teilnehmerschlüssels,
• Elektronische Unterschrift,
• Authentifikationssignatur,
• Verschlüsselung,
• die jeweils unterstützte Version pro Schlüsselpaar,
• Längenangabe des Exponenten,
•  Exponent des öffentlichen Schlüssels in hexadezimaler 

Darstellung,
• Längenangabe des Modulus,
•  Modulus des öffentlichen Schlüssels in hexadezimaler 

Darstellung,
•  Hashwert des öffentlichen Schlüssels in hexadezimaler 

Darstellung.

Die Bank prüft die eigenhändige Unterschrift des Kontoinhabers 
beziehungsweise des Kontobevollmächtigten auf dem Initialisie-
rungsbrief sowie die Übereinstimmung zwischen den über die 
EBICS-Anbindung und den schriftlich übermittelten Hashwerten 
des öffentlichen Schlüssels des Teilnehmers. Bei positivem Prü-
fergebnis schaltet die Bank den betreffenden Teilnehmer für die 
vereinbarten Auftragsarten frei.

2.3 Initialisierung der bankseitigen Schlüssel
Der Teilnehmer holt den öffentlichen Schlüssel der Bank mittels 
einer eigens dafür vorgesehenen systembedingten Auftragsart ab.
Der Hashwert des öffentlichen Bankschlüssels wird von der Bank 
zusätzlich über einen zweiten, mit dem Kunden gesondert ver-
einbarten Kommunikationsweg bereitgestellt.
Vor dem ersten Einsatz von EBICS hat der Teilnehmer die Echtheit 
der ihm per Datenfernübertragung übermittelten öffentlichen 
Bankschlüssel dadurch zu überprüfen, dass er deren Hashwerte 
mit den Hashwerten vergleicht, die von der Bank über den ge-
sondert vereinbarten Kommunikationsweg mitgeteilt wurden.
Der Kunde muss gewährleisten, dass eine Software eingesetzt 
wird, die die Gültigkeit der im Rahmen der Transportverschlüs-
selung eingesetzten Serverzertifikate anhand des von der Bank 
gesondert mitgeteilten Zertifizierungspfades überprüft.

3. Besondere Sorgfaltspflichten bei Erzeugung von Legitima-
tions- und Sicherungsmedien durch den Kunden
Soweit der Kunde seine Legitimations- und Sicherungsmedien 
nach den Vorgaben der EBICS-Spezifikation selbst erzeugt und er 
diese bei der Bank initialisiert, hat er folgendes sicherzustellen:
• I n allen Phasen der Authentifizierung, inklusive Anzeige, 

Übermittlung und Speicherung sind Vertraulichkeit und 
Integrität des Legitimationsmediums zu gewährleisten.

•  Private Teilnehmerschlüssel auf den Legitimations- und 
Sicherungsmedien dürfen nicht Klartext abgespeichert 
werden.

•  Die Generierung der privaten und öffentlichen Teilneh-
merschlüssel muss in einer sicheren Umgebung erfolgen.

•  Die Legitimations- und Sicherungsmedien sind aus-
schließlich und eindeutig dem Teilnehmer zuzuordnen 
und zu verwenden.

4. Auftragserteilung an die Bank
Der Nutzer überprüft die Auftragsdaten auf ihre Richtigkeit und 
stellt sicher, dass genau diese Daten elektronisch unterschrie-

ben werden. Bei Aufnahme der Kommunikation werden seitens 
der Bank zuerst teilnehmerbezogene Berechtigungsprüfungen 
durchgeführt, wie etwa die Auftragsartberechtigung oder gege-
benenfalls vereinbarte Limitprüfungen.
Die Ergebnisse weiterer bankfachlicher Prüfungen wie beispiels-
weise Limitprüfungen oder Kontoberechtigungsprüfungen wer-
den dem Kunden im Kundenprotokoll zu einem späteren Zeit-
punkt mitgeteilt. 

Auftragsdaten, die an das Banksystem übermittelt werden, kön-
nen wie folgt autorisiert werden:
1.  Alle erforderlichen bankfachlichen EU werden zusammen 

mit den Auftragsdaten übertragen.
2.  Sofern mit dem Kunden für die jeweilige Auftragsart die 

Verteilte Elektronische Unterschrift (VEU) vereinbart wur-
de und die übermittelten EU für die bankfachliche Freiga-
be nicht ausreichen, wird der Auftrag bis zur Abgabe aller 
erforderlichen EU im Banksystem gespeichert.

4.1 Auftragserteilung mittels Verteilter Elektronischer Unter-
schrift (VEU)
Die Art und Weise, wie die Verteilte Elektronische Unterschrift 
durch den Kunden genutzt wird, muss mit der Bank vereinbart 
werden.
Die Verteilte Elektronische Unterschrift (VEU) ist dann einzu-
setzen, wenn die Autorisierung von Aufträgen unabhängig vom 
Transport der Auftragsdaten und gegebenenfalls auch durch 
mehrere Teilnehmer erfolgen soll.
Solange noch nicht alle zur Autorisierung erforderlichen bank-
fachlichen EU vorliegen, kann der Auftrag von einem hierzu be-
rechtigten Nutzer gelöscht werden. Soweit der Auftrag vollstän-
dig autorisiert wurde, ist nur noch ein Rückruf gemäß Nummer 9 
der "Bedingungen für die Datenfernübertragung" möglich.
Die Bank ist dazu berechtigt, nicht vollständig autorisierte Auf-
träge nach Ablauf des von der Bank gesondert mitgeteilten Zeit-
limits zu löschen.

4.2 Legitimationsprüfung durch die Bank
Per DFÜ eingelieferte Auftragsdaten werden als Auftrag durch 
die Bank erst dann ausgeführt, wenn die erforderlichen bank-
fachlichen EU eingegangen sind und mit positivem Ergebnis ge-
prüft wurden.

4.3 Kundenprotokolle
Die Bank dokumentiert in Kundenprotokollen die folgenden Vor-
gänge:
• Übertragung der Auftragsdaten an das Banksystem,
•  Übertragung von Informationsdateien von dem Banksys-

tem an das Kundensystem,
•  Ergebnis einer jeden Legitimationsprüfung von Aufträgen 

des Kunden an das Banksystem,
•  Weiterverarbeitung von Aufträgen, sofern sie die Unter-

schriftsprüfung und die Anzeige von Auftragsdaten be-
treffen.

Der Teilnehmer hat sich durch zeitnahen Abruf des Kundenpro-
tokolls über das Ergebnis der auf Seiten der Bank durchgeführ-
ten Prüfungen zu informieren.
Der Teilnehmer hat dieses Protokoll, das inhaltlich den Bestim-
mungen von Nummer 10 der Anlage 1b entspricht, zu seinen 
Unterlagen zu nehmen und auf Anforderung der Bank zur Ver-
fügung zu stellen.

5. Änderung der Teilnehmerschlüssel mit automatischer Frei-
schaltung
Wenn die vom Teilnehmer eingesetzten Legitimations- und Si-
cherungsmedien in ihrer Gültigkeit zeitlich begrenzt sind, hat der 
Teilnehmer der Bank die neuen öffentlichen Teilnehmerschlüssel 
rechtzeitig vor dem Erreichen des Ablaufdatums zu übermitteln. 
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Nach dem Erreichen des Ablaufdatums der alten Schlüssel ist 
eine Neuinitialisierung vorzunehmen.
Wenn der Teilnehmer seine Schlüssel selbst generiert, so hat er 
zu dem mit der Bank vereinbarten Zeitpunkt die Teilnehmer-
schlüssel unter Verwendung der dafür vorgesehenen system-
bedingten Auftragsarten zu erneuern und rechtzeitig vor dem 
Erreichen des Ablaufdatums der alten Schlüssel zu übermitteln.
Für eine automatische Freischaltung der neuen Schlüssel ohne 
eine erneute Teilnehmerinitialisierung sind die folgenden Auf-
tragsarten zu nutzen:
•  Aktualisierung des öffentlichen bankfachlichen Schlüs-

sels (PUB)
und
•  Aktualisierung des öffentlichen Authentifikationsschlüs-

sels und des öffentlichen Verschlüsselungsschlüssels 
(HCA)

oder alternativ
•   Aktualisierung aller drei oben genannter Schlüssel (HCS).

Die Auftragsarten PUB und HCA sind hierfür mit einer gültigen 
bankfachlichen EU des Nutzers zu versehen. Nach erfolgreicher 
Änderung sind nur noch die neuen Schlüssel zu verwenden.
Wenn die Elektronische Unterschrift nicht erfolgreich geprüft 
werden konnte, wird wie unter Nummer 8.3 der Bedingungen 
für die Datenfernübertragung verfahren.
Die Schlüsseländerung darf erst nach Abarbeitung aller Aufträge 
erfolgen. Ansonsten sind die noch nicht ausgeführten Aufträge 
mit dem neuen Schlüssel neu zu erteilen.

6. Sperrung der Teilnehmerschlüssel
Besteht der Verdacht des Missbrauchs der Teilnehmerschlüssel, 
ist der Teilnehmer dazu verpflichtet, seine Zugangsberechtigung 
zu allen Banksystemen zu sperren, die den/die kompromittierten 
Schlüssel verwenden.
Soweit der Teilnehmer über gültige Legitimations- und Siche-
rungsmedien verfügt, kann er seine Zugangsberechtigung via 
EBICS-Anbindung sperren. Hierbei wird durch Senden einer 
Nachricht mit der Auftragsart „SPR“ der Zugang für den jewei-
ligen Teilnehmer, unter dessen User-ID die Nachricht gesendet 
wird, gesperrt. Nach einer Sperre können bis zu der unter Num-
mer 2 beschriebenen Neuinitialisierung keine Aufträge von die-
sem Teilnehmer per EBICS-Anbindung mehr erteilt werden.
Wenn der Teilnehmer nicht mehr über gültige Legitimations- 
und Sicherungsmedien verfügt, kann er außerhalb des DFÜ-Ver-
fahrens seine Legitimations- und Sicherungsmedien über die 
von der Bank gesondert bekannt gegebene Sperrfazilität sperren 
lassen.
Der Kunde kann außerhalb des DFÜ-Verfahrens die Legitima-
tions- und Sicherungsmedien eines Teilnehmers oder den ge-
samten DFÜ-Zugang über die von der Bank bekannt gegebene 
Sperrfazilität sperren lassen.

ANLAGE 1B: 

SPEZIFIKATION DER EBICS-ANBINDUNG
Die Spezifikation ist auf der Website www.ebics.de veröffentlicht.

ANLAGE 1C: 

SICHERHEITSANFORDERUNGEN AN DAS EBICS-KUNDEN-
SYSTEM
Über die in Anlage 1a Nummer 6 beschriebenen Sicherheitsmaß-
nahmen hinaus sind durch den Kunden folgende Anforderungen 
zu berücksichtigen:
•  Die vom Kunden für das EBICS-Verfahren eingesetzte 

Software muss die in Anlage 1a beschriebenen Anfor-
derungen erfüllen. EBICS-Kundensysteme dürfen nicht 
ohne Firewall eingesetzt werden. Eine Firewall ist eine 
Einrichtung, die den gesamten ein- und ausgehenden 
Nachrichtenverkehr überwacht und nur bekannte oder 
autorisierte Verbindungen zulässt. Es ist ein Virenscanner 
zu installieren, der regelmäßig mit den neuesten Viren-
definitionsdateien auszustatten ist. Das EBICS-Kunden-
system ist so einzurichten, dass sich der Teilnehmer vor 
seiner Nutzung anmelden muss. Die Anmeldung hat als 
normaler Benutzer und nicht als Administrator, der z. B. 
berechtigt ist, die Installation von Programmen vorzuneh-
men, zu erfolgen. Die internen IT-Kommunikationswege 
für unverschlüsselte bankfachliche Daten oder für unver-
schlüsselte EBICS-Nachrichten sind gegen Abhören und 
Manipulationen zu schützen. Wenn sicherheitsrelevante 
Updates für das jeweils eingesetzte Betriebssystem und 
weitere installierte sicherheitsrelevante Softwarepro-
gramme vorliegen, sollten die eingesetzten EBICS-Kun-
densysteme mit ihnen aktualisiert werden.

Die Umsetzung dieser Anforderungen liegt ausschließlich in der 
Verantwortung des Kunden.

ANLAGE 2:

SPEZIFIKATION DER DATENFORMATE
Die Spezifikation ist auf der Website www.ebics.de veröffentlicht.
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Für den Einzug von Forderungen des Kunden als Zahlungsemp-
fänger mittels Lastschrift gelten folgende Bedingungen:

1. ALLGEMEIN

1.1 Begriffsbestimmung
Eine Lastschrift ist ein vom Kunden als Zahlungsempfänger aus-
gelöster Zahlungsvorgang zu Lasten des Kontos des Zahlers bei 
dessen Zahlungsdienstleister, bei dem die Höhe des jeweiligen 
Zahlungsbetrages vom Kunden angegeben wird.

1.2 Einreichungsfristen
Lastschriften sind vom Kunden innerhalb der in Anlage 1 gere-
gelten Fristen bei der Bank einzureichen.

1.3 Entgelte und deren Änderung
1.3.1 Entgeltvereinbarung
Die Entgelte für den Einzug von Lastschriften ergeben sich aus 
der Lastschriftinkassovereinbarung, soweit nicht anderweitig 
vereinbart.

1.3.2 Änderungen der Entgelte für Verbraucher
Änderungen der Entgelte werden dem Kunden spätestens zwei 
Monate vor dem Zeitpunkt ihres Wirksamwerdens in Textform 
angeboten. Hat der Kunde mit der Bank im Rahmen der Ge-
schäftsbeziehung einen elektronischen Kommunikationsweg 
vereinbart, können die Änderungen auch auf diesem Wege ange-
boten werden. Der Kunde kann den Änderungen vor dem vorge-
schlagenen Zeitpunkt ihres Inkrafttretens entweder zustimmen 
oder sie ablehnen. Die Zustimmung des Kunden gilt als erteilt, 
wenn er seine Ablehnung nicht vor dem vorgeschlagenen Zeit-
punkt des Wirksamwerdens der Änderungen angezeigt hat. Auf 
diese Genehmigungswirkung wird ihn die Bank in ihrem Ange-
bot besonders hinweisen. 
Werden dem Kunden Änderungen der Entgelte angeboten, kann 
er diese Geschäftsbeziehung vor dem vorgeschlagenen Zeit-
punkt des Wirksamwerdens der Änderungen auch fristlos und 
kostenfrei kündigen. Auf dieses Kündigungsrecht wird ihn die 
Bank in ihrem Angebot besonders hinweisen.
Die Änderung von Entgelten für den Zahlungsdiensterahmen-
vertrag (Girovertrag) richtet sich nach Nummer 12 Absatz 5 der 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

1.3.3 Änderungen der Entgelte für Kunden, die keine Verbrau-
cher sind
Bei Änderungen der Entgelte für Kunden, die keine Verbraucher 
sind, verbleibt es bei den Regelungen in Nummer 12 Absätze 2 
bis 6 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

1.3.4 Abzug von Entgelten von der Lastschriftgutschrift
Die Bank darf die ihr zustehenden Entgelte von dem gutzuschrei-
benden Lastschriftbetrag abziehen.

1.4 Unterrichtung
Die Bank unterrichtet den Kunden mindestens einmal monatlich 
über die Ausführung von Lastschriftinkassoaufträgen und Last-
schriftrückgaben auf dem für Kontoinformationen vereinbarten 
Weg. Mit Kunden, die keine Verbraucher sind, kann die Art und 
Weise sowie die zeitliche Folge der Unterrichtung gesondert 
vereinbart werden. Bei Kunden, die keine Verbraucher sind, wer-
den bei Sammelgutschriften von Lastschrifteinzügen nicht die 
einzelnen Zahlungsvorgänge ausgewiesen, sondern nur der Ge-
samtbetrag.

1.5 Erstattungs- und Schadensersatzansprüche des Kunden
1.5.1 Unterrichtungspflicht des Kunden
Der Kunde hat die Bank unverzüglich nach Feststellung fehler-
haft ausgeführter Lastschrifteinzüge zu unterrichten.

1.5.2 Ansprüche bei einer nicht erfolgten oder fehlerhaften Aus-
führung eines Lastschriftinkassoauftrages durch die Bank und 
bei verspätetem Eingang des Lastschriftbetrags
1.5.2.1 Im Fall einer nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausführung 
eines Lastschriftinkassoauftrages durch die Bank kann der Kunde 
verlangen, dass die Bank diesen unverzüglich, gegebenenfalls er-
neut, an den Zahlungsdienstleister des Zahlers übermittelt.

1.5.2.2 Der Kunde kann über den Anspruch nach Nummer 1.5.2.1 
hinaus von der Bank die Erstattung derjenigen Entgelte und Zin-
sen verlangen, die die Bank ihm im Zusammenhang mit der nicht 
erfolgten oder fehlerhaften Ausführung eines Lastschriftinkas-
soauftrages in Rechnung gestellt oder mit denen sie das Konto 
des Kunden belastet hat.

1.5.2.3 Ist der Lastschriftbetrag lediglich verspätet bei der Bank 
eingegangen, kann der Kunde von der Bank im Rahmen des § 675y 
Absatz 4 BGB verlangen, dass sie die Gutschrift des Lastschriftbe-
trags auf dem Konto des Kunden so vornimmt, als sei der Zah-
lungsvorgang ordnungsgemäß ausgeführt worden.

1.5.3 Schadensersatz bei Pflichtverletzung
1.5.3.1 Bei nicht erfolgter, fehlerhafter oder verspäteter Ausfüh-
rung eines Lastschriftinkassoauftrages kann der Kunde von der 
Bank den Ersatz des hierdurch entstehenden Schadens verlan-
gen. Dies gilt nicht, wenn die Bank die Pflichtverletzung nicht zu 
vertreten hat. Hat der Kunde durch ein schuldhaftes Verhalten zu 
der Entstehung eines Schadens beigetragen, bestimmt sich nach 
den Grundsätzen des Mitverschuldens, in welchem Umfang 
Bank und Kunde den Schaden zu tragen haben.

1.5.3.2 Soweit es sich bei dem Kunden nicht um einen Verbrau-
cher handelt, ist die Haftung der Bank für Schäden der Höhe nach 
auf den Lastschriftbetrag begrenzt. Soweit es sich hierbei um 
Folgeschäden handelt, ist die Haftung zusätzlich auf höchstens 
EUR 12.500 je Zahlung begrenzt. Diese Haftungsbeschränkun-

der NATIONAL-BANK AG*

BEDINGUNGEN FÜR DEN 
LASTSCHRIFTEINZUG 

*  Nachfolgend als „Bank“ bezeichnet. Nähere Angaben zur Bank sind in ihrem 
„Preis- und Leistungsverzeichnis“ enthalten.



52

gen gelten nicht für Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit der Bank 
und für Gefahren, die die Bank besonders übernommen hat.

1.5.4 Haftungs- und Einwendungsausschluss
Ansprüche des Kunden nach Nummer 1.5.2 und Einwendungen 
des Kunden gegen die Bank aufgrund nicht oder fehlerhaft aus-
geführter Inkassoaufträge sind ausgeschlossen, wenn der Kunde 
die Bank nicht spätestens 13 Monate nach dem Tag der Buchung 
mit einem fehlerhaft ausgeführten Inkassovorgang hiervon un-
terrichtet hat. Der Lauf der Frist beginnt nur, wenn die Bank den 
Kunden über den Vorgang entsprechend dem für Kontoinfor-
mationen vereinbarten Weg spätestens innerhalb eines Monats 
nach der Buchung unterrichtet hat; anderenfalls ist für den Frist-
beginn der Tag der Unterrichtung maßgeblich.

1.6 Sonstige Sonderregelung mit Kunden, die keine Verbraucher 
sind
1.6.1 Bei Kunden, die keine Verbraucher sind, gelten § 675d Ab-
satz 1, Absätze 3 bis 4 (Informationspflichten) und § 675f Absatz 
4 Satz 2 (Auslagen und Entgelte für die Erfüllung von Neben-
pflichten) des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) nicht.

1.6.2 Die Mindestkündigungsfrist von zwei Monaten in Nummer 
19 Absatz 1 Satz 3 der AGB der Bank gilt nicht für die Inkassover-
einbarung mit Kunden, die keine Verbraucher sind.

1.7 Zurverfügungstellung von Kopien der Lastschrift-Mandate
Auf Anforderung hat der Kunde der Bank innerhalb von 7 Ge-
schäftstagen1 Kopien der Einzugsermächtigung, des SEPA-Last-
schrift-Mandats beziehungsweise des SEPA-Firmenlastschrift-
Mandats und gegebenenfalls weitere Informationen zu den 
eingereichten Lastschriften zur Verfügung zu stellen.

2. SEPA-BASISLASTSCHRIFT

2.1 Wesentliche Merkmale des SEPA-Basislastschriftverfahrens
Das SEPA-Basislastschriftverfahren richtet sich nach dem „SEPA 
Core Direct Debit Scheme Rulebook“ des European Payments 
Council.
Mit dem SEPA-Basislastschriftverfahren kann ein Zahler über sei-
nen Zahlungsdienstleister an den Zahlungsempfänger Zahlungen 
in Euro innerhalb des Gebiets des einheitlichen Euro-Zahlungsver-
kehrsraums („Single Euro Payments Area“, SEPA)2  bewirken.
Für die Ausführung von Zahlungen mittels SEPA-Basislastschrif-
ten muss der Zahler vor dem Zahlungsvorgang dem Zahlungs-
empfänger das SEPA-Lastschrift-Mandat (siehe Nummer 2.4) 
erteilen.
Der Kunde als Zahlungsempfänger löst den jeweiligen Zahlungs-
vorgang aus, indem er über die Bank dem Zahlungsdienstleister 
des Zahlers die Lastschriften vorlegt.
Der Zahler kann bei einer autorisierten Zahlung aufgrund einer 
SEPA-Basislastschrift binnen einer Frist von acht Wochen ab dem 
Zeitpunkt der Belastungsbuchung auf seinem Konto von seinem 
Zahlungsdienstleister die Erstattung des belasteten Lastschrift-
betrages ohne Angabe von Gründen verlangen. Dies führt zu ei-
ner Rückgängigmachung der Gutschrift auf dem Konto des Kun-
den als Zahlungsempfänger.

2.2 Kundenkennungen
Für das Verfahren hat der Kunde
•  die ihm von der Bank erteilte IBAN - und bei grenzüber-

schreitenden Lastschrifteinzügen in Staaten außerhalb 
des Europäischen Wirtschaftsraums3 zusätzlich den BIC 
der Bank - als seine Kundenkennung sowie

•  die ihm vom Zahler mitgeteilte IBAN - und bei grenzüber-
schreitenden Lastschrifteinzügen in Staaten außerhalb 
des Europäischen Wirtschaftsraums4 zusätzlich den BIC 
des Zahlungsdienstleisters des Zahlers - als die Kunden-
kennung des Zahlers zu verwenden.

Die Bank ist berechtigt, den Einzug der Lastschriften ausschließ-
lich auf Grundlage der ihr übermittelten Kundenkennungen 
durchzuführen.

2.3 Übermittlung von Lastschriftdaten
Bei SEPA-Basislastschriften können die Lastschriftdaten auch über 
das Nachrichtenübermittlungssystem der Society for Worldwide 
Interbank Financial Telecommunication (SWIFT) mit Sitz in Belgi-
en und Rechenzentren in der Europäischen Union, in der Schweiz 
und den USA weitergeleitet werden.

2.4 SEPA-Lastschriftmandat
2.4.1 Erteilung des SEPA-Lastschriftmandats (SEPA Direct Debit 
Mandate)
Der Kunde muss vor Einreichung von SEPA-Basislastschriften vom 
Zahler ein SEPA-Lastschrift-Mandat einholen. In dem SEPA-Last-
schrift-Mandat müssen die folgenden Erklärungen des Zahlers 
enthalten sein:
•  Ermächtigung des Kunden durch den Zahler, Zahlungen 

vom Konto des Zahlers mittels SEPA-Basislastschrift ein-
zuziehen, und

•  Weisung des Zahlers an seinen Zahlungsdienstleister, 
die vom Kunden auf das Konto des Zahlers gezogenen 
SEPA-Basislastschriften einzulösen.

Der Kunde muss hierzu den als Anlage 2.1 beigefügten Text oder 
einen inhaltsgleichen Text in einer Amtssprache der in Anlage 4 
genannten Staaten und Gebiete gemäß den Vorgaben des Euro-
pean Payments Council5 verwenden.
Zusätzlich müssen folgende Angaben im Mandat enthalten sein:
•  Name des Kunden, seine Adresse und seine Gläubi-

ger-Identifikationsnummer (diese wird für in Deutsch-
land ansässige Kunden von der Deutschen Bundesbank 
vergeben, siehe http://glaeubiger-id.bundesbank.de),

•  Angabe, ob das Mandat für wiederkehrende Zahlungen 
oder eine einmalige Zahlung gegeben wird, 

• Name des Zahlers oder Bezeichnung gemäß Anlage 3.2,
• Kundenkennung des Zahlers (siehe Nummer 2.2),
• Zeichnung durch den Zahler sowie
•  Datum der Zeichnung durch den Zahler.

Die vom Kunden individuell vergebene Mandatsreferenz
•  bezeichnet in Verbindung mit der Gläubiger-Identifikati-

onsnummer das jeweilige Mandat eindeutig,
• ist bis zu 35 alphanumerische Stellen lang und
•  kann bereits im Mandat enthalten sein oder muss dem 

Zahler nachträglich bekannt gegeben werden.
Über die genannten Daten hinaus kann das SEPA-Lastschrift-
mandat zusätzliche Angaben enthalten.

2.4.2 Einzugsermächtigung als SEPA-Lastschriftmandat
2.4.2.1 Der Kunde kann eine vor dem 1. Februar 2014 erteilte 
Einzugsermächtigung als SEPA-Lastschriftmandat nutzen. Dazu 
müssen die folgenden Voraussetzungen vorliegen:
•  Der Zahler hat dem Kunden als Zahlungsempfänger eine 

schriftliche Einzugsermächtigung erteilt, mit der er den 
Zahlungsempfänger ermächtigt, Zahlungen von seinem 
Konto mittels Lastschrift einzuziehen.

•  Der Zahler und dessen Zahlungsdienstleister haben ver-
einbart, dass

1 Die Geschäftstage der Bank ergeben sich aus ihrem „Preis- und Leistungsverzeichnis".
2 Die zur SEPA gehörenden Staaten und Gebiete sind in Anlage 4 aufgelistet.
3 Für die Mitgliedstaaten  siehe Anlage 4.

4 Für die Mitgliedstaaten  siehe Anlage 4.
5 Siehe www.europeanpaymentscouncil.eu.
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 •  der Zahler mit der Einzugsermächtigung zugleich 
seinen Zahlungsdienstleister anweist, die vom Zah-
lungsempfänger auf sein Konto gezogenen Last-
schriften einzulösen, und

 •  diese Einzugsermächtigung als SEPA-Lastschriftman-
dat genutzt werden kann.

2.4.2.2 Die Einzugsermächtigung muss folgende Autorisierungs-
daten enthalten:
• Bezeichnung des Zahlungsempfängers,
• Bezeichnung des Zahlers,
•  Kundenkennung nach Nummer 2.2 oder Kontonummer 

und Bankleitzahl des Zahlers.
Über die Autorisierungsdaten hinaus kann die Einzugsermächti-
gung zusätzliche Angaben erhalten.

2.4.2.3 Vor dem ersten SEPA-Basislastschrifteinzug hat der Kun-
de den Zahler über den Wechsel vom Einzug per Einzugsermäch-
tigungslastschrift auf den Einzug per SEPA-Basislastschrift unter 
Angabe von Gläubiger-Identifikationsnummer und Mandatsre-
ferenz in Textform zu unterrichten. Auf Nachfrage der Bank hat 
der Kunde die Unterrichtung des Zahlers nach Satz 1 in geeigne-
ter Weise nachzuweisen.

2.4.2.4 Die erste SEPA-Basislastschrift, die nach dem Wechsel 
von der Einzugsermächtigungslastschrift erfolgt, wird als Erst-
lastschrift gekennzeichnet. Im Datensatz der eingereichten Last-
schriften ist als Datum der Unterschrift des Zahlers das Datum 
der Unterrichtung des Zahlers nach Nummer 4.4.2.3 anzugeben. 

2.4.3 Aufbewahrungspflicht
Der Kunde ist verpflichtet, das vom Zahler erteilte SEPA-Last-
schrift-Mandat - einschließlich Änderungen - in der gesetzlich 
vorgegebenen Form aufzubewahren. Nach Erlöschen des Man-
dats ist dieses noch für einen Zeitraum von mindestens 14 Mo-
naten, gerechnet vom Einreichungsdatum der letzten eingezo-
genen Lastschrift, aufzubewahren.

2.4.4 Widerruf des SEPA-Lastschriftmandats durch einen Zahler
Widerruft ein Zahler gegenüber dem Kunden ein SEPA-Last-
schriftmandat, darf der Kunde keine weiteren SEPA-Basislast-
schriften mehr auf Grundlage dieses SEPA-Lastschriftmandats 
einziehen.
Erhält der Kunde eine SEPA-Basislastschrift mit dem Rückgabe-
grund "no mandate/unauthorised transaction" zurück, teilt der 
Zahlungsdienstleister des Zahlers damit dem Kunden mit, dass 
der Zahler das dem Kunden erteilte SEPA-Lastschriftmandat wi-
derrufen hat. Der Kunde darf dann keine weiteren SEPA-Basis-
lastschriften mehr auf Grundlage dieses SEPA-Lastschriftman-
dats einziehen.

2.5 Ankündigung des SEPA-Basislastschrift-Einzuges
Der Kunde hat dem Zahler spätestens 14 Kalendertage vor der 
Fälligkeit der ersten SEPA-Basislastschrift-Zahlung den SEPA-Ba-
sislastschrift-Einzug anzukündigen (z. B. durch Rechnungs-
stellung); Kunde und Zahler können auch eine andere Frist 
vereinbaren. Bei wiederkehrenden Lastschriften mit gleichen 
Lastschriftbeträgen genügen eine einmalige Unterrichtung des 
Zahlers vor dem ersten Lastschrifteinzug und die Angabe der Fäl-
ligkeitstermine. 

2.6 Einreichung der SEPA-Basislastschrift
2.6.1 Das vom Zahler erteilte SEPA-Lastschriftmandat verbleibt 
beim Kunden als Zahlungsempfänger. Dieser übernimmt die Au-

torisierungsdaten und etwaige zusätzliche Angaben in den Da-
tensatz zur Einziehung von SEPA-Basislastschriften. Der jeweilige 
Lastschriftbetrag und der Fälligkeitstag der Lastschriftzahlung 
werden vom Kunden angegeben. Wird die SEPA-Basislastschrift 
auf ein Konto des Zahlers außerhalb des Europäischen Wirt-
schaftsraums6 gezogen, ist im Datensatz zusätzlich die Anschrift 
des Zahlers anzugeben.

2.6.2 Der Kunde übermittelt elektronisch den Datensatz zur Ein-
ziehung der SEPA-Basislastschrift unter Beachtung der verein-
barten Einreichungsfristen an die Bank. Die Lastschrift ist gemäß 
Anlage 3 zu kennzeichnen. Der Zahlungsdienstleister des Zahlers 
(Zahlstelle) ist berechtigt, die Lastschrift nach der Kennzeich-
nung zu bearbeiten.

2.6.3 Fällt der im Datensatz vom Kunden angegebene Fälligkeits-
tag auf keinen TARGET2-Geschäftstag7, ist die Bank berechtigt, 
den folgenden TARGET2-Geschäftstag als Fälligkeitstag im Last-
schriftdatensatz anzugeben.

2.6.4 Reicht der Kunde zu einem SEPA-Lastschriftmandat in ei-
nem Zeitraum von 36 Monaten (gerechnet vom Fälligkeitstermin 
der zuletzt vorgelegten SEPA-Basislastschrift) keine SEPA-Basis-
lastschrift ein, hat er Lastschrifteinzüge auf Basis dieses Mandats 
zu unterlassen und ist verpflichtet, ein neues SEPA-Lastschrift-
mandat einzuholen, wenn er zukünftig SEPA-Basislastschriften 
von dem Zahler einziehen möchte. Die Bank ist nicht verpflich-
tet, die Einhaltung der Maßnahmen in Satz 1 zu prüfen.

2.6.5 Die Bank wird die rechtzeitig und ordnungsgemäß einge-
reichte SEPA-Basislastschrift so an den Zahlungsdienstleister 
des Zahlers übermitteln, dass die Verrechnung an dem im Last-
schriftdatensatz enthaltenen Fälligkeitstag ermöglicht wird.

2.7 Ausführung des Zahlungsvorganges und Rücklastschriften
2.7.1 Der Zahlungsdienstleister des Zahlers leitet den von ihm 
dem Konto des Zahlers aufgrund der SEPA-Basislastschrift belas-
teten Lastschriftbetrag der Bank zu.

2.7.2 Bei einer von dem Zahlungsdienstleister des Zahlers nicht 
eingelösten oder wegen des Erstattungsverlangens des Zahlers 
zurückgegebenen Lastschrift macht die Bank die Vorbehaltsgut-
schrift beziehungsweise Gutschrift rückgängig. Dies geschieht 
unabhängig davon, ob in der Zwischenzeit ein Rechnungsab-
schluss erteilt wurde.

3. SEPA-FIRMENLASTSCHRIFT

3.1 Wesentliche Merkmale des SEPA-Firmenlastschriftverfahrens
Das SEPA-Firmenlastschriftverfahren richtet sich nach dem „SEPA 
Business to Business Direct Debit Scheme Rulebook“ des Europe-
an Payments Council. Das SEPA-Firmenlastschriftverfahren kann 
nur von Zahlern genutzt werden, die keine Verbraucher sind. 
Mit dem SEPA-Firmenlastschriftverfahren kann ein Zahler über 
seinen Zahlungsdienstleister an den Zahlungsempfänger Zah-
lungen in Euro innerhalb des Gebiets des einheitlichen Euro-Zah-
lungsverkehrsraums („Single Euro Payments Area“, SEPA)8 bewir-
ken.
Für die Ausführung von Zahlungen mittels SEPA-Firmenlast-
schrift 
•  müssen der Zahlungsempfänger und dessen Zahlungs-

dienstleister das SEPA-Firmenlastschriftverfahren nutzen,
•  muss der Zahler vor dem Zahlungsvorgang dem Zahlungs-

6 Für die Mitgliedstaaten  siehe Anlage 4.
7  TARGET2 steht für Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express 

Transfer System. TARGET2 ist täglich außer samstags, sonntags, an Neujahr, am 
Karfreitag und Ostermontag, am 1. Mai sowie am 25. und 26. Dezember geöffnet.

8 Die zur SEPA gehörenden Staaten und Gebiete sind in Anlage 4 aufgelistet.
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empfänger das SEPA-Firmenlastschrift-Mandat erteilen und
•  muss der Zahler seinem Zahlungsdienstleister die Ertei-

lung des SEPA-Firmenlastschrift-Mandats bestätigen.
Der Kunde als Zahlungsempfänger löst den jeweiligen Zahlungs-
vorgang aus, indem er über die Bank dem Zahlungsdienstleister 
des Zahlers die Lastschriften vorlegt.
Der Zahler kann bei einer autorisierten Zahlung aufgrund einer 
SEPA-Firmenlastschrift von seinem Zahlungsdienstleister keine 
Erstattung des seinem Konto belasteten Lastschriftbetrages ver-
langen.

3.2 Kundenkennungen
Für das Verfahren hat der Kunde
•  die ihm von der Bank erteilte IBAN - und bei grenzüber-

schreitenden Lastschrifteinzügen in Staaten außerhalb 
des Europäischen Wirtschaftsraums9  zusätzlich den BIC 
als seine Kundenkennung sowie

•  die ihm vom Zahler mitgeteilte IBAN und bei grenzüber-
schreitenden Lastschrifteinzügen in Staaten außerhalb 
des Europäischen Wirtschaftsraums10 zusätzlich den BIC 
des Zahlungsdienstleisters des Zahlers als die Kunden-
kennung des Zahlers zu verwenden.

Die Bank ist berechtigt, den Einzug der Lastschriften ausschließ-
lich auf Grundlage der ihr übermittelten Kundenkennungen 
durchzuführen.

3.3 Übermittlung von Lastschriftdaten
Bei SEPA-Firmenlastschriften können die Lastschriftdaten auch, 
über das Nachrichtenübermittlungssystem der Society for World-
wide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT) mit Sitz in Bel-
gien und Rechenzentren in der Europäischen Union, in der Schweiz 
und in den USA weitergeleitet werden.

3.4 SEPA-Firmenlastschrift-Mandat
3.4.1 Erteilung des SEPA-Firmenlastschrift-Mandats (SEPA Busi-
ness-to-Business Direct Debit Mandate)
Der Kunde muss vor Einreichung von SEPA-Firmenlastschriften 
vom Zahler ein SEPA-Firmenlastschrift-Mandat einholen. In dem 
SEPA-Firmenlastschrift-Mandat müssen die folgenden Erklärun-
gen des Zahlers enthalten sein:
•  Ermächtigung des Kunden, Zahlungen vom Konto des 

Zahlers mittels SEPA-Firmenlastschrift einzuziehen, und
•  Weisung des Zahlers an seinen Zahlungsdienstleister, 

die vom Kunden auf das Konto des Zahlers gezogenen 
SEPA-Firmenlastschriften einzulösen.

Der Kunde muss hierzu den als Anlage 2.4 beigefügten Text oder 
einen inhaltsgleichen Text in einer Amtssprache der in Anlage 4 
genannten Staaten und Gebiete gemäß den Vorgaben des Euro-
pean Payments Council11 verwenden.

Zusätzlich müssen folgende Angaben im Mandat enthalten sein:
•  Name des Kunden, seine Adresse und seine Gläubi-

ger-Identifikationsnummer (diese wird für in Deutsch-
land ansässige Kunden von der Deutschen Bundesbank 
vergeben, siehe http://glaeubiger-id.bundesbank.de),

•  Angabe, ob das Mandat für wiederkehrende Zahlungen 
oder eine einmalige Zahlung gegeben wird, 

• Name des Zahlers, 
• Kundenkennung des Zahlers (siehe Nummer 3.2), 
• Zeichnung durch den Zahler sowie 
•  Datum der Zeichnung durch den Zahler.

Die vom Kunden individuell vergebene Mandatsreferenz
•  bezeichnet in Verbindung mit der Gläubiger-Identifikati-

onsnummer das jeweilige Mandat eindeutig,

• ist bis zu 35 alphanumerische Stellen lang und 
•  kann bereits im Mandat enthalten sein oder muss dem 

Zahler nachträglich bekannt gegeben werden.
Über die genannten Daten hinaus kann das SEPA-Firmenlast-
schrift-Mandat zusätzliche Angaben enthalten.

3.4.2 Aufbewahrungspflichten
Der Kunde ist verpflichtet, das vom Zahler erteilte SEPA-Firmen-
lastschrift-Mandat - einschließlich Änderungen - in der gesetz-
lich vorgegebenen Form aufzubewahren. Nach Erlöschen des 
Mandats ist dieses noch für einen Zeitraum von mindestens 14 
Monaten, gerechnet vom Einreichungsdatum der letzten einge-
zogenen Lastschrift, aufzubewahren.

3.5 Ankündigung des SEPA-Firmenlastschrift-Einzugs
Der Kunde hat dem Zahler spätestens 14 Kalendertage vor der 
Fälligkeit der ersten SEPA-Firmenlastschrift-Zahlung den SEPA-Fir-
menlastschrift-Einzug anzukündigen (z. B. durch Rechnungs-
stellung); Kunde und Zahler können auch eine andere Frist 
vereinbaren. Bei wiederkehrenden Lastschriften mit gleichen 
Lastschriftbeträgen genügt eine einmalige Unterrichtung des 
Zahlers vor dem ersten Lastschrifteinzug und die Angabe der Fäl-
ligkeitstermine.

3.6 Einreichung der SEPA-Firmenlastschrift
3.6.1 Das vom Zahler erteilte SEPA-Firmenlastschrift-Mandat 
verbleibt beim Kunden. Dieser übernimmt die Autorisierungsda-
ten und etwaige zusätzliche Angaben in den Datensatz zur Ein-
ziehung von SEPA-Firmenlastschriften. Der jeweilige Lastschrift-
betrag und der Fälligkeitstag der Lastschriftzahlung werden 
vom Kunden angegeben. Wird die Lastschrift auf ein Konto des 
Zahlers außerhalb des EWR gezogen, ist im Datensatz zusätzlich 
die Anschrift des Zahlers anzugeben. Wird die SEPA-Firmenlast-
schrift auf ein Konto des Zahlers außerhalb des Europäischen 
Wirtschaftsraums12 gezogen, ist im Datensatz zusätzlich die An-
schrift des Zahlers anzugeben.

3.6.2 Der Kunde übermittelt elektronisch den Datensatz zur Ein-
ziehung der SEPA-Firmenlastschrift unter Beachtung der verein-
barten Einreichungsfristen an die Bank. Die Lastschrift ist gemäß 
Anlage 3 zu kennzeichnen. Der Zahlungsdienstleister des Zahlers 
(Zahlstelle) ist berechtigt, die Lastschrift nach der Kennzeich-
nung zu bearbeiten.

3.6.3 Fällt der im Datensatz vom Kunden angegebene Fälligkeits-
tag auf keinen TARGET2-Geschäftstag13, ist die Bank berechtigt, 
den folgenden TARGET2-Geschäftstag als Fälligkeitstag im Last-
schriftdatensatz anzugeben.

3.6.4 Reicht der Kunde zu einem SEPA-Firmenlastschrift-Mandat 
in einem Zeitraum von 36 Monaten (gerechnet vom Fälligkeits-
termin der zuletzt vorgelegten SEPA-Firmenlastschrift) keine 
SEPA-Firmenlastschrift ein, hat er Lastschrifteinzüge auf Basis 
dieses Mandats zu unterlassen und ist verpflichtet, ein neues 
SEPA-Firmenlastschrift-Mandat einzuholen, wenn er zukünftig 
SEPA-Firmenlastschriften von dem Zahler einziehen möchte. Die 
Bank ist nicht verpflichtet, die Einhaltung der Maßnahmen in 
Satz 1 zu prüfen.

3.6.5 Die Bank wird die rechtzeitig und ordnungsgemäß einge-
reichte SEPA-Firmenlastschrift so an den Zahlungsdienstleister 
des Zahlers übermitteln, dass die Verrechnung an dem im Last-
schriftdatensatz enthaltenen Fälligkeitstag ermöglicht wird.

9 Für die Mitgliedstaaten  siehe Anlage 4.
10 Für die Mitgliedstaaten  siehe Anlage 4.
11 Siehe www.europeanpaymentscouncil.eu.

12 Für die Mitgliedstaaten  siehe Anlage 4.
13  TARGET2 steht für Trans-European Automated Real-time Gross settlement Ex-

press Transfer System. TARGET2 ist täglich außer samstags, sonntags, an Neujahr, 
am Karfreitag und Ostermontag, am 1. Mai sowie am 25. und 26. Dezember ge-
öffnet.
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3.7 Ausführung des Zahlungsvorganges und Rücklastschriften
3.7.1 Der Zahlungsdienstleister des Zahlers leitet den von ihm 
dem Konto des Zahlers aufgrund der SEPA-Firmenlastschrift be-
lasteten Lastschriftbetrag der Bank zu. 

3.7.2 Bei einer von dem Zahlungsdienstleister des Zahlers nicht 
eingelösten Lastschrift macht die Bank die Vorbehaltsgutschrift 
rückgängig. Dies geschieht unabhängig davon, ob in der Zwi-
schenzeit ein Rechnungsabschluss erteilt wurde.

ANLAGE 1-
EINREICHUNGSFRISTEN

Die Geschäftstage sind im „Preis- und Leistungsverzeichnis“ be-
stimmt.

ANLAGE 2.1 - 
TEXT FÜR DAS SEPA-LASTSCHRIFT-MANDAT AN DEN ZAH-
LUNGSEMPFÄNGER

„SEPA-Lastschrift-Mandat14 

Ich (Wir) ermächtige(n) [Name des Zahlungsempfängers], Zah-
lungen von meinem (unserem) Konto mittels Lastschrift einzu-
ziehen. Zugleich weise ich meinen (weisen wir unseren) Zah-
lungsdienstleister an, die von [Name des Zahlungsempfängers] 
auf mein (unser) Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.

Hinweis: Ich kann (Wir können) innerhalb von acht Wochen, be-
ginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belaste-
ten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem (unse-
rem) Zahlungsdienstleister vereinbarten Bedingungen.

ANLAGE 2.2 - 
TEXT FÜR DAS SEPA-FIRMENLASTSCHRIFT-MANDAT AN 
DEN ZAHLUNGSEMPFÄNGER

„SEPA-Firmenlastschrift-Mandat15

Ich (Wir) ermächtige(n) [Name des Zahlungsempfängers], Zah-
lungen von meinem (unserem) Konto mittels Lastschrift einzu-

ziehen. Zugleich weise ich meinen (weisen wir unseren) Zah-
lungsdienstleister an, die von [Name des Zahlungsempfängers] 
auf mein (unser) Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.

Hinweis: Dieses Mandat dient nur dem Einzug von Lastschriften, 
die auf Konten von Unternehmen gezogen sind. Ich bin (Wir sind) 
nicht berechtigt, nach der erfolgten Einlösung eine Erstattung 
des belasteten Betrages zu verlangen. Ich bin (Wir sind) berech-
tigt, meinen (unseren) Zahlungsdienstleister bis zum Fälligkeits-
tag anzuweisen, Lastschriften nicht einzulösen.

ANLAGE 3.1 - 
KENNZEICHNUNG DES JEWEILIGEN LASTSCHRIFTVER-
FAHRENS IM DATENSATZ

ANLAGE 3.2 - 
NAME DES ZAHLERS GEMÄSS NUMMER 2.4.1 ABSATZ 3 
DRITTER SPIEGELSTRICH

Sofern ein Lastschriftmandat für eine SEPA-Basis-Lastschrift 
("Local Instrument" enthält "CORE" oder "COR1") am POS (Point 
of Sale/Kartenterminal) aus Bankkartendaten generiert wird 
und soweit der Name des Zahlers nicht verfügbar ist, können 
zur Identifizierung des Zahlers anstelle des Namens auch Daten 
der Karte wie folgt angegeben werden: Konstante / CDGM (Card 
Data Generated Mandate), gefolgt von Kartennummer, Karten-
folgenummer und Verfalldatum der Karte (vierstellig im Format 
JJMM). Soweit die Kartennummer nicht verfügbar ist, ist die PAN 
zu verwenden. Um eine gleiche Feldlänge Kartennummer/PAN 
zu bewirken, ist die Kartennummer linksbündig mit Nullen auf 
19 Stellen aufzufüllen.

ANLAGE 4 - 
LISTE DER ZUR SEPA GEHÖRIGEN STAATEN UND GEBIETE

Staaten des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR)
Mitgliedstaaten der Europäischen Union: Belgien, Bulgarien, Dä-
nemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich (einschließ-
lich Französisch-Guayana, Guadeloupe, Martinique, Mayotte, 
Réunion), Griechenland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litau-
en, Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, 
Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechi-
sche Republik, Ungarn, Zypern. 

Weitere Staaten: Island, Liechtenstein und Norwegen.

Sonstige Staaten und Gebiete
Andorra, Guernsey, Insel Man, Jersey, Monaco, San Marino, 
Schweiz, St. Pierre und Miquelon, Vatikanstadt, Vereinigtes Kö-
nigreich von Großbritannien und Nordirland.

SEPA-Basislastschrift frühestens 10 Geschäftstage vor 
Lastschriftfälligkeit; spätestens 1 
Geschäftstag bis 13:00 Uhr vor Last-
schriftfälligkeit

SEPA-Basislastschrift 
mit verkürzter Vorla-
gefrist

frühestens 10 Geschäftstage vor 
Lastschriftfälligkeit; spätestens 1 
Geschäftstag bis 13:00 Uhr vor Last-
schriftfälligkeit

SEPA-Firmenlastschrift frühestens 10 Geschäftstage vor 
Lastschriftfälligkeit; spätestens 1 
Geschäftstag bis 11:00 Uhr vor Last-
schriftfälligkeit.

SEPA-Kartenlastschrift Mittels Electronic Banking erteilte 
Aufträge müssen für eine taggleiche 
Verarbeitung der Bank bis 16:30 Uhr 
vorliegen. Fälligkeitstag der SEPA-Kar-
tenlastschrift ist bei Einreichung der 
Lastschrift vor 9:00 Uhr der Tag der 
Vorlage bei der Bank des Zahlungs-
empfängers.

Verfahren Kennzeichnung des Datensatzes

SEPA-Basislastschrift CORE“ im Element „Code“ der            
Elementgruppe „Local instrument“

SEPA-Basislastschrift 
mit verkürzter Vorla-
gefrist

„COR1“ im Element „Code“ der          
Elementgruppe „Local instrument““

SEPA-Firmenlastschrift „B2B“ im Element „Code“ der              
Elementgruppe „Local instrument“

14  Hinweis: Gemäß Nummer 2.4.1 der „Bedingungen für den Lastschrifteinzug“ ist 
der Text des SEPA-Lastschrift-Mandats verbindlich.

15  Hinweis: Gemäß Nummer 3.4.1 der „Bedingungen für den Lastschrifteinzug“ ist 
der Text des SEPA-Firmenlastschrift-Mandats verbindlich. Er darf daher nicht ab-
geändert werden.
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